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Liebe Anlegerin,
lieber Anleger,

bitte informieren Sie sich anhand des Ihnen vorliegenden 
Verkaufsprospektes über die detaillierten Vertragsbedin-
gungen.

Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie 
im Internet unter www.LBBW-AM.de. Detailinformationen 
erhalten Sie von Ihrem Berater.

Mit freundlichen Grüßen

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Geschäftsführung

Achim Koch Andrea Daniela Bauer

Nicolas Themistocli Jürgen Zirn
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Vertrieb Wüstenrot Bank AG
 Pfandbriefbank
 Wüstenrotstraße 1, 71638 Ludwigsburg
 Telefon: 07141 16-751170
 Telefax: 07141 16-5499
 E-Mail: investmentservice@wuestenrot.de
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Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 
 Königsallee 21/23 
 40212 Düsseldorf 
 Telefon: 0211 910-1587 
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 E-Mail: AM.Fundservices@hsbc.de 
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nach § 10 KWG Stand: 31. Dezember 2014
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Mitglieder des Anlageausschusses

Genius Strategie Johannes Massa
 Prokurist der
 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 

 Alexander Mayer
 Geschäftsführer der 
 W&W Asset Management GmbH, Ludwigsburg

 Dr. Manfred Pumbo
 Prokurist der 
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Veränderungen dieser Angaben werden in der laufenden Berichterstattung bekannt gegeben.
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HINWEIS ZUM VERKAUFSPROSPEKT
Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen Genius Stra-
tegie erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlege-
rinformationen und der Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung 
mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fas-
sung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebe-
dingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt abgedruckt.
Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem Genius 
Strategie Interessierten zusammen mit dem letzten veröffentlichten 
Jahresbericht sowie dem ggf. nach dem Jahresbericht veröffentlichtem 
Halbjahresbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Da-
neben sind ihm die wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig vor 
Vertragsschluss kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Alle Angaben in diesem Verkaufsprospekt basieren auf den zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung geltenden gesetzlichen, insbesondere 
kapitalmarkt- und aufsichtsrechtlichen sowie steuerlichen Bestim-
mungen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich diese Rechtsgrundlagen 
ändern können.
Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen 
dürfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen auf 
der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in dem Ver-
kaufsprospekt bzw. in den wesentlichen Anlegerinformationen enthalten 
sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Der Verkaufspros-
pekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht und dem ggf. 
nach dem Jahresbericht veröffentlichten Halbjahresbericht. 

ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN FÜR US-PERSONEN
Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH und/oder der 
Genius Strategie sind und werden nicht gem. dem United States Invest-
ment Company Act von 1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Die 
Anteile des Genius Strategie sind und werden nicht gem. dem United Sta-
tes Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den 
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von 
Amerika registriert. Anteile des Genius Strategie dürfen weder in den 
Vereinigten Staaten noch einer US-Person oder auf deren Rechnung an-
geboten oder verkauft werden. Antragsteller müssen ggf. darlegen, dass 
sie keine US-Person sind und Anteile weder im Auftrag von US-Personen 
erwerben noch an US-Personen weiterveräußern. US-Personen sind 
Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz 
haben und/oder dort steuerpflichtig sind. US-Personen können auch 
Personen- oder Kapitalgesellschaften sein, die gem. den Gesetzen der 
USA bzw. eines US-Bundesstaats, Territoriums oder einer US-Besitzung 
gegründet werden.

WICHTIGSTE RECHTLICHE AUSWIRKUNGEN DER VERTRAGSBEZIEHUNG
Durch den erwerb der anteile wird der anleger miteigentümer der vom genius 
strategie gehaltenen vermögensgegenstände nach bruchteilen. er kann über 
die vermögensgegenstände nicht verfügen. mit den anteilen sind keine stimm
rechte verbunden.
Dem vertragsverhältnis zwischen lbbw asset management Investmentge
sellschaft mbh und anleger sowie den vorvertraglichen beziehungen wird 
deutsches recht zugrunde gelegt. Der sitz der lbbw asset management In
vestmentgesellschaft mbh ist gerichtsstand für streitigkeiten aus dem ver
tragsverhältnis, sofern der anleger keinen allgemeinen gerichtsstand im In
land hat. sämtliche veröffentlichungen und werbeschriften sind in deutscher 

sprache abzufassen oder mit einer deutschen übersetzung zu versehen. Die 
lbbw asset management Investmentgesellschaft mbh wird ferner die gesam
te kommunikation mit ihren anlegern in deutscher sprache führen.
bei streitigkeiten im zusammenhang mit vorschriften des kapitalanlage
gesetzbuchs können verbraucher die „ombudsstelle für Investmentfonds“ 
des bvI bundesverband Investment und asset management e.v. anrufen. Das 
recht, die gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
Die kontaktdaten der „ombudsstelle für Investmentfonds“ des bvI bundesver
band Investment und asset management e. v. lauten:

büro der ombudsstelle 
bvI bundesverband Investment und asset management e.v.
unter den linden 42
10117 berlin
telefon: 030 64490460
telefax: 030 644904629
email: info@ombudsstelleinvestmentfonds.de
www.ombudsstelleinvestmentfonds.de

bei streitigkeiten aus der anwendung der vorschriften des bürgerlichen ge
setzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen kön
nen sich die beteiligten auch an die schlichtungsstelle der Deutschen bundes
bank wenden. Das recht, die gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
Die kontaktdaten lauten:

schlichtungsstelle der Deutschen bundesbank
postfach 11 12 32 
60047 Frankfurt
telefon: 069 23881907 oder 1906
telefax: 069 23881919
email: schlichtung@bundesbank.de

GRUNDLAGEN

Das sonDervermögen (Der FonDs)
Das sondervermögen genius strategie (nachfolgend „Fonds“) ist ein orga
nismus für gemeinsame anlagen, der von einer anzahl von anlegern kapital 
einsammelt, um es gem. einer festgelegten anlagestrategie zum nutzen dieser 
anleger zu investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). Der Fonds ist ein 
Investmentvermögen gem. der richtlinie 2009/65/eg des europäischen par
laments und des rates vom 13. juli 2009 zur koordinierung der rechts und 
verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte organismen für gemeinsame 
anlagen in wertpapieren (nachfolgend „ogaw“) im sinne des kapitalanlage
gesetzbuchs (nachfolgend „kagb“). er wird von der lbbw asset management 
Investmentgesellschaft mbh (nachfolgend „gesellschaft“) verwaltet. Der 
Fonds wurde am 1. juli 2009 für unbestimmte Dauer aufgelegt.
wkn:a0ra04/IsIn: De000a0ra046
Die gesellschaft legt das bei ihr eingelegte kapital im eigenen namen für 
gemeinschaftliche rechnung der anleger nach dem grundsatz der risiko
mischung in den nach dem kagb zugelassenen vermögensgegenständen 
gesondert vom eigenen vermögen in Form von sondervermögen an. In wel
che vermögensgegenständen die gesellschaft die gelder der anleger anlegen 
darf und welche bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus 
dem kagb, den dazugehörigen verordnungen und den anlagebedingungen, 
die das rechtsverhältnis zwischen den anlegern und der gesellschaft regeln. 
Die anlagebedingungen umfassen einen allgemeinen und einen besonderen 
teil („allgemeine anlagebedingungen” und „besondere anlagebedingungen”). 
anlagebedingungen für ein publikumsInvestmentvermögen müssen vor deren 
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verwendung von der bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („ba
Fin“) genehmigt werden. Der Fonds gehört nicht zur Insolvenzmasse der ge
sellschaft.

verkauFsunterlagen unD oFFenlegung von InFormatIonen
Der verkaufsprospekt, die wesentlichen anlegerinformationen, die anlage
bedingungen sowie die aktuellen jahres und halbjahresberichte sind kosten
los erhältlich bei der verwahrstelle hsbc trinkaus & burkhardt ag, königs
allee 21/23, 40212 Düsseldorf, der gesellschaft, Fritzelsasstraße 31, 
70174 stuttgart (auf deren Internetseite www.lbbwam.de) sowie ihren 
vertriebspartnern.
zusätzliche Informationen über die anlagegrenzen des risikomanagements 
des Fonds, die risikomanagementmethoden und die jüngsten entwicklungen 
bei den risiken und renditen der wichtigsten kategorien von vermögens
gegenständen sind in elektronischer oder schriftlicher Form bei der gesell
schaft erhältlich.

anlagebeDIngungen unD Deren ÄnDerungen
Die anlagebedingungen sind im anschluss an diesen verkaufsprospekt in 
dieser unterlage abgedruckt. Die anlagebedingungen können von der gesell
schaft geändert werden. Änderungen der anlagebedingungen bedürfen der 
genehmigung durch die baFin. Änderungen der anlagegrundsätze des Fonds 
bedürfen zusätzlich der zustimmung durch den aufsichtsrat der gesellschaft. 
Änderungen der anlagegrundsätze des Fonds sind nur unter der bedingung 
zulässig, dass die gesellschaft den anlegern anbietet, ihre anteile entweder 
ohne weitere kosten vor dem Inkrafttreten der Änderungen zurückzunehmen 
oder ihre anteile gegen anteile an Investmentvermögen mit vergleichbaren an
lagegrundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern derartige Investmentvermö
gen von der gesellschaft oder einem anderen unternehmen aus ihrem konzern 
verwaltet werden.
Die vorgesehenen Änderungen werden im bundesanzeiger und darüber hinaus 
auf der Internetseite der gesellschaft (www.lbbwam.de) bekannt gemacht. 
wenn die Änderungen vergütungen und aufwandserstattungen, die aus dem 
Fonds entnommen werden dürfen, oder die anlagegrundsätze des Fonds oder 
wesentliche anlegerrechte betreffen, werden die anleger außerdem über ihre 
depotführenden stellen in papierform oder elektronischer Form (sog. „dauer
hafter Datenträger“) informiert. Diese Information umfasst die wesentlichen 
Inhalte der geplanten Änderungen, ihre hintergründe, die rechte der anleger 
in zusammenhang mit der Änderung sowie einen hinweis darauf, wo und wie 
weitere Informationen erlangt werden können. 
Die Änderungen treten frühestens am tage nach ihrer bekanntmachung in 
kraft. Änderungen von regelungen zu den vergütungen und aufwendungs
erstattungen treten frühestens drei monate nach ihrer bekanntmachung in 
kraft, wenn nicht mit zustimmung der baFin ein früherer zeitpunkt bestimmt 
wurde. Änderungen der bisherigen anlagegrundsätze des Fonds treten eben
falls frühestens drei monate nach bekanntmachung in kraft.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

FIrma, rechtsForm unD sItz
Die gesellschaft ist eine am 22. Dezember 1988 gegründete kapitalverwal
tungsgesellschaft im sinne des kagb in der rechtsform einer gesellschaft 
mit beschränkter haftung (gmbh). Die Firma der gesellschaft lautet lbbw 
asset management Investmentgesellschaft mbh. Die gesellschaft hat ihren 
sitz in stuttgart.

Die gesellschaft darf seit 1988 wertpapiersondervermögen verwalten. Ferner 
durfte die gesellschaft während der geltung des gesetzes über kapitalanlage
gesellschaften auch geldmarkt (seit 7. september 1994), Investmentfonds
anteil (seit 7. juli 1998), gemischte wertpapier und grundstücks (seit 7. juli 
1998) und altersvorsorgesondervermögen (seit 7. juli 1998) verwalten. nach 
Inkrafttreten des Investmentgesetzes darf die gesellschaft seit 1. januar 2004 
richtlinienkonforme sondervermögen, altersvorsorgesondervermögen sowie 
spezialsondervermögen und seit 20. april 2006 gemischte sondervermö
gen verwalten. seit 16. april 2008 können von der gesellschaft auch sons
tige sondervermögen verwaltet werden. außerdem kann die gesellschaft als 
verwaltungsgesellschaft einer Investmentaktien gesellschaft benannt werden. 
nach Inkrafttreten des kapitalanlagegesetzbuches darf die gesellschaft seit 
dem 21. juli 2013 Investmentvermögen gemäß der ogawrichtlinie verwalten. 
Die gesellschaft hat eine erlaubnis als ogaw und aIFkapitalverwaltungs
gesellschaft.

geschÄFtsFührung unD auFsIchtsrat
nähere angaben über die geschäftsführung und die zusammensetzung des 
aufsichtsrates finden sich am anfang des verkaufsprospekts.

eIgenkapItal unD zusÄtzlIche eIgenmIttel
Die gesellschaft hat ein stammkapital in höhe von 6,0 mio. eur. Die eigenmit
tel der gesellschaft betragen per 31.12.2014 19,664 mio. eur.
Die gesellschaft hat die berufshaftungsrisiken, die sich durch die verwaltung 
von Investmentvermögen ergeben, die nicht der ogawrichtlinie entsprechen, 
sog. alternativen Investmentvermögen (nachfolgend „aIF“), und auf berufliche 
Fahrlässigkeit ihrer organe oder mitarbeiter zurückzuführen sind, abgedeckt 
durch: eigenmittel in höhe von wenigstens 0,01 % des werts der portfolios 
aller verwalteten aIF, wobei dieser betrag jährlich überprüft und angepasst 
wird. Diese eigenmittel sind von dem angegebenen haftenden eigenkapital 
umfasst.

VERWAHRSTELLE

IDentItÄt Der verwahrstelle
Für den Fonds hat die hsbc trinkaus & burkhardt ag, königsallee 21/23, 
40212 Düsseldorf, die Funktion der verwahrstelle übernommen. Die verwahr
stelle ist ein kreditinstitut nach deutschem recht. Ihre haupttätigkeit ist das 
giro, einlagen und kreditgeschäft sowie das wertpapiergeschäft.

auFgaben Der verwahrstelle
Das kagb sieht eine trennung der verwaltung und der verwahrung von son
dervermögen vor. Die verwahrstelle verwahrt die vermögensgegenstände in 
sperrdepots bzw. auf sperrkonten. bei vermögensgegenständen, die nicht ver
wahrt werden können, prüft die verwahrstelle, ob die verwaltungsgesellschaft 
eigentum an diesen vermögensgegenständen erworben hat. sie überwacht, ob 
die verfügungen der gesellschaft über die vermögensgegenstände den vor
schriften des kagb und den anlagebedingungen entsprechen. Die anlage in 
bankguthaben bei einem anderen kreditinstitut sowie verfügungen über sol
che bankguthaben sind nur mit zustimmung der verwahrstelle zulässig. Die 
verwahrstelle muss ihre zustimmung erteilen, wenn die anlage bzw. verfügung 
mit den anlagebedingungen und den vorschriften des kagb vereinbar ist.
Daneben hat die verwahrstelle insbesondere folgende aufgaben:
– ausgabe und rücknahme der anteile des Fonds,
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– sicherzustellen, dass die ausgabe und rücknahme der anteile sowie die 
anteilwertermittlung den vorschriften des kagb und den anlagebedingun
gen des Fonds entsprechen,

– sicherzustellen, dass bei den für gemeinschaftliche rechnung der anleger 
getätigten geschäften der gegenwert innerhalb der üblichen Fristen in ihre 
verwahrung gelangt,

– sicherzustellen, dass die erträge des Fonds nach den vorschriften des 
kagb und nach den anlagebedingungen verwendet werden,

– überwachung von kreditaufnahmen durch die gesellschaft für rechnung 
des Fonds sowie ggf. zustimmung zur kreditaufnahme,

– sicherzustellen, dass sicherheiten für wertpapierdarlehen rechtswirksam 
bestellt und jederzeit vorhanden sind.

unterverwahrung
Die verwahrstelle hat verwahraufgaben auf andere unternehmen (unterver
wahrer) übertragen. Die von der verwahrstelle beauftragten unterverwahrer 
sind im anschluss an diesen verkaufsprospekt aufgelistet.
Die liste der unterverwahrer hat die gesellschaft von der verwahrstelle mit
geteilt bekommen. Die gesellschaft hat diese Information auf plausibilität ge
prüft. sie ist jedoch auf zulieferung der Information durch die verwahrstelle 
angewiesen und kann die richtigkeit und vollständigkeit im einzelnen nicht 
überprüfen. Die liste der unterverwahrer kann sich allerdings jederzeit ändern. 
Im regelfall werden auch nicht sämtliche dieser unterverwahrer für den Fonds 
genutzt.

haFtung Der verwahrstelle
Die verwahrstelle ist grundsätzlich für alle vermögensgegenstände, die von 
ihr oder mit ihrer zustimmung von einer anderen stelle verwahrt werden, ver
antwortlich. Im Falle des verlustes eines solchen vermögensgegenstandes 
haftet die verwahrstelle gegenüber dem Fonds und dessen anlegern, außer 
der verlust ist auf ereignisse außerhalb des einflussbereichs der verwahrstel
le zurückzuführen. Für schäden, die nicht im verlust eines vermögensgegen
standes bestehen, haftet die verwahrstelle grundsätzlich nur, wenn sie ihre 
verpflichtungen nach den vorschriften des kagb mindestens fahrlässig nicht 
erfüllt hat. 

zusÄtzlIche InFormatIonen
auf verlangen übermittelt die gesellschaft den anlegern Informationen auf 
dem neusten stand zur verwahrstelle und ihren pflichten, zu den unterver
wahrern sowie zu möglichen Interessenkonflikten in zusammenhang mit der 
tätigkeit der verwahrstelle oder der unterverwahrer.

VERTRIEB
wüstenrot bank ag
pfandbriefbank
wüstenrotstraße 1, 71638 ludwigsburg
telefon: 07141 16751170
telefax: 07141 165499
email: investmentservice@wuestenrot.de
Internet: www.wuestenrot.de

RISIKOHINWEISE
Vor der Entscheidung über den Kauf von Anteilen an dem Fonds sollten 
Anleger die nachfolgenden Risikohinweise zusammen mit den ande-
ren in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen sorgfältig 

lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der 
Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann für sich genommen 
oder zusammen mit anderen Umständen die Wertentwicklung des 
Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände nach-
teilig beeinflussen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert 
auswirken. 
Veräußert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem Zeitpunkt, in 
dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen Vermögensgegenstän-
de gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so 
erhält er das von ihm in den Fonds investierte Kapital nicht oder nicht 
vollständig zurück. Der Anleger könnte sein in den Fonds investiertes 
Kapital teilweise oder in Einzelfällen sogar ganz verlieren. Wertzu-
wächse können nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist 
auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über 
das vom Anleger investierte Kapital hinaus besteht nicht.
Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufsprospekts 
beschriebenen Risiken und Unsicherheiten kann die Wertentwicklung 
des Fonds durch verschiedene weitere Risiken und Unsicherheiten be-
einträchtigt werden, die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, 
in der die nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, enthält weder 
eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts noch über 
das Ausmaß oder die Bedeutung bei Eintritt einzelner Risiken.

rIsIken eIner FonDsanlage
Im Folgenden werden die risiken dargestellt, die mit einer anlage in einen 
ogaw typischerweise verbunden sind. Diese risiken können sich nachteilig 
auf den anteilwert, auf das vom anleger investierte kapital sowie auf die vom 
anleger geplante haltedauer der Fondsanlage auswirken.

schwankung des Fondsanteilwerts
Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem wert des Fonds, geteilt durch die 
anzahl der in den verkehr gelangten anteile. Der wert des Fonds entspricht 
dabei der summe der marktwerte aller vermögensgegenstände im Fondsver
mögen abzüglich der summe der marktwerte aller verbindlichkeiten des Fonds. 
Der Fondsanteilwert ist daher von dem wert der im Fonds gehaltenen vermö
gensgegenstände und der höhe der verbindlichkeiten des Fonds abhängig. 
sinkt der wert dieser vermögensgegenstände oder steigt der wert der verbind
lichkeiten, so fällt der Fondsanteilwert.

beeinflussung des individuellen ergebnisses durch steuerliche aspekte
Die steuerliche behandlung von kapitalerträgen hängt von den individuellen 
verhältnissen des jeweiligen anlegers ab und kann künftig Änderungen un
terworfen sein. Für einzelfragen – insbesondere unter berücksichtigung der 
individuellen steuerlichen situation – sollte sich der anleger an seinen persön
lichen steuerberater wenden. 

aussetzung der anteilrücknahme 
Die gesellschaft darf die rücknahme der anteile zeitweilig aussetzen, sofern 
außergewöhnliche umstände vorliegen, die eine aussetzung unter berücksichti
gung der Interessen der anleger erforderlich erscheinen lassen. außergewöhn
liche umstände in diesem sinne können z. b. wirtschaftliche oder politische 
krisen, rücknahmeverlangen in außergewöhnlichem umfang sein sowie die 
schließung von börsen oder märkten, handelsbeschränkungen oder sonstige 
Faktoren, die die ermittlung des anteilwerts beeinträchtigen. Der anleger kann 
seine anteile während dieses zeitraums nicht zurückgeben. auch im Fall einer 
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aussetzung der anteilrücknahme kann der anteilwert sinken; z. b. wenn die 
gesellschaft gezwungen ist, vermögensgegenstände während der aussetzung 
der anteilrücknahme unter verkehrswert zu veräußern. Der anteilwert nach 
wiederaufnahme der anteilrücknahme kann niedriger liegen, als derjenige vor 
aussetzung der rücknahme.

Änderung der anlagepolitik oder der anlagebedingungen
Die gesellschaft kann die anlagebedingungen mit genehmigung der baFin än
dern. Durch eine Änderung der anlagebedingungen können auch den anleger 
betreffende regelungen geändert werden. Die gesellschaft kann etwa durch 
eine Änderung der anlagebedingungen die anlagepolitik des Fonds ändern oder 
sie kann die dem Fonds zu belastenden kosten erhöhen. Die gesellschaft kann 
die anlagepolitik zudem innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen 
anlagespektrums und damit ohne Änderung der anlagebedingungen und deren 
genehmigung durch die baFin ändern. hierdurch kann sich das mit dem Fonds 
verbundene risiko verändern.

auflösung des Fonds
Der gesellschaft steht das recht zu, die verwaltung des Fonds zu kündigen. 
Die gesellschaft kann den Fonds nach kündigung der verwaltung ganz auf
lösen. Das verfügungsrecht über den Fonds geht nach einer kündigungsfrist 
von sechs monaten auf die verwahrstelle über. Für den anleger besteht daher 
das risiko, dass er die von ihm geplante haltedauer nicht realisieren kann. 
bei dem übergang des Fonds auf die verwahrstelle können dem Fonds andere 
steuern als deutsche ertragssteuern belastet werden. wenn die Fondsantei
le nach beendigung des liquidationsverfahrens aus dem Depot des anlegers 
ausgebucht werden, kann der anleger mit ertragssteuern belastet werden. 

übertragung aller vermögensgegenstände des Fonds auf einen anderen 
Investmentfonds (verschmelzung)
Die gesellschaft kann sämtliche vermögensgegenstände des Fonds auf einen 
anderen ogaw übertragen. Der anleger kann seine anteile in diesem Fall 
•	 zurückgeben,	
•	 behalten	mit	der	Folge,	dass	er	Anleger	des	übernehmenden	OGAW	wird,
•	 oder	gegen	Anteile	an	einem	offenen	Publikums-Investmentvermögen	mit	

vergleichbaren anlagegrundsätzen umtauschen, sofern die gesellschaft 
oder ein mit ihr verbundenes unternehmen ein solches Investmentvermö
gen mit vergleichbaren anlagegrundsätzen verwaltet. 

Dies gilt gleichermaßen, wenn die gesellschaft sämtliche vermögensgegen
stände eines anderen offenen publikumsInvestmentvermögens auf den Fonds 
überträgt. Der anleger muss daher im rahmen der übertragung vorzeitig eine 
erneute Investitionsentscheidung treffen. bei einer rückgabe der anteile kön
nen ertragssteuern anfallen. bei einem umtausch der anteile in anteile an 
einem Investmentvermögen mit vergleichbaren anlagegrundsätzen kann der 
anleger mit steuern belastet werden, etwa wenn der wert der erhaltenen antei
le höher ist als der wert der alten anteile zum zeitpunkt der anschaffung.

übertragung des Fonds auf eine andere kapital verwaltungsgesellschaft
Die gesellschaft kann den Fonds auf eine andere kapitalverwaltungsgesell
schaft übertragen. Der Fonds bleibt dadurch zwar unverändert, wie auch die 
stellung des anlegers. Der anleger muss aber im rahmen der übertragung 
entscheiden, ob er die neue kapital verwaltungsgesellschaft für ebenso geeig
net hält wie die bisherige. wenn er in den Fonds unter neuer verwaltung nicht 
investiert bleiben möchte, muss er seine anteile zurückgeben. hierbei können 
ertragssteuern anfallen.

rentabilität und erfüllung der anlageziele des anlegers
es kann nicht garantiert werden, dass der anleger seinen gewünschten an
lage erfolg erreicht. Der anteilwert des Fonds kann fallen und zu verlusten beim 
anleger führen. es bestehen keine garantien der gesellschaft oder Dritter hin
sichtlich einer bestimmten mindestzahlungszusage bei rückgabe oder eines 
bestimmten anlageerfolgs des Fonds. ein bei erwerb von anteilen entrichteter 
ausgabeaufschlag bzw. ein bei veräußerung von anteilen entrichteter rück
nahmeabschlag kann zudem insbesondere bei nur kurzer anlagedauer den 
erfolg einer anlage reduzieren oder sogar aufzehren. anleger könnten einen 
niedrigeren als den ursprünglich angelegten betrag zurückerhalten.

rIsIken Der negatIven wertentwIcklung Des FonDs (marktrIsIko)
nachfolgend werden die risiken dargestellt, die mit der anlage in einzelne ver
mögensgegenstände durch den Fonds einhergehen. Diese risiken können die 
wertentwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen vermögensgegen
stände beeinträchtigen und sich damit nachteilig auf den anteilwert und auf 
das vom anleger investierte kapital auswirken. 

wertveränderungsrisiken
Die vermögensgegenstände, in die die gesellschaft für rechnung des Fonds 
investiert, unterliegen risiken. so können wertverluste auftreten, indem der 
marktwert der vermögensgegenstände gegenüber dem einstandspreis fällt 
oder kassa und terminpreise sich unterschiedlich entwickeln. 

kapitalmarktrisiko
Die kurs oder marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere 
von der entwicklung der kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 
lage der weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen rahmen
bedingungen in den jeweiligen ländern beeinflusst wird. auf die allgemeine 
kursentwicklung insbesondere an einer börse können auch irrationale Faktoren 
wie stimmungen, meinungen und gerüchte einwirken. schwankungen der kurs 
und marktwerte können auch auf veränderungen der zinssätze, wechselkurse 
oder der bonität eines emittenten zurückzuführen sein.

kursänderungsrisiko von aktien
aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken kursschwankungen und somit 
auch dem risiko von kursrückgängen. Diese kursschwankungen werden ins
besondere durch die entwicklung der gewinne des emittierenden unterneh
mens sowie die entwicklungen der branche und der gesamtwirtschaftlichen 
entwicklung beeinflusst. Das vertrauen der marktteilnehmer in das jeweilige 
unternehmen kann die kursentwicklung ebenfalls beeinflussen. Dies gilt ins
besondere bei unternehmen, deren aktien erst über einen kürzeren zeitraum 
an der börse oder einem anderen organisierten markt zugelassen sind; bei 
diesen können bereits geringe veränderungen von prognosen zu starken kurs
bewegungen führen. Ist bei einer aktie der anteil der frei handelbaren, im be
sitz vieler aktionäre befindlichen aktien (sog. streubesitz) niedrig, so können 
bereits kleinere kauf und verkaufsaufträge eine starke auswirkung auf den 
marktpreis haben und damit zu höheren kursschwankungen führen.

zinsänderungsrisiko
mit der Investition in festverzinsliche wertpapiere ist die möglichkeit verbun
den, dass sich das marktzinsniveau ändert, das im zeitpunkt der begebung 
eines wertpapiers besteht. steigen die marktzinsen gegenüber den zinsen 
zum zeitpunkt der emission, so fallen i. d. r. die kurse der festverzinslichen 
wertpapiere. Fällt dagegen der marktzins, so steigt der kurs festverzinslicher 
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wertpapiere. Diese kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle rendite des 
festverzinslichen wertpapiers in etwa dem aktuellen marktzins entspricht. 
Diese kursschwankungen fallen jedoch je nach (rest)laufzeit der festver
zinslichen wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche wertpapiere mit 
kürzeren laufzeiten haben geringere kursrisiken als festverzinsliche wert
papiere mit längeren laufzeiten. Festverzinsliche wertpapiere mit kürzeren 
laufzeiten haben demgegenüber in der regel geringere renditen als festver
zinsliche wertpapiere mit längeren laufzeiten. geldmarktinstrumente besitzen 
aufgrund ihrer kurzen laufzeit von maximal 397 tagen tendenziell geringere 
kursrisiken. Daneben können sich die zinssätze verschiedener, auf die gleiche 
währung lautender zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichbarer rest
laufzeit unterschiedlich entwickeln.

risiko von negativen habenzinsen
Die gesellschaft legt liquide mittel des Fonds bei der verwahrstelle oder ande
ren banken für rechnung des Fonds an. Für diese bankguthaben ist teilweise 
ein zinssatz vereinbart, der dem european Interbank offered rate (euribor) 
abzüglich einer bestimmten marge entspricht. sinkt der euribor unter die ver
einbarte marge, so führt dies zu negativen zinsen auf dem entsprechenden 
konto. abhängig von der entwicklung der zinspolitik der europäischen zent
ralbank können sowohl kurz, mittel als auch langfristige bankguthaben eine 
negative verzinsung erzielen.

kursänderungsrisiko von wandel und optionsanleihen
wandel und optionsanleihen verbriefen das recht, die anleihe in aktien um
zutauschen oder aktien zu erwerben. Die entwicklung des werts von wandel 
und optionsanleihen ist daher abhängig von der kursentwicklung der aktie 
als basiswert. Die risiken der wertentwicklung der zugrunde liegenden aktien 
können sich daher auch auf die wertentwicklung der wandel und optionsan
leihe auswirken. optionsanleihen, die dem emittenten das recht einräumen 
dem anleger statt der rückzahlung eines nominalbetrags eine im vorhinein 
festgelegte anzahl von aktien anzudienen (reverse convertibles), sind in ver
stärktem maße von dem entsprechenden aktienkurs abhängig.

risiken im zusammenhang mit Derivatgeschäften
Die gesellschaft darf für den Fonds Derivatgeschäfte abschließen. Der kauf 
und verkauf von optionen sowie der abschluss von terminkontrakten oder 
swaps sind mit folgenden risiken verbunden:
•	 Kursänderungen	 des	 Basiswertes	 können	 den	 Wert	 eines	 Optionsrechts	

oder terminkontraktes vermindern. vermindert sich der wert bis zur wert
losigkeit, kann die gesellschaft gezwungen sein, die erworbenen rechte 
verfallen zu lassen. Durch wertänderungen des einem swap zugrunde lie
genden vermögenswertes kann der Fonds ebenfalls verluste erleiden.

•	 Durch	die	Hebelwirkung	von	Optionen	kann	der	Wert	des	Fondsvermögens	
stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren erwerb der basis
werte der Fall ist. Das verlustrisiko kann bei abschluss des geschäfts nicht 
bestimmbar sein.

•	 Ein	liquider	Sekundärmarkt	für	ein	bestimmtes	Instrument	zu	einem	gege
benen zeitpunkt kann fehlen. eine position in Derivaten kann dann unter 
umständen nicht wirtschaftlich neutralisiert (geschlossen) werden.

•	 Der	 Kauf	 von	 Optionen	 birgt	 das	 Risiko,	 dass	 die	 Option	 nicht	 ausgeübt	
wird, weil sich die preise der basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, 
so dass die vom Fonds gezahlte optionsprämie verfällt. beim verkauf von 
optionen besteht die gefahr, dass der Fonds zur abnahme von vermögens
werten zu einem höheren als dem aktuellen marktpreis, oder zur lieferung 

von vermögenswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen marktpreis 
verpflichtet. Der Fonds erleidet dann einen verlust in höhe der preisdiffe
renz minus der eingenommenen optionsprämie.

•	 Bei	Terminkontrakten	besteht	das	Risiko,	dass	die	Gesellschaft	für	Rech
nung des Fonds verpflichtet ist, die Differenz zwischen dem bei abschluss 
zugrunde gelegten kurs und dem marktkurs zum zeitpunkt der glattstellung 
bzw. Fälligkeit des geschäftes zu tragen. Damit würde der Fonds verluste 
erleiden. Das risiko des verlusts ist bei abschluss des terminkontrakts 
nicht bestimmbar. 

•	 Der	ggf.	erforderliche	Abschluss	eines	Gegengeschäfts	(Glattstellung)	ist	
mit kosten verbunden.

•	 Die	von	der	Gesellschaft	getroffenen	Prognosen	über	die	künftige	Entwick
lung von zugrunde liegenden vermögensgegenständen, zinssätzen, kursen 
und Devisenmärkten können sich im nachhinein als unrichtig erweisen.

•	 Die	den	Derivaten	zugrunde	 liegenden	Vermögensgegenstände	können	zu	
einem an sich günstigen zeitpunkt nicht gekauft bzw. verkauft werden oder 
müssen zu einem ungünstigen zeitpunkt gekauft bzw. verkauft werden.

•	 Durch	die	Verwendung	von	Derivaten	können	potenzielle	Verluste	entstehen,	
die unter umständen nicht vorhersehbar sind und sogar die einschuss
zahlungen überschreiten können.

bei außerbörslichen geschäften, sog. overthecounter (otc)geschäften, 
können folgende risiken auftreten:
•	 Es	 kann	 ein	 organisierter	 Markt	 fehlen,	 so	 dass	 die	 Gesellschaft	 die	 für	

rechnung des Fonds am otcmarkt erworbenen Finanzinstrumente schwer 
oder gar nicht veräußern kann. 

•	 Der	 Abschluss	 eines	 Gegengeschäfts	 (Glattstellung)	 kann	 aufgrund	 der	
individuellen vereinbarung schwierig, nicht möglich oder mit erheblichen 
kosten verbunden sein.

risiken bei wertpapierDarlehensgeschäften
gewährt die gesellschaft für rechnung des Fonds ein Darlehen über wert
papiere, so überträgt sie diese an einen Darlehensnehmer, der nach beendi
gung des geschäfts wertpapiere in gleicher art, menge und güte zurück über
trägt (wertpapierdarlehen). Die gesellschaft hat während der geschäftsdauer 
keine verfügungsmöglichkeit über verliehene wertpapiere. verliert das wert
papier während der Dauer des geschäfts an wert und die gesellschaft will das 
wertpapier insgesamt veräußern, so muss sie das Darlehensgeschäft kündigen 
und den üblichen abwicklungszyklus abwarten, wodurch ein verlustrisiko für 
den Fonds entstehen kann.

risiken bei pensionsgeschäften
gibt die gesellschaft wertpapiere in pension, so verkauft sie diese und ver
pflichtet sich, sie gegen aufschlag nach ende der laufzeit zurückzukaufen. Der 
zum laufzeitende vom verkäufer zu zahlende rückkaufpreis nebst aufschlag 
wird bei abschluss des geschäftes festgelegt. sollten die in pension gege
benen wertpapiere während der geschäftslaufzeit an wert verlieren und die 
gesellschaft sie zur begrenzung der wertverluste veräußern wollen, so kann 
sie dies nur durch die ausübung des vorzeitigen kündigungsrechts tun. Die 
vorzeitige kündigung des geschäfts kann mit finanziellen einbußen für den 
Fonds einhergehen. zudem kann sich herausstellen, dass der zum laufzeiten
de zu zahlende aufschlag höher ist als die erträge, die die gesellschaft durch 
die wiederanlage der erhaltenen barmittel erwirtschaftet hat. 
nimmt die gesellschaft wertpapiere in pension, so kauft sie diese und muss 
sie am ende einer laufzeit wieder verkaufen. Der rückkaufpreis wird bereits 



13Genius Strategie    Verkaufsprospekt Stand 2. Mai 2016

bei geschäftsabschluss festgelegt. Die in pension genommenen wertpapiere 
dienen als sicherheiten für die bereitstellung der liquidität an den vertrags
partner. etwaige wertsteigerungen der wertpapiere kommen dem Fonds nicht 
zugute. 

risiken im zusammenhang mit dem empfang von sicherheiten
Die gesellschaft erhält für Derivatgeschäfte, wertpapierdarlehens und pen
sionsgeschäfte sicherheiten. Derivate, verliehene wertpapiere oder in pension 
gegebene wertpapiere können im wert steigen. Die gestellten sicherheiten 
könnten dann nicht mehr ausreichen, um den lieferungs bzw. rückübertra
gungsanspruch der gesellschaft gegenüber dem kontrahenten in voller höhe 
abzudecken.
Die gesellschaft kann barsicherheiten auf sperrkonten, in staatsanleihen ho
her qualität oder in geldmarktfonds mit kurzer laufzeitstruktur anlegen. Das 
kreditinstitut, bei dem die bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch aus
fallen. staatsanleihen und geldmarktfonds können sich negativ entwickeln. 
bei beendigung des geschäfts könnten die angelegten sicherheiten nicht mehr 
in voller höhe verfügbar sein, obwohl sie von der gesellschaft für den Fonds in 
der ursprünglich gewährten höhe wieder zurück gewährt werden müssen. Die 
gesellschaft kann dann verpflichtet sein, für rechnung des Fonds die sicher
heiten auf den gewährten betrag aufzustocken und somit den durch die anlage 
erlittenen verlust auszugleichen.

risiko bei verbriefungspositionen ohne selbstbehalt
Der Fonds darf wertpapiere, die kredite verbriefen (kreditverbriefungspositio
nen) und nach dem 1. januar 2011 emittiert wurden, nur noch erwerben, wenn 
der kreditgeber mindestens 5 % des volumens der verbriefung als sog. selbst
behalt zurückbehält und weitere vorgaben einhält. Die gesellschaft ist daher 
verpflichtet, im Interesse der anleger maßnahmen zur abhilfe einzuleiten, wenn 
kreditverbriefungen, die nach diesem stichtag emittiert wurden, diesen eu
standards nicht entsprechen. Im rahmen dieser abhilfemaßnahmen könnte 
die gesellschaft gezwungen sein, solche kreditverbriefungspositionen zu ver
äußern. aufgrund rechtlicher vorgaben für banken, Fondsgesellschaften und 
künftig möglicherweise auch für versicherungen besteht das risiko, dass die 
gesellschaft solche im Fonds gehaltenen kreditverbriefungspositionen nicht 
oder nur unter starken abschlägen bzw. mit großer zeitlicher verzögerung ver
kaufen kann. 

Inflationsrisiko
Die Inflation beinhaltet ein abwertungsrisiko für alle vermögensgegenstände. 
Dies gilt auch für die im Fonds gehaltenen vermögensgegenstände. Die Inflati
onsrate kann über dem wertzuwachs des Fonds liegen. 

währungsrisiko
vermögenswerte des Fonds können in einer anderen währung als der Fonds
währung angelegt sein. Der Fonds erhält die erträge, rückzahlungen und erlö
se aus solchen anlagen in der anderen währung. Fällt der wert dieser währung 
gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der wert solcher anlagen und 
somit auch der wert des Fondsvermögens.

konzentrationsrisiko
erfolgt eine konzentration der anlage in bestimmte vermögensgegenstände 
oder märkte, dann ist der Fonds von der entwicklung dieser vermögensgegen
stände oder märkte besonders stark abhängig.

risiken im zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile
Die risiken der Investmentvermögen, deren anteile für den Fonds erworben 
werden (sog. zielfonds), stehen in engem zusammenhang mit den risiken 
der in diesen Fonds enthaltenen vermögensgegenstände bzw. der von diesen 
zielfonds verfolgten anlagestrategien. Da die manager der einzelnen zielfonds 
voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehre
re zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte anlagestrategien verfol
gen. hierdurch können bestehende risiken kumulieren und eventuelle chancen 
können sich gegeneinander aufheben. es ist der gesellschaft im regelfall 
nicht möglich, das management der zielfonds zu kontrollieren. Deren anlage
entscheidungen müssen nicht zwingend mit den annahmen oder erwartungen 
der gesellschaft übereinstimmen. Der gesellschaft wird die aktuelle zusam
mensetzung der zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. entspricht die 
zusammensetzung nicht ihren annahmen oder erwartungen, so kann sie ggf. 
erst deutlich verzögert reagieren, indem sie ziel fonds anteile zurückgibt.
Investmentvermögen, an denen der Fonds anteile erwirbt, könnten zudem zeit
weise die rücknahme der anteile aussetzen. Dann ist die gesellschaft daran 
gehindert, die anteile an dem zielfonds zu veräußern, indem sie diese auszah
lung des rücknahmepreises bei der verwaltungsgesellschaft oder verwahr
stelle des zielfonds zurückgibt.

risiken aus dem anlagespektrum
unter beachtung der durch das gesetz und die anlagebedingungen vorgegebe
nen anlagegrundsätze und grenzen, die für den Fonds einen sehr weiten rah
men vorsehen, kann die tatsächliche anlagepolitik auch darauf ausgerichtet 
sein, schwerpunktmäßig vermögensgegenstände z. b. nur weniger branchen, 
märkte oder regionen/länder zu erwerben. Diese konzentration auf wenige 
spezielle anlagesektoren kann mit risiken (z. b. marktenge, hohe schwan
kungsbreite innerhalb bestimmter konjunkturzyklen) verbunden sein. über 
den Inhalt der anlagepolitik informiert der jahresbericht nachträglich für das 
abgelaufene berichtsjahr.

rIsIken Der eIngeschrÄnkten oDer erhöhten lIquIDItÄt Des FonDs 
(lIquIDItÄtsrIsIko)
nachfolgend werden die risiken dargestellt, die die liquidität des Fonds 
beeinträchtigen können. Dies kann dazu führen, dass der Fonds seinen zah
lungsverpflichtungen vorübergehend oder dauerhaft nicht nachkommen kann 
bzw. dass die gesellschaft die rückgabeverlangen von anlegern vorüberge
hend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der anleger könnte ggf. die von ihm 
geplante haltedauer nicht realisieren und ihm könnte das investierte kapital 
oder teile hiervon für unbestimmte zeit nicht zur verfügung stehen. Durch die 
verwirklichung der liquiditätsrisiken könnte zudem der nettoinventarwert des 
Fonds und damit der anteilwert sinken, etwa wenn die gesellschaft gezwungen 
ist, bei entsprechender gesetzlicher zulässigkeit, vermögensgegenstände für 
den Fonds unter verkehrswert zu veräußern.

risiko aus der anlage in vermögensgegenstände
Für den Fonds dürfen auch vermögensgegenstände erworben werden, die nicht 
an einer börse zugelassen oder an einem anderen organisierten markt zuge
lassen oder in diesen einbezogen sind. Diese vermögensgegenstände können 
ggf. nur mit hohen preisabschlägen, zeitlicher verzögerung oder gar nicht wei
terveräußert werden. auch an einer börse zugelassene vermögens gegenstände 
können abhängig von der marktlage, dem volumen, dem zeitrahmen und den 
geplanten kosten ggf. nicht oder nur mit hohen preisabschlägen veräußert 
werden. obwohl für den Fonds nur vermögensgegenstände erworben werden 
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dürfen, die grundsätzlich jederzeit liquidiert werden können, kann nicht ausge
schlossen werden, dass diese zeitweise oder dauerhaft nur unter realisierung 
von verlusten veräußert werden können.

risiko durch Finanzierungsliquidität
Die gesellschaft darf für rechnung des Fonds kredite aufnehmen. es besteht 
das risiko, dass die gesellschaft keinen entsprechenden kredit oder diesen 
nur zu wesentlich ungünstigeren konditionen aufnehmen kann. kredite mit 
einer variablen verzinsung können sich durch steigende zinssätze zudem ne
gativ auswirken. unzureichende Finanzierungsliquidität kann sich auf die li
quidität des Fonds auswirken, mit der Folge, dass die gesellschaft gezwungen 
sein kann, vermögensgegenstände vorzeitig oder zu schlechteren konditionen 
als geplant zu veräußern.

risiken durch vermehrte rückgaben oder zeichnungen
Durch kauf und verkaufsaufträge von anlegern fließt dem Fondsvermögen 
liquidität zu bzw. vom Fondsvermögen liquidität ab. Die zu und abflüsse 
können nach saldierung zu einem nettozu oder abfluss der liquiden mittel 
des Fonds führen. Dieser nettozu oder abfluss kann den Fondsmanager 
veranlassen, vermögensgegenstände zu kaufen oder zu verkaufen, wodurch 
transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch die zu oder 
abflüsse eine von der gesellschaft für den Fonds vorgesehene quote liquider 
mittel über bzw. unterschritten wird. Die hierdurch entstehenden transakti
onskosten werden dem Fondsvermögen belastet und können die wertentwick
lung des Fonds beeinträchtigen. bei zuflüssen kann sich eine erhöhte Fonds
liquidität belastend auf die wertentwicklung des Fonds auswirken, wenn die 
gesellschaft die mittel nicht zu adäquaten bedingungen anlegen kann.

risiko bei Feiertagen in bestimmten regionen/ländern
gegebenenfalls sollen nach der anlagestrategie Investitionen für den Fonds 
insbesondere in bestimmten regionen/ländern getätigt werden. aufgrund lo
kaler Feiertage in diesen regionen/ländern kann es zu abweichungen zwischen 
den handels tagen an börsen dieser regionen/länder und bewertungstagen 
des Fonds kommen. Der Fonds kann möglicherweise an einem tag, der kein 
bewertungstag ist, auf marktentwicklungen in den regionen/ländern nicht 
am selben tag reagieren oder an einem bewertungstag, der kein handelstag in 
diesen regionen/ländern ist, auf dem dortigen markt nicht handeln. hierdurch 
kann der Fonds gehindert sein, vermögensgegenstände in der erforderlichen 
zeit zu veräußern. Dies kann die Fähigkeit des Fonds nachteilig beeinflussen, 
rück gabeverlangen oder sonstigen zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

kontrahentenrIsIko InklusIve kreDIt unD ForDerungsrIsIko
nachfolgend werden die risiken dargestellt, die sich für den Fonds im rahmen 
einer vertragsbindung mit einer anderen partei (sog. gegenpartei) ergeben 
können. Dabei besteht das risiko, dass der vertragspartner seinen verpflich
tungen aus dem vertrag nicht mehr nachkommen kann. Diese risiken können 
die wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig 
auf den anteilwert und das vom anleger investierte kapital auswirken. 

adressenausfallrisiko/gegenparteirisiken  
(außer zentrale kontrahenten)
Durch den ausfall eines ausstellers (nachfolgend „emittent“) oder eines ver
tragspartners (kontrahenten), gegen den der Fonds ansprüche hat, können für 
den Fonds verluste entstehen. Das emittentenrisiko beschreibt die auswirkung 

der besonderen entwicklungen des jeweiligen emittenten, die neben den allge
meinen tendenzen der kapitalmärkte auf den kurs eines wertpapiers einwir
ken. auch bei sorgfältiger auswahl der wertpapiere kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass verluste durch vermögensverfall von emittenten eintreten. Die 
partei eines für rechnung des Fonds geschlossenen vertrags kann teilweise 
oder vollständig ausfallen (kontrahentenrisiko). Dies gilt für alle verträge, die 
für rechnung des Fonds geschlossen werden.

risiko durch zentrale kontrahenten
ein zentraler kontrahent (central counterparty – „ccp“) tritt als zwischen
geschaltete Institution in bestimmte geschäfte für den Fonds ein, insbeson
dere in geschäfte über derivative Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er 
als käufer gegenüber dem verkäufer und als verkäufer gegenüber dem käufer 
tätig. ein ccp sichert seine gegenparteiausfallrisiken durch eine reihe von 
schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermöglichen, verluste aus den 
eingegangen geschäften auszugleichen, etwa durch sog. einschusszahlungen 
(z. b. besicherungen). es kann trotz dieser schutzmechanismen nicht ausge
schlossen werden, dass ein ccp ausfällt, wodurch auch ansprüche der gesell
schaft für den aIF betroffen sein können. hierdurch können verluste für den 
Fonds entstehen, die nicht abgesichert sind.

adressenausfallrisiken bei pensionsgeschäften
bei pensionsgeschäften erfolgt die stellung der sicherheiten durch die ge
genleistung des vertragspartners. bei einem ausfall des vertragspartners 
während der laufzeit des pensionsgeschäfts hat die gesellschaft ein verwer
tungsrecht hinsichtlich der in pension genommenen wertpapiere bzw. barmit
tel. ein verlustrisiko für den Fonds kann daraus folgen, dass die gestellten 
sicherheiten wegen der zwischenzeitlichen verschlechterung der bonität des 
emittenten bzw. steigender kurse der in pension gegebenen wertpapiere nicht 
mehr ausreichen, um den rückübertragungsanspruch der gesellschaft der vol
len höhe nach abzudecken. 

adressenausfallrisiken bei wertpapierDarlehensgeschäften
gewährt die gesellschaft für rechnung des Fonds ein Darlehen über wert
papiere, so muss sie sich gegen den ausfall des vertragspartners ausreichende 
sicherheiten gewähren lassen. Der umfang der sicherheitsleistung entspricht 
mindestens dem kurswert der als wertpapierDarlehen übertragenen wert
papiere. Der Darlehensnehmer hat weitere sicherheiten zu stellen, wenn der 
wert der als Darlehen gewährten wertpapiere steigt, die qualität der gestell
ten sicherheiten abnimmt oder eine verschlechterung seiner wirtschaftlichen 
verhältnisse eintritt und die bereits gestellten sicherheiten nicht ausreichen. 
kann der Darlehensnehmer dieser nachschusspflicht nicht nachkommen, so 
besteht das risiko, dass der rückübertragungsanspruch bei ausfall des ver
tragspartners nicht vollumfänglich abgesichert ist. werden die sicherheiten 
bei einer anderen einrichtung als der verwahrstelle des Fonds verwahrt, be
steht zudem das risiko, dass diese bei ausfall des entleihers ggf. nicht sofort 
bzw. nicht in vollem umfang verwertet werden können.

operatIonelle unD sonstIge rIsIken Des FonDs
Im Folgenden werden risiken dargestellt, die sich beispielsweise aus unzurei
chenden internen prozessen sowie aus menschlichem oder systemversagen bei 
der gesellschaft oder externen Dritten ergeben können. Diese risiken können 
die wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig 
auf den anteilwert und auf das vom anleger investierte kapital auswirken.
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risiken durch kriminelle handlungen, missstände oder naturkatastrophen
Der Fonds kann opfer von betrug oder anderen kriminellen handlungen wer
den. er kann verluste durch missverständnisse oder Fehler von mitarbeitern 
der gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere ereignisse 
wie z. b. naturkatastrophen geschädigt werden.

länder oder transferrisiko
es besteht das risiko, dass ein ausländischer schuldner trotz zahlungsfä
higkeit aufgrund fehlender transferfähigkeit der währung oder bereitschaft 
seines sitzlandes, oder aus anderen gründen, leistungen nicht fristgerecht, 
überhaupt nicht oder nur in einer anderen währung erbringen kann. so können 
z. b. zahlungen, auf die die gesellschaft für rechnung des Fonds anspruch hat, 
ausbleiben, in einer währung erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschränkun
gen nicht (mehr) konvertierbar ist, oder in einer anderen währung erfolgen. 
zahlt der schuldner in einer anderen währung, so unterliegt diese position dem 
oben dargestellten währungsrisiko. 

rechtliche und politische risiken 
Für den Fonds dürfen Investitionen in rechtsordnungen getätigt werden, bei 
denen deutsches recht keine anwendung findet bzw. im Fall von rechtsstrei
tigkeiten der gerichtsstand außerhalb Deutschlands ist. hieraus resultierende 
rechte und pflichten der gesellschaft für rechnung des Fonds können von 
denen in Deutschland zum nachteil des Fonds bzw. des anlegers abweichen. 
politische oder rechtliche entwicklungen einschließlich der Änderungen von 
rechtlichen rahmenbedingungen in diesen rechtsordnungen können von der 
gesellschaft nicht oder zu spät erkannt werden oder zu beschränkungen hin
sichtlich erwerbbarer oder bereits erworbener vermögensgegenstände führen. 
Diese Folgen können auch entstehen, wenn sich die rechtlichen rahmenbedin
gungen für die gesellschaft und/oder die verwaltung des Fonds in Deutschland 
ändern.

Änderung der steuerlichen rahmenbedingungen, steuerliches risiko
Die steuerlichen ausführungen gehen von der derzeit bekannten rechtslage 
aus. sie richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflich
tige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige personen. es kann jedoch 
keine gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche beurteilung 
durch gesetzgebung, rechtsprechung oder erlasse der Finanzverwaltung nicht 
ändert.
eine Änderung fehlerhaft festgestellter besteuerungsgrundlagen des Fonds 
für vorangegangene geschäftsjahre (z. b. aufgrund von steuerlichen außen
prüfungen) kann für den Fall einer für den anleger steuerlich grundsätzlich 
nachteiligen korrektur zur Folge haben, dass der anleger die steuerlast aus der 
korrektur für vorangegangene geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter 
umständen zu diesem zeitpunkt nicht in dem Fonds investiert war. umgekehrt 
kann für den anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich 
vorteilhafte korrektur für das aktuelle und für vorangegangene geschäftsjah
re, in denen er an dem Fonds beteiligt war, nicht mehr zugutekommt, weil er 
seine anteile vor umsetzung der korrektur zurückgegeben oder veräußert hat.
zudem kann eine korrektur von steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige 
erträge bzw. steuerliche vorteile in einem anderen als eigentlich zutreffenden 
veranlagungszeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt werden und sich dies 
beim einzelnen anleger negativ auswirkt.
Der vorliegende entwurf für ein Investmentsteuerreformgesetz sieht unter an
derem vor, dass Fonds trotz steuerbefreiung kapitalertragsteuer auf ab dem 

1. januar 2016 zufließende inländische Dividenden und erträge aus inländi
schen eigenkapitalähnlichen genussscheinen zahlen müssen, soweit sie in
nerhalb eines zeitraums von 45 tagen vor und 45 tagen nach der Fälligkeit der 
kapitalerträge weniger als 45 tage wirtschaftlicher und zivilrechtlicher eigen
tümer der aktien oder genussscheine sind. tage, für die sich der Fonds gegen 
kursänderungsrisiken aus den aktien und genussscheinen absichert, sodass 
er diese gar nicht oder nur noch zu einem geringen teil trägt, zählen dabei 
nicht mit. Die geplante regelung kann auswirkungen auf die anteilpreise und 
die steuerliche position des anlegers haben. Dies kann durch die umsetzung 
der anlagestrategie bedingt sein.

schlüsselpersonenrisiko
Fällt das anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten zeitraum sehr positiv 
aus, hängt dieser erfolg möglicherweise auch von der eignung der handeln
den personen und damit den richtigen entscheidungen des managements ab. 
Die personelle zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch 
verändern. neue entscheidungsträger können dann möglicherweise weniger 
erfolgreich agieren.

verwahrrisiko
mit der verwahrung von vermögensgegenständen insbesondere im ausland ist 
ein verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, oder sorgfaltspflichtverletzun
gen des verwahrers bzw. höherer gewalt resultieren kann.

risiken aus handels und clearingmechanismen (abwicklungsrisiko)
bei der abwicklung von wertpapiergeschäften über ein elektronisches system 
besteht das risiko, dass eine der vertragsparteien verzögert oder nicht verein
barungsgemäß zahlt oder die wertpapiere nicht fristgerecht liefert. 

RISIKOPROFIL DES FONDS
anteile an dem Fonds sind wertpapiere, deren preise durch die börsentäg
lichen kursschwankungen der in dem Fonds befindlichen vermögenswerte 
bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können. 
Die anlagen unterliegen insbesondere schwankungen der internationalen ak
tienmärkte und den risiken, die mit anlagen in aktien, renten, währungen, 
anteilen an anderen Fonds und anderen vermögensgegenständen, in denen 
der Fonds anlegt, verbunden sind. Derivate werden i. d. r. zur absicherung 
eingesetzt.

PROFIL DES TyPISCHEN ANLEGERS
Die anlage in dem Fonds ist nur für erfahrene anleger geeignet, die in der lage 
sind, die risiken und den wert der anlage abzuschätzen. Der anleger muss 
bereit und in der lage sein, erhebliche wertschwankungen der anteile und ggf. 
einen erheblichen kapitalverlust hinzunehmen.

ANLAGEZIELE, -STRATEGIE UND -GRENZEN

anlagezIel unD strategIe
Der Fonds ist ein aktienfonds. ziel der anlagepolitik des Fonds ist es, bei be
achtung des risikogesichtspunktes einen möglichst hohen vermögenszuwachs 
zu erwirtschaften. Die mit dieser anlagepolitik verbundenen risiken sind im 
abschnitt „risikohinweise – risiken einer Fondsanlage“ erläutert.
Dabei dürfen für den Fonds nur wertpapiere erworben werden, die zum zeitpunkt 
des erwerbs in einem anerkannten internationalen aktienindex vertreten sind. 
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Die genius strategie beabsichtigt, durch verschiedene absicherungsmecha
nismen monatliche verluste von mehr als 20 % zu vermeiden. Die wertsiche
rungsgrenze wird nach bestem wissen und gewissen angestrebt und kann ggf. 
unterschritten werden; eine rechtliche garantie ist damit nicht verbunden. 
bei der auswahl der anlagewerte stehen der aspekt wachstum sowie die boni
tät der emittenten im vordergrund der überlegungen.
Das Fondsvermögen soll nach dem grundsatz der risikostreuung bis zu 100 % 
in wertpapiere investiert werden. hierbei wird eine wertsicherung durch die 
geniusstrategie eingebaut. 
Die gesellschaft führt dem Fonds geldmarktinstrumente zu. Die geldmarktins
trumente dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Der anteil der geldmarktins
trumente darf maximal 49 % des wertes des Fonds betragen. hierbei sind die 
für den Fonds gehaltenen bankguthaben anzurechnen. bis zu 49 % des wertes 
des Fonds dürfen in bankguthaben gehalten werden. Die bankguthaben dürfen 
auch auf Fremdwährung lauten. hierbei sind die für den Fonds erworbenen 
geldmarktinstrumente anzurechnen.
bis zu 10 % des wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen angelegt wer
den, die laut der verkaufsprospekte oder der halbjahres oder jahresberichte 
überwiegend in wertpapiere, geldmarktinstrumente, Derivate und sonstige 
anlageinstrumente investieren. Die auswahl der Investmentanteile, die für den 
Fonds erworben werden dürfen, obliegt, im rahmen der anlagegrenzen, dem 
Fondsmanagement.
Das Fondsmanagement der gesellschaft wird bei der anlage des Fonds durch 
einen für den Fonds gebildeten anlageausschuss beraten. 
Die Fondswährung ist euro.

ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, DASS DIE ZIELE DER AN-
LAGEPOLITIK TATSÄCHLICH ERREICHT WERDEN.

vermögensgegenstÄnDe
Die gesellschaft kann für rechnung des Fonds folgende vermögensgegenstän
de erwerben:
•	 Wertpapiere	gem.	§	193	KAGB
•	 Geldmarktinstrumente	gem.	§	194	KAGB
•	 Bankguthaben	gem.	§	195	KAGB	
•	 Investmentanteile	gem.	§	196	KAGB	
•	 Derivate	gem.	§	197	KAGB
•	 Sog.	sonstige	Anlageinstrumente	gem.	§	198	KAGB.
Die gesellschaft darf diese vermögensgegenstände innerhalb der insbesonde
re in den abschnitten „anlagegrenzen für wertpapiere und geldmarktinstru
mente auch unter einsatz von Derivaten sowie bankguthaben“ sowie „sonstige 
anlageinstrumente und deren anlagegrenzen“ dargestellten anlagegrenzen er
werben. einzelheiten zu diesen erwerbbaren vermögensgegenständen und den 
hierfür geltenden anlagegrenzen sind nachfolgend dargestellt.

wertpapiere 
Die gesellschaft darf für rechnung des Fonds wertpapiere in und ausländi
scher emittenten erwerben, 
1. wenn sie an einer börse in einem mitgliedstaat der eu oder in einem ande

ren vertragsstaat des abkommens über den ewr zum handel zugelassen 
oder in einem dieser staaten an einem anderen organisierten markt zuge
lassen oder in diesen einbezogen sind,

2. wenn sie ausschließlich an einer börse außerhalb der mitgliedstaaten der 
eu oder außerhalb der anderen vertragsstaaten des abkommens über den 

ewr zum handel zugelassen oder in einem dieser staaten an einem ande
ren organisierten markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern 
die baFin die wahl dieser börse oder dieses organisierten marktes zugelas
sen hat.

wertpapiere aus neuemissionen dürfen erworben werden, wenn nach ihren 
ausgabebedingungen die zulassung an oder einbeziehung in eine der unter 1. 
und 2. genannten börsen oder organisierten märkte beantragt werden muss, 
und die zulassung oder einbeziehung innerhalb eines jahres nach ausgabe 
erfolgt.
als wertpapiere in diesem sinne gelten auch
•	 Anteile	 an	 geschlossenen	 Investmentvermögen	 in	 Vertrags-	 oder	 Gesell

schaftsform, die einer kontrolle durch die anteilseigner unterliegen (sog. 
unternehmenskontrolle), d. h. die anteilseigner müssen stimmrechte in 
bezug auf wesentliche entscheidungen haben, sowie das recht die an
lagepolitik mittels angemessener mechanismen zu kontrollieren. Das In
vestmentvermögen muss zudem von einem rechtsträger verwaltet werden, 
der den vorschriften für den anlegerschutz unterliegt, es sei denn das In
vestmentvermögen ist in gesellschaftsform aufgelegt und die tätigkeit der 
vermögensverwaltung wird nicht von einem anderen rechtsträger wahr
genommen.

•	 Finanzinstrumente,	 die	 durch	 andere	 Vermögenswerte	 besichert	 oder	 an	
die entwicklung anderer vermögenswerte gekoppelt sind. soweit in solche 
Finanzinstrumente komponenten von Derivaten eingebettet sind, gelten 
weitere anforderungen, damit die gesellschaft diese als wertpapiere er
werben darf.

Die wertpapiere dürfen nur unter folgenden voraussetzungen erworben wer
den: 
•	 Der	potentielle	Verlust,	der	dem	Fonds	entstehen	kann,	darf	den	Kaufpreis	

des wertpapiers nicht übersteigen. eine nachschusspflicht darf nicht be
stehen.

•	 Die	Liquidität	des	vom	Fonds	erworbenen	Wertpapiers	darf	nicht	dazu	füh
ren, dass der Fonds den gesetzlichen vorgaben über die rücknahme von 
anteilen nicht mehr nachkommen kann. Dies gilt unter berücksichtigung 
der gesetzlichen möglichkeit, in besonderen Fällen die anteilrücknahme 
aussetzen zu können (vgl. den abschnitt „anteile – ausgabe und rück
nahme von anteilen sowie – aussetzung der anteilrücknahme“).

•	 Eine	 verlässliche	 Bewertung	 des	 Wertpapiers	 durch	 exakte,	 verlässliche	
und gängige preise muss verfügbar sein; diese müssen entweder markt
preise sein oder von einem bewertungssystem gestellt werden, das von 
dem emittenten des wertpapiers unabhängig ist.

•	 Über	das	Wertpapier	müssen	angemessene	 Informationen	vorliegen,	ent
weder in Form von regelmäßigen, exakten und umfassenden Informationen 
des marktes über das wertpapier oder in Form eines ggf. dazugehörigen 
portfolios.

•	 Das	Wertpapier	ist	handelbar.
•	 Der	Erwerb	des	Wertpapiers	steht	im	Einklang	mit	den	Anlagezielen	bzw.	

der anlagestrategie des Fonds.
•	 Die	 Risiken	 des	 Wertpapiers	 werden	 durch	 das	 Risikomanagement	 des	

Fonds in angemessener weise erfasst. 
wertpapiere dürfen zudem in folgender Form erworben werden:
•	 Aktien,	die	dem	Fonds	bei	einer	Kapitalerhöhung	aus	Gesellschaftsmitteln	

zustehen.
•	 Wertpapiere,	die	 in	Ausübung	von	 zum	Fonds	gehörenden	Bezugsrechten	

erworben werden.
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als wertpapiere in diesem sinn dürfen für den Fonds auch bezugsrechte er
worben werden, sofern sich die wertpapiere, aus denen die bezugsrechte her
rühren, im Fonds befinden können.

geldmarktinstrumente
Die gesellschaft darf für rechnung des Fonds in geldmarktinstrumente in
vestieren, die üblicherweise auf dem geldmarkt gehandelt werden, sowie in 
verzinsliche wertpapiere, die alternativ
•	 zum	Zeitpunkt	ihres	Erwerbs	für	den	Fonds	eine	Laufzeit	oder	Restlaufzeit	

von höchstens 397 tagen haben,
•	 zum	Zeitpunkt	ihres	Erwerbs	für	den	Fonds	eine	Laufzeit	oder	Restlaufzeit	

haben, die länger als 397 tage ist, deren verzinsung aber nach den emis
sionsbedingungen regelmäßig, mindestens einmal in 397 tagen marktge
recht angepasst werden muss,

•	 deren	 Risikoprofil	 dem	 Risikoprofil	 von	 Wertpapieren	 entspricht,	 die	 das	
kriterium der restlaufzeit oder das der zinsanpassung erfüllen. 

Für den Fonds dürfen geldmarktinstrumente erworben werden, wenn sie
1. an einer börse in einem mitgliedstaat der eu oder in einem anderen ver

tragsstaat des abkommens über den ewr zum handel zugelassen oder in 
einem dieser staaten an einem anderen organisierten markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, 

2. ausschließlich an einer börse außerhalb der mitgliedstaaten der eu oder in 
einem anderen vertragsstaat des abkommens über den ewr zum handel 
zugelassen oder in einem dieser staaten an einem organisierten markt zu
gelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die baFin die wahl dieser 
börse oder dieses marktes zugelassen hat, 

3. von der eu, dem bund, einem sondervermögen des bundes, einem land, 
einem anderen mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, regi
onalen oder lokalen gebietskörperschaft oder der zentralbank eines mit
gliedstaats der eu, der europäischen zentralbank oder der europäischen 
Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein bundesstaat ist, 
einem gliedstaat dieses bundesstaates oder von einer internationalen öf
fentlichrechtlichen einrichtung, der mindestens ein mitgliedstaat der eu 
angehört, begeben oder garantiert werden,

4. von einem unternehmen begeben werden, dessen wertpapiere auf den un
ter den nummern 1 und 2 bezeichneten märkten gehandelt werden,

5. von einem kreditinstitut begeben oder garantiert werden, das nach dem 
recht der eu festgelegten kriterien einer aufsicht unterstellt ist, oder ei
nem kreditinstitut, das aufsichtsbestimmungen, die nach auffassung der 
baFin denjenigen des gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt 
und diese einhält,

6. von anderen emittenten begeben werden und es sich bei dem jeweiligen 
emittenten
a) um ein unternehmen mit einem eigenkapital von mindestens 10 milli

onen euro handelt, das seinen jahresabschluss nach der europäischen 
richtlinie über den jahresabschluss von kapitalgesellschaften erstellt 
und veröffentlicht, oder 

b) um einen rechtsträger handelt, der innerhalb einer eine oder mehrere 
börsennotierte gesellschaften umfassenden unternehmensgruppe für 
die Finanzierung dieser gruppe zuständig ist, oder 

c) um einen rechtsträger handelt, der geldmarktinstrumente emittiert, 
die durch verbindlichkeiten unterlegt sind, durch nutzung einer von 
einer bank eingeräumten kreditlinie. Dies sind produkte, bei denen 
kreditforderungen von banken in wertpapieren verbrieft werden (sog. 
asset backed securities).

sämtliche genannten geldmarktinstrumente dürfen nur erworben werden, 
wenn sie liquide sind und sich ihr wert jederzeit genau bestimmten lässt. li
quide sind geldmarktinstrumente, die sich innerhalb hinreichend kurzer zeit 
mit begrenzten kosten veräußern lassen. hierbei ist die verpflichtung der 
gesellschaft zu berücksichtigen, anteile am Fonds auf verlangen der anleger 
zurückzunehmen und hierfür in der lage zu sein, solche geldmarktinstrumente 
entsprechend kurzfristig veräußern zu können. Für die geldmarktinstrumente 
muss zudem ein exaktes und verlässliches bewertungssystem existieren, das 
die ermittlung des nettobestandswerts des geldmarktinstruments ermöglicht 
oder auf marktdaten oder bewertungsmodellen basiert, wie systeme, die an
schaffungskosten fortführen. Das merkmal der liquidität gilt für geldmarkt
instrumente als erfüllt, wenn diese an einem organisierten markt innerhalb des 
ewr zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder an einem organisierten 
markt außerhalb des ewr zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern 
die baFin die wahl dieses marktes zugelassen hat. 
Für geldmarktinstrumente, die nicht an einer börse notiert oder an einem gere
gelten markt zum handel zugelassen sind (s. o. unter nr. 3 bis 6), muss zudem 
die emission oder der emittent dieser Instrumente vorschriften über den einla
gen und anlegerschutz unterliegen. so müssen für diese geldmarkt instrumente 
angemessene Informationen vorliegen, die eine angemessene bewertung der 
mit den Instrumenten verbundenen kreditrisiken ermöglichen und die geld
marktinstrumente müssen frei übertragbar sein. Die kredit risiken können etwa 
durch eine kreditwürdigkeitsprüfung einer ratingagentur bewertet werden. 
Für diese geldmarktinstrumente gelten weiterhin die folgenden anforderungen, 
es sei denn, sie sind von der europäischen zentralbank oder der zentralbank 
eines mitgliedstaates der eu begeben oder garantiert worden:
•	 Werden	sie	von	folgenden	(oben	unter	Nr.	3	genannten)	Einrichtungen	be

geben oder garantiert:
– der eu, 
– dem bund, 
– einem sondervermögen des bundes, 
– einem land, 
– einem anderen mitgliedstaat,
– einer anderen zentralstaatlichen gebietskörperschaft, 
– der europäischen Investitionsbank, 
– einem Drittstaat oder, sofern dieser ein bundesstaat ist, einem glied

staat dieses bundesstaates, 
– einer internationalen öffentlichrechtlichen einrichtung, der mindes

tens ein mitgliedstaat der eu angehört, 
 müssen angemessene Informationen über die emission bzw. das emissi

onsprogramm oder über die rechtliche und finanzielle situation des emit
tenten vor der emission des geldmarktinstruments vorliegen. 

•	 Werden	sie	von	einem	im	EWR	beaufsichtigten	Kreditinstitut	begeben	oder	
garantiert (s.o. unter nr. 5), so müssen angemessene Informationen über 
die emission bzw. das emissionsprogramm oder über die rechtliche und 
finanzielle situation des emittenten vor der emission des geldmarktin
struments vorliegen, die in regelmäßigen abständen und bei signifikanten 
begebenheiten aktualisiert werden. zudem müssen über die emission bzw. 
das emissionsprogramm Daten (z. b. statistiken) vorliegen, die eine ange
messene bewertung der mit der anlage verbundenen kreditrisiken ermög
lichen.

•	 Werden	sie	von	einem	Kreditinstitut	begeben,	das	außerhalb	des	EWR	Auf
sichtsbestimmungen unterliegt, die nach ansicht der baFin den anforde
rungen innerhalb des ewr an ein kreditinstitut gleichwertig sind, so ist 
eine der folgende voraussetzungen zu erfüllen:
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– Das kreditinstitut unterhält einen sitz in einem zur sog. zehnergruppe 
(zusammenschluss der wichtigsten führenden Industrieländer – g10) 
gehörenden mitgliedstaat der organisation für wirtschaftliche zusam
menarbeit und entwicklung (nachfolgend „oecD“).

– Das kreditinstitut verfügt mindestens über ein rating mit einer be
notung, die als sog. „Investmentgrade“ qualifiziert. als „Investment
grade“ bezeichnet man eine benotung mit „bbb“ bzw. „baa“ oder 
besser im rahmen der kreditwürdigkeitsprüfung durch eine rating
agentur.

– mittels einer eingehenden analyse des emittenten kann nachgewiesen 
werden, dass die für das kreditinstitut geltenden aufsichtsbestimmun
gen mindestens so streng sind wie die des rechts der eu.

•	 Für	 die	 übrigen	 Geldmarktinstrumente,	 die	 nicht	 an	 einer	 Börse	 notiert	
oder einem geregelten markt zum handel zugelassen sind (s. o. unter nr. 4 
und 6 sowie die übrigen unter nr. 3 genannten), müssen angemessene In
formationen über die emission bzw. das emissionsprogramm sowie über 
die rechtliche und finanzielle situation des emittenten vor der emission 
des geldmarktinstruments vorliegen, die in regelmäßigen abständen und 
bei signifikanten begebenheiten aktualisiert und durch qualifizierte, vom 
emittenten weisungsunabhängige Dritte, geprüft werden. zudem müssen 
über die emission bzw. das emissionsprogramm Daten (z. b. statistiken) 
vorliegen, die eine angemessene bewertung der mit der anlage verbunde
nen kreditrisiken ermöglicht.

bankguthaben
Die gesellschaft darf für rechnung des Fonds nur bankguthaben halten, die 
eine laufzeit von höchstens zwölf monaten haben. 
Diese guthaben sind auf sperrkonten bei kreditinstituten mit sitz in einem 
mitgliedstaat der eu oder in einem anderen vertragsstaat des abkommens 
über den ewr zu führen. sie können auch bei kreditinstituten mit sitz in einem 
Drittstaat unterhalten werden, dessen aufsichtsbestimmungen nach auffas
sung der baFin denjenigen des rechts der eu gleichwertig sind. 

anlagegrenzen für wertpapiere und geldmarktinstrumente auch unter einsatz 
von Derivaten sowie bankguthaben 

Allgemeine Anlagegrenzen 
Die gesellschaft darf in wertpapiere und geldmarktinstrumente einschließlich 
der in pension genommenen wertpapiere und geldmarktinstrumente desselben 
emittenten bis zu 5 % des wertes des Fonds anlegen. Diese grenze darf für 
einzelne emittenten auf 10 % angehoben werden. Der gesamtwert der wertpa
piere und geldmarktinstrumente aller emittenten, bei denen davon gebrauch 
gemacht wird, darf 40 % des wertes des Fonds nicht übersteigen.
Die gesellschaft darf nur bis zu 20 % des wertes des Fonds in bankguthaben 
bei je einem kreditinstitut anlegen.

Anlagegrenze für Schuldverschreibungen mit besonderer Deckungsmasse
Die gesellschaft darf jeweils bis zu 25 % des wertes des Fonds in pfandbriefe, 
kommunalschuldverschreibungen sowie schuldverschreibungen anlegen, die 
ein kreditinstitut mit sitz in einem mitgliedstaat der eu oder in einem anderen 
vertragsstaat des abkommens über den ewr ausgegeben hat. voraussetzung 
ist, dass die mit den schuldverschreibungen aufgenommenen mittel so ange
legt werden, dass sie die verbindlichkeiten der schuldverschreibungen über 
deren ganze laufzeit decken und vorrangig für die rückzahlungen und die 
zinsen bestimmt sind, wenn der emittent der schuldverschreibungen ausfällt. 

sofern in solche schuldverschreibungen desselben emittenten mehr als 5 % 
des wertes des Fonds angelegt werden, darf der gesamtwert solcher schuld
verschreibungen 80 % des wertes des Fonds nicht übersteigen. In pension 
genommene wertpapiere werden auf diese anlagegrenze angerechnet.

Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten
In schuldverschreibungen, schuldscheindarlehen und geldmarktinstrumente 
besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher emittenten darf die 
gesellschaft jeweils bis zu 35 % des wertes des Fonds anlegen. zu diesen 
öffentlichen emittenten zählen der bund, die bundesländer, mitgliedstaaten 
der eu oder deren gebietskörperschaften, Drittstaaten sowie supranationale 
öffentliche einrichtungen denen mindestens ein eumitgliedstaat angehört. 
In pension genommene wertpapiere werden auf diese anlagegrenze ange
rechnet.

Kombination von Anlagegrenzen
Die gesellschaft darf höchstens 20 % des wertes des Fonds in eine kombina
tion der folgenden vermögensgegenstände anlegen:
•	 von	ein	und	derselben	Einrichtung	begebene	Wertpapiere	oder	Geldmarkt

instrumente,
•	 Einlagen	bei	dieser	Einrichtung,	d.	h.	Bankguthaben,
•	 Anrechnungsbeträge	für	das	Kontrahentenrisiko	der	mit	dieser	Einrichtung	

eingegangenen geschäfte in Derivaten, wertpapierDarlehen und pensi
onsgeschäften. 

bei besonderen öffentlichen emittenten (siehe abschnitt „anlageziele, stra
tegie und grenzen – anlagegrenzen für wertpapiere und geldmarktinstrumen
te auch unter einsatz von Derivaten sowie bankguthaben – anlagegrenzen für 
öffentliche emittenten“) darf eine kombination der vorgenannten vermögens
gegenstände 35 % des wertes des Fonds nicht übersteigen.
Die jeweiligen einzelobergrenzen bleiben unberührt.

Anlagegrenzen unter Einsatz von Derivaten
Die beträge von wertpapieren und geldmarktinstrumenten eines emitten
ten, die auf die vorstehend genannten grenzen angerechnet werden, können 
durch den einsatz von marktgegenläufigen Derivaten reduziert werden, welche 
wertpapiere oder geldmarktinstrumente desselben emittenten zum basiswert 
haben. Für rechnung des Fonds dürfen also über die vorgenannten grenzen 
hinaus wertpapiere oder geldmarktinstrumente eines emittenten erworben 
werden, wenn das dadurch gesteigerte emittentenrisiko durch absicherungs
geschäfte wieder gesenkt wird.

sonstige anlageinstrumente und deren anlagegrenzen 
bis zu 10 % des wertes des Fonds darf die gesellschaft insgesamt in folgende 
sonstige anlageinstrumente anlegen:
•	 Wertpapiere,	die	nicht	zum	Handel	an	einer	Börse	zugelassen	oder	an	einem	

anderen organisierten markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
jedoch grundsätzlich die kriterien für wertpapiere erfüllen. abweichend 
von den gehandelten bzw. zugelassenen wertpapieren muss die verläss
liche bewertung für diese wertpapiere in Form einer in regelmäßigen ab
ständen durchgeführten bewertung verfügbar sein, die aus Informationen 
des emittenten oder aus einer kompetenten Finanzanalyse abgeleitet wird. 
angemessene Information über das nicht zugelassene bzw. nicht einbezo
gene wertpapier muss in Form einer regelmäßigen und exakten Information 
durch den Fonds vorliegen oder es muss ggf. das zugehörige portfolio ver
fügbar sein.
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•	 Geldmarktinstrumente	von	Emittenten,	die	nicht	den	oben	genannten	Anfor
derungen genügen, wenn sie liquide sind und sich ihr wert jederzeit genau 
bestimmten lässt. liquide sind geldmarktinstrumente, die sich innerhalb 
hinreichend kurzer zeit mit begrenzten kosten veräußern lassen. hierbei ist 
die verpflichtung der gesellschaft zu berücksichtigen, anteile am Fonds auf 
verlangen der anleger zurückzunehmen und hierfür in der lage zu sein, sol
che geldmarktinstrumente entsprechend kurzfristig veräußern zu können. 
Für die geldmarktinstrumente muss zudem ein exaktes und verlässliches 
bewertungssystem existieren, das die ermittlung des nettobestandswerts 
des geldmarktinstruments ermöglicht oder auf marktdaten oder bewer
tungsmodellen basiert, wie systeme, die anschaffungskosten fortführen. 
Das merkmal der liquidität gilt für geldmarktinstrumente erfüllt, wenn 
diese an einem organisierten markt innerhalb des ewr zugelassen oder in 
diesen einbezogen sind oder an einem organisierten markt außerhalb des 
ewr zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die baFin die wahl 
dieses marktes zugelassen hat.

•	 Aktien	aus	Neuemissionen,	wenn	nach	deren	Ausgabebedingungen
– deren zulassung an einer börse in einem mitgliedstaat der eu oder 

in einem anderen vertragsstaat des abkommens über den ewr zum 
handel oder deren zulassung an einem organisierten markt oder deren 
einbeziehung in diesen in einem mitgliedstaat der eu oder in einem 
anderen vertragsstaat des abkommens über den ewr nach den aus
gabebedingungen zu beantragen ist, sofern

– deren zulassung an einer börse zum handel oder deren zulassung an 
einem organisierten markt oder die einbeziehung in diesen außerhalb 
der mitgliedstaaten der eu oder außerhalb der anderen vertragsstaa
ten des abkommens über den ewr nach den ausgabebedingungen zu 
beantragen ist, sofern die wahl dieser börse oder dieses organisierten 
marktes von der baFin zugelassen ist und 

 die zulassung oder einbeziehung innerhalb eines jahres nach der ausgabe 
erfolgt. 

•	 Schuldscheindarlehen,	 die	 nach	 dem	 Erwerb	 für	 den	 Fonds	 mindestens	
zweimal abgetreten werden können und von einer der folgenden einrich
tungen gewährt wurden:
a) dem bund, einem sondervermögen des bundes, einem land, der eu 

oder einem mitgliedstaat der oecD,
b) einer anderen inländischen gebietskörperschaft oder einer regional

regierung oder örtlichen gebietskörperschaft eines anderen mitglied
staats der eu oder eines anderen vertragsstaats des abkommens über 
den ewr, sofern die Forderung nach der verordnung über aufsichts
anforderungen an kreditinstitute und wertpapierfirmen in derselben 
weise behandelt werden kann wie eine Forderung an den zentralstaat, 
auf dessen hoheitsgebiet die regionalregierung oder die gebietskör
perschaft ansässig ist,

c) sonstigen körperschaften oder anstalten des öffentlichen rechts mit 
sitz im Inland oder in einem anderen mitgliedstaat der eu oder einem 
anderen vertragsstaat des abkommens über den ewr,

d) unternehmen, die wertpapiere ausgegeben haben, die an einem orga
nisierten markt innerhalb des ewr zum handel zugelassen sind oder 
die an einem sonstigen geregelten markt im sinne der richtlinie über 
märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung erfüllt, 
zum handel zugelassen sind, oder

e) anderen schuldnern, sofern eine der in buchstabe a) bis c) bezeich
neten stellen die gewährleistung für die verzinsung und rückzahlung 
übernommen hat.

Investmentanteile
Die gesellschaft darf bis zu 10 % des wertes des Fonds in anteile an zielfonds 
investieren, sofern diese offene in und ausländische Investment vermögen 
sind. 
Die zielfonds dürfen nach ihren anlagebedingungen oder ihrer satzung höchs
tens bis zu 10 % in anteile an anderen offenen Investmentvermögen investie
ren. Für anteile an aIF gelten darüber hinaus folgende anforderungen:
•	 Der	Zielfonds	muss	nach	Rechtsvorschriften	zugelassen	worden	sein,	die	

ihn einer wirksamen öffentlichen aufsicht zum schutz der anleger unter
stellen, und es muss eine ausreichende gewähr für eine befriedigende zu
sammenarbeit zwischen den aufsichtsbehörden bestehen.

•	 Das	Schutzniveau	der	Anleger	muss	gleichwertig	zu	dem	Schutzniveau	ei
nes anlegers in einem inländischen ogaw sein, insbesondere im hinblick 
auf trennung von verwaltung und verwahrung der vermögensgegenstände, 
für die kreditaufnahme und gewährung sowie für leerverkäufe von wert
papieren und geldmarktinstrumenten.

•	 Die	 Geschäftstätigkeit	 des	 Zielfonds	 muss	 Gegenstand	 von	 Jahres-	 und	
halbjahresberichten sein und den anlegern erlauben, sich ein urteil über 
das vermögen und die verbindlichkeiten sowie die erträge und die trans
aktionen im berichtszeitraum zu bilden.

•	 Der	Zielfonds	muss	ein	Publikumsfonds	sein,	bei	dem	die	Anzahl	der	Anteile	
nicht zahlenmäßig begrenzt ist und die anleger ein recht zur rückgabe der 
anteile haben.

Die gesellschaft darf für rechnung des Fonds nicht mehr als 25 % der ausge
gebenen anteile eines zielfonds erwerben.
zielfonds können im gesetzlichen rahmen zeitweise die rücknahme von an
teilen aussetzen. Dann kann die gesellschaft die anteile an dem zielfonds 
nicht bei der verwaltungsgesellschaft oder verwahrstelle des zielfonds gegen 
auszahlung des rücknahmepreises zurückgeben (siehe auch den abschnitt 
„risikohinweise – risiken im zusammenhang mit der Investition in Invest
mentanteile“). auf der homepage der gesellschaft ist unter www.lbbwam.de 
aufgeführt, ob und in welchem umfang der Fonds anteile von zielfonds hält, 
die derzeit die rücknahme von anteilen ausgesetzt haben.

Derivate
Die Gesellschaft darf für den Fonds Geschäfte mit Derivaten zu Ab-
sicherungszwecken und als Teil der Anlagestrategie tätigen. Dies 
schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und 
zur Erzielung von Zusatzerträgen, d. h. auch zu spekulativen Zwecken, 
ein. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise 
erhöhen. 
ein Derivat ist ein Instrument, dessen preis von den kursschwankungen oder 
den preiserwartungen anderer vermögensgegenstände („basiswert“) abhängt. 
Die nachfolgenden ausführungen beziehen sich sowohl auf Derivate als auch 
auf Finanzinstrumente mit derivativer komponente (nachfolgend zusammen 
„Derivate“).
Durch den einsatz von Derivaten darf sich das marktrisiko des Fonds höchs
tens verdoppeln („marktrisikogrenze“). marktrisiko ist das verlustrisiko, das 
aus schwankungen beim marktwert von im Fonds gehaltenen vermögens
gegenständen resultiert, die auf veränderungen von variablen preisen bzw. 
kursen des marktes wie zinssätzen, wechselkursen, aktien und rohstoffprei
sen oder auf veränderungen bei der bonität eines emittenten zurückzufüh
ren sind. Die gesellschaft hat die marktrisikogrenze laufend einzuhalten. Die 
auslastung der marktrisikogrenze hat sie täglich nach gesetzlichen vorgaben 
zu ermitteln; diese ergeben sich aus der verordnung über risikomanagement 
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und risikomessung beim einsatz von Derivaten, wertpapierDarlehen und pen
sionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem kapitalanlagegesetzbuch 
(nachfolgend „Derivateverordnung“).
zur ermittlung der auslastung der marktrisikogrenze wendet die gesellschaft 
den sog. qualifizierten ansatz im sinne der Derivateverordnung an. hierzu ver
gleicht die gesellschaft das marktrisiko des Fonds mit dem marktrisiko eines 
virtuellen vergleichsvermögens, in dem keine Derivate enthalten sind. bei dem 
derivatefreien vergleichsvermögen handelt es sich um ein virtuelles portfolio, 
dessen wert stets genau dem aktuellen wert des Fonds entspricht, das aber 
keine steigerungen oder absicherungen des marktrisikos durch Derivate ent
hält. Die zusammensetzung des vergleichsvermögens muss im übrigen den 
anlagezielen und der anlagepolitik entsprechen, die für den Fonds gelten. Das 
virtuelle vergleichsvermögen für diesen Fonds besteht hauptsächlich aus ak
tienindizes.
Durch den Einsatz von Derivaten darf der Risikobetrag für das Markt-
risiko des Fonds zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des Risikobetrags 
für das Marktrisiko des zugehörigen derivatefreien Vergleichsvermö-
gens übersteigen.
Das marktrisiko des Fonds und des derivatefreien vergleichsvermögens wird 
jeweils mit hilfe eines geeigneten eigenen risikomodells ermittelt (sog. value
atrisk methode). Die gesellschaft verwendet hierbei als modellierungsver
fahren die montecarlomethode. Dieses modellierungsverfahren basiert auf 
der zeitreihenanalyse der allgemeinen risikofaktoren aktienindizes, zinsen, 
wechselkurse und rohstoffe, von deren veränderungen die wertänderung des 
portfolios abhängt. Die gesellschaft erfasst dabei die marktpreisrisiken aus 
allen geschäften. sie quantifiziert durch das risikomodell die wertverände
rung der im Fonds gehaltenen vermögensgegenstände im zeitablauf. Der sog. 
valueatrisk gibt dabei eine in geldeinheiten ausgedrückte grenze für poten
zielle verluste eines portfolios zwischen zwei vorgegebenen zeitpunkten an. 
Diese wertveränderung wird von zufälligen ereignissen bestimmt, nämlich den 
künftigen entwicklungen der marktpreise, und ist daher nicht mit sicherheit 
vorhersagbar. Das zu ermittelnde marktrisiko kann jeweils nur mit einer genü
gend großen wahrscheinlichkeit abgeschätzt werden.
Die gesellschaft darf – vorbehaltlich eines geeigneten risikomanagementsys
tems – für rechnung des Fonds in jegliche Derivate investieren. voraussetzung 
ist, dass die Derivate von vermögensgegenständen abgeleitet sind, die für den 
Fonds erworben werden dürfen, oder von folgenden basiswerten:
•	 Zinssätze
•	 Wechselkurse
•	 Währungen
•	 Finanzindizes,	 die	 hinreichend	 diversifiziert	 sind,	 eine	 adäquate	 Bezugs

grundlage für den markt darstellen, auf den sie sich beziehen, sowie in 
angemessener weise veröffentlicht werden. 

hierzu zählen insbesondere optionen, Finanzterminkontrakte und swaps sowie 
kombinationen hieraus.

Terminkontrakte
terminkontrakte sind für beide vertragspartner unbedingt verpflichtende 
vereinbarungen, zu einem bestimmten zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder 
innerhalb eines bestimmten zeitraumes, eine bestimmte menge eines be
stimmten basiswerts zu einem im voraus bestimmten preis zu kaufen bzw. 
zu verkaufen. Die gesellschaft darf für rechnung des Fonds im rahmen der 
anlagegrundsätze terminkontrakte auf für den Fonds erwerbbare wertpapiere 
und geldmarktinstrumente, zinssätze, wechselkurse oder währungen sowie 
auf qualifizierte Finanzindizes abschließen.

Optionsgeschäfte
optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Dritten gegen entgelt (options
prämie) das recht eingeräumt wird, während einer bestimmten zeit oder am 
ende eines bestimmten zeitraums zu einem von vornherein vereinbarten preis 
(basispreis) die lieferung oder die abnahme von vermögensgegenständen 
oder die zahlung eines Differenzbetrags zu verlangen, oder auch entsprechen
de optionsrechte zu erwerben. 
Die gesellschaft darf für rechnung des Fonds im rahmen der anlagegrundsät
ze kaufoptionen und verkaufsoptionen kaufen und verkaufen sowie mit opti
onsscheinen handeln. Die optionsgeschäfte müssen sich auf wertpapiere und 
geldmarktinstrumente, zinssätze, wechselkurse oder währungen sowie auf 
qualifizierte Finanzindizes beziehen. Die optionen oder optionsscheine müssen 
eine ausübung während der gesamten laufzeit oder zum ende der laufzeit 
vorsehen. zudem muss der optionswert zum ausübungszeitpunkt linear von 
der positiven oder negativen Differenz zwischen basispreis und marktpreis des 
basiswerts abhängen und null werden, wenn die Differenz das andere vorzei
chen hat.

Swaps
swaps sind tauschverträge, bei denen die dem geschäft zugrunde liegenden 
zahlungsströme oder risiken zwischen den vertragspartnern ausgetauscht 
werden. Die gesellschaft darf für rechnung des Fonds im rahmen der anla
gegrundsätze zinsswaps, währungsswaps, equity und credit Defaultswap
geschäfte abschließen.

Swaptions
swaptions sind optionen auf swaps. eine swaption ist das recht, nicht aber 
die verpflichtung, zu einem bestimmten zeitpunkt oder innerhalb einer be
stimmten Frist in einen hinsichtlich der konditionen genau spezifizierten swap 
einzutreten. Im übrigen gelten die im zusammenhang mit optionsgeschäften 
dargestellten grundsätze. Die gesellschaft darf für rechnung des Fonds nur 
solche swaptions abschließen, die sich aus den oben beschriebenen optionen 
und swaps zusammensetzen.

Credit Default Swaps
credit Default swaps sind kreditderivate, die es ermöglichen, ein potenzielles 
kreditausfallvolumen auf andere zu übertragen. Im gegenzug zur übernahme 
des kreditausfallrisikos zahlt der verkäufer des risikos eine prämie an seinen 
vertragspartner. Im übrigen gelten die ausführungen zu swaps entsprechend.

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente
Die gesellschaft kann für rechnung des Fonds die vorstehend beschriebenen 
Finanzinstrumente auch erwerben, wenn diese in wertpapieren verbrieft sind. 
Dabei können die geschäfte, die Finanzinstrumente zum gegenstand haben, 
auch nur teilweise in wertpapieren enthalten sein (z. b. optionsanleihen). 
Die aussagen zu chancen und risiken gelten für solche verbrieften Finanz
instrumente entsprechend, jedoch mit der maßgabe, dass das verlustrisiko bei 
verbrieften Finanzinstrumenten auf den wert des wertpapiers beschränkt ist.

OTC-Derivatgeschäfte
Die gesellschaft darf für rechnung des Fonds sowohl Derivatgeschäfte tätigen, 
die an einer börse zum handel zugelassen oder an einem anderen organisierten 
markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, als auch außerbörsliche ge
schäfte, sog. overthecounter (otc)geschäfte. Derivatgeschäfte, die nicht 
zum handel an einer börse zugelassen oder an einem anderen organisierten 
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markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, darf die gesellschaft nur 
mit geeigneten kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der 
basis standardisierter rahmenverträge tätigen. bei außerbörslich gehandel
ten Derivaten wird das kontrahentenrisiko bezüglich eines vertragspartners 
auf 5 % des wertes des Fonds beschränkt. Ist der vertragspartner ein kre
ditinstitut mit sitz in einem mitgliedstaat der eu, in einem anderen vertrags
staat des abkommens über den ewr oder einem Drittstaat mit vergleichbarem 
aufsichtsniveau, so darf das kontrahentenrisiko bis zu 10 % des wertes des 
Fonds betragen. außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte, die mit einer zen
tralen clearingstelle einer börse oder eines anderen organisierten marktes als 
vertragspartner abgeschlossen werden, werden auf die kontrahentengrenzen 
nicht angerechnet, wenn die Derivate einer täglichen bewertung zu marktkur
sen mit täglichem marginausgleich unterliegen. ansprüche des Fonds gegen 
einen zwischenhändler sind jedoch auf die grenzen anzurechnen, auch wenn 
das Derivat an einer börse oder an einem anderen organisierten markt gehan
delt wird.

Währungsgesicherte Anteilklassen
Die gesellschaft kann für rechnung des Fonds Derivatgeschäfte zur wäh
rungskurssicherung abschließen, die sich ausschließlich zugunsten der anteile 
einer anteilklasse auswirken. Da für den Fonds auch vermögensgegenstände 
erworben werden dürfen, die nicht auf die währung lauten, in der die genann
ten anteilklassen denominiert ist, können solche absicherungsgeschäfte bei 
währungskursschwankungen anteilwertverluste in diesen anteilklassen ver
meiden bzw. verringern.

wertpapierDarlehensgeschäfte
Die im Fonds gehaltenen wertpapiere können dar lehensweise gegen markt
gerechtes entgelt an Dritte übertragen werden. hierbei kann der gesamte 
bestand des Fonds an wertpapieren nur auf unbestimmte zeit als wertpapier
Darlehen an Dritte übertragen werden. Die gesellschaft hat jederzeit die mög
lichkeit, das Darlehensgeschäft zu kündigen. es muss vertraglich vereinbart 
werden, dass nach beendigung des Dar lehensgeschäfts dem Fonds wertpa
piere gleicher art, güte und menge innerhalb der üblichen abwicklungszeit 
zurück übertragen werden. voraussetzung für die darlehensweise übertragung 
ist, dass dem Fonds ausreichende sicherheiten gewährt werden. hierzu können 
guthaben abgetreten bzw. wertpapiere oder geldmarktinstrumente übereignet 
werden. Die erträge aus der anlage der sicherheiten stehen dem Fonds zu.
Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die zinsen aus darlehenswei
se erhaltenen wertpapieren bei Fälligkeit an die verwahrstelle für rechnung 
des Fonds zu zahlen. alle an einen Darlehensnehmer übertragenen wertpapiere 
dürfen 10 % des wertes des Fonds nicht übersteigen.
gelddarlehen darf die gesellschaft Dritten für rechnung des Fonds nicht ge
währen.

pensionsgeschäfte
Die gesellschaft darf für rechnung des Fonds pensionsgeschäfte mit kredit
instituten und Finanzdienstleistungsinstituten mit einer höchstlaufzeit von 
zwölf monaten abschließen. Dabei kann sie sowohl wertpapiere des Fonds 
gegen entgelt auf einen pensionsnehmer übertragen (einfaches pensions
geschäft), als auch wertpapiere im rahmen der jeweils geltenden anlagegren
zen in pension nehmen (umgekehrtes pensionsgeschäft). Die gesellschaft hat 
die möglichkeit, das pensionsgeschäft jederzeit zu kündigen; dies gilt nicht für 
pensionsgeschäfte mit einer laufzeit von bis zu einer woche. bei kündigung ei

nes einfachen pensionsgeschäfts ist die gesellschaft berechtigt, die in pensi
on gegebenen wertpapiere zurückzufordern. Die kündigung eines umgekehrten 
pensionsgeschäfts kann entweder die rückerstattung des vollen geldbetrags 
oder des angelaufenen geldbetrags in höhe des aktuellen marktwertes zur Fol
ge haben. pensionsgeschäfte sind nur in Form sog. echter pensionsgeschäfte 
zulässig. Dabei übernimmt der pensionsnehmer die verpflichtung, die wert
papiere zu einem bestimmten oder vom pensionsgeber zu bestimmenden zeit
punkt zurück zu übertragen oder den geldbetrag samt zinsen zurückzuzahlen.

sIcherheItenstrategIe
Im rahmen von Derivate, wertpapierDarlehens und pensionsgeschäften 
nimmt die gesellschaft für rechnung des Fonds sicherheiten entgegen. Die 
sicherheiten dienen dazu, das ausfallrisiko des vertragspartners dieser ge
schäfte ganz oder teilweise zu reduzieren.
arten der zulässigen sicherheiten
Die gesellschaft akzeptiert bei Derivategeschäften/wertpapierDarlehens
geschäften/pensionsgeschäften grundsätzlich nur barsicherheiten. Daneben 
können im einzelfall staatsanleihen von ländern mit erstklassiger bonität 
verwendet werden.

umfang der besicherung
wertpapierDarlehensgeschäfte werden in vollem umfang besichert. Der kurs
wert der als Darlehen übertragenen wertpapiere bildet dabei zusammen mit 
den zugehörigen erträgen den sicherungswert. Die leistung der sicherheiten 
durch den Darlehensnehmer darf den sicherungswert zzgl. eines marktüb
lichen aufschlags nicht unterschreiten. 
Im übrigen müssen Derivate, wertpapierDarlehens und pensionsgeschäfte 
in einem umfang besichert sein, der sicherstellt, dass der anrechnungsbe
trag für das ausfallrisiko des jeweiligen vertragspartners 5 % des wertes des 
Fonds nicht überschreitet. Ist der vertragspartner ein kreditinstitut mit sitz 
in mitgliedstaat der eu oder in einem anderen vertragsstaat des abkommens 
über den ewr oder in einem Drittstaat, in dem gleichwertige aufsichtsbestim
mungen gelten, so darf der anrechnungsbetrag für das ausfallrisiko 10 % des 
wertes des Fonds betragen.

strategie für abschläge der bewertung (haircutstrategie)
Derzeit akzeptiert die gesellschaft grundsätzlich nur barsicherheiten. bei 
wertpapierdarlehen werden auch staatsanleihen erstklassiger bonität ver
wendet. neben schuldverschreibungen der bundesrepublik Deutschland, für 
die keine bewertungsabschläge vorgenommen werden, sind im rahmen von 
wertpapierdarlehensgeschäften auch andere rentenpapiere zulässig, z. b. 
pfandbriefe. voraussetzung ist, dass diese wertpapiere ezbfähig sind, und 
dass	die	Anforderungen	des	§	22	Absatz	7	Derivateverordnung	erfüllt	sind.	Der	
haircut für diese wertpapiere orientiert sich an den sicherheitsabschlägen der 
europäischen zentralbank (ezb). 

anlage von barsicherheiten
barsicherheiten in Form von bankguthaben dürfen auf sperrkonten bei der 
verwahrstelle des Fonds oder mit ihrer zustimmung bei einem anderen kredit
institut gehalten werden. Die wiederanlage darf nur in staatsanleihen von ho
her qualität oder in geldmarktfonds mit kurzer laufzeitstruktur erfolgen. zu
dem können barsicherheiten im wege eines umgekehrten pensionsgeschäfts 
mit einem kreditinstitut angelegt werden, wenn die rückforderung des aufge
laufenen guthabens jederzeit gewährleistet ist.
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kreDItauFnahme
Die aufnahme von kurzfristigen krediten für gemeinschaftliche rechnung der 
anleger ist bis zu 10 % des wertes des Fonds zulässig, sofern die bedingungen 
der kreditaufnahme marktüblich sind und die verwahrstelle der kreditaufnah
me zustimmt.

hebelwIrkung (leverage)
leverage ist jede methode, mit der die gesellschaft den Investitionsgrad des 
Fonds erhöht (hebelwirkung). Dies kann durch den abschluss von wertpapier
Darlehen, in Derivate eingebettete hebelfinanzierung oder auf andere weise 
erfolgen. Die möglichkeit der nutzung von Derivaten und des abschlusses 
von wertpapierDarlehensgeschäften wird im abschnitt „anlageziele, stra
tegie und grenzen – vermögensgegenstände – Derivate bzw. – wertpapier
Darlehensgeschäfte“ dargestellt. Die möglichkeit zur kreditaufnahme ist im 
abschnitt „anlageziele, strategie und grenzen – kredit aufnahme“ erläutert.
Die gesellschaft erwartet, dass der hebel des Fonds nach der „bruttometho
de“ das 6,25fache Fondsvermögen nicht übersteigen wird. zusätzlich wird 
der hebel nach der „nettomethode“ unter dem 1,75fachen Fondsvermögen 
erwartet.
begriffserklärung: die „bruttomethode“ stellt das „sumofnotionals“ ver
fahren gemäß cesr‘s guidelines (ref. cesr/10788) vom 28. juli 2010 dar 
und die „nettomethode“ bedeutet das verfahren beschrieben in der Derivate
verordnung	vom	16.	Juli	2013,	§§	15	ff.	Hierbei	findet	jedoch	§	15	in	Bezug	auf	
die herausrechnung der Investmentanteile keine anwendung.
Der hebel wird berechnet, indem das gesamtexposure des Fonds durch dessen 
nettoinventarwert dividiert wird. zur berechnung des gesamtexposures wird 
der nettoinventarwert des Fonds mit allen nominalbeträgen der im Fonds ein
gesetzten Derivatgeschäfte aufsummiert. etwaige effekte aus der wiederanla
ge von sicherheiten bei wertpapierDarlehen und pensionsgeschäften werden 
mit berücksichtigt. abhängig von den marktbedingungen kann die hebelwir
kung jedoch schwanken, sodass es trotz der ständigen überwachung durch 
die gesellschaft zu überschreitungen der angegebenen höchstmaße kommen 
kann. Derivate können von der gesellschaft mit unterschiedlicher zielsetzung 
eingesetzt werden, etwa zur absicherung oder zur optimierung der rendite. Die 
berechnung des gesamtexposures unterscheidet jedoch nicht zwischen den 
unterschiedlichen zielsetzungen des Derivateeinsatzes. aus diesem grund ist 
die summe der nominalbeträge kein Indikator für den risikogehalt des Fonds.

bewertung

allgemeine regeln für die vermögensbewertung
An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte  
Vermögensgegenstände 
vermögensgegenstände, die zum handel an einer börse zugelassen sind oder 
an einem anderen organisierten markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind sowie bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren han
delbaren kurs, der eine verlässliche bewertung gewährleistet, bewertet, sofern 
im nachfolgenden abschnitt „besondere regeln für die bewertung einzelner 
vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte  
Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne  
handelbaren Kurs 
vermögensgegenstände, die weder zum handel an börsen zugelassen sind noch 
in einem anderen organisierten markt zugelassen oder in diesen einbezogen 

sind oder für die kein handelbarer kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen 
verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger einschätzung nach geeigneten be
wertungsmodellen unter berücksichtigung der aktuellen marktgegebenheiten 
angemessen ist, sofern im nachfolgenden abschnitt „besondere regeln für die 
bewertung einzelner vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.

besondere regeln für die bewertung einzelner vermögensgegenstände
Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen
Für die bewertung von schuldverschreibungen, die nicht zum handel an einer 
börse zugelassen oder an einem anderen organisierten markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind (z. b. nicht notierte anleihen, commercial papers und 
einlagenzertifikate), und für die bewertung von schuldscheindarlehen werden 
die für vergleichbare schuldverschreibungen und schuldscheindarlehen verein
barten preise und ggf. die kurswerte von anleihen vergleichbarer emittenten 
mit entsprechender laufzeit und verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls 
mit einem abschlag zum ausgleich der geringeren veräußerbarkeit.

Optionsrechte und Terminkontrakte 
Die zu dem Fonds gehörenden optionsrechte und verbindlichkeiten aus einem 
Dritten eingeräumten optionsrechten, die zum handel an einer börse zuge
lassen oder an einem anderen organisierten markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren kurs, 
der eine verlässliche bewertung gewährleistet, bewertet.
Das gleiche gilt für Forderungen und verbindlichkeiten aus für rechnung des 
Fonds verkauften terminkontrakten. Die zu lasten des Fonds geleisteten ein
schüsse werden unter einbeziehung der am börsentag festgestellten bewer
tungsgewinne und bewertungsverluste zum wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen 
bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem nennwert zzgl. zugeflossener 
zinsen bewertet. 
Festgelder werden zum verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit 
kündbar ist und die rückzahlung bei der kündigung nicht zum nennwert zzgl. 
zinsen erfolgt. 
Investmentanteile (anteile an zielfonds) werden grundsätzlich mit ihrem letz
ten festgestellten rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren 
handelbaren kurs, der eine verlässliche bewertung gewährleistet. stehen 
diese werte nicht zur verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen 
verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger einschätzung nach geeigneten be
wertungsmodellen unter berücksichtigung der aktuellen marktgegebenheiten 
angemessen ist.
Für rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige 
kurswert der als Darlehen übertragenen vermögensgegenstände maß gebend.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände
auf ausländische währung lautende vermögensgegenstände werden ab dem 
02.05.2016 zu dem unter zugrundelegung des Fixings von wmcompany/
reuters um 16:00 uhr (londoner zeit) / 17:00 uhr (deutscher zeit) ermittel
ten Devisenkurs der währung in euro taggleich umgerechnet. Davor wurden 
auf ausländische währung lautende vermögensgegenstände unter zugrunde
legung des 16:00 uhr Fixings der reuters ag der währung in euro taggleich 
umgerechnet. 

teIlInvestmentvermögen
Der Fonds ist nicht teilinvestmentvermögen einer umbrellakonstruktion.
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ANTEILE
Die rechte der anleger werden bei errichtung des Fonds ausschließlich in 
globalurkunden verbrieft. Diese globalurkunden werden bei einer wertpapier
sammelbank verwahrt. ein anspruch des anlegers auf auslieferung einzelner 
anteilscheine besteht nicht. Der erwerb von anteilen ist nur bei Depotverwah
rung möglich. Die anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über einen 
anteil oder eine mehrzahl von anteilen ausgestellt. mit der übertragung eines 
anteilscheins gehen auch die darin verbrieften rechte über.

ausgabe unD rücknahme von anteIlen

ausgabe von anteilen
Die anzahl der ausgegebenen anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die 
anteile können bei der verwahrstelle hsbc trinkaus & burkhardt ag, königs
allee 21/23, 40212 Düsseldorf, erworben werden. sie werden von der verwahr
stelle zum ausgabepreis ausgegeben, der dem nettoinventarwert pro anteil 
(„anteilwert“) zzgl. eines ausgabeaufschlags entspricht. Daneben ist der er
werb über die vermittlung Dritter möglich, hierbei können zusätzliche kosten 
entstehen. Die gesellschaft behält sich vor, die ausgabe von anteilen vorüber
gehend oder vollständig einzustellen.

rücknahme von anteilen
Die anleger können bewertungstäglich die rücknahme von anteilen verlangen, 
sofern die gesellschaft die anteilrücknahme nicht vorübergehend ausgesetzt 
hat (siehe abschnitt „aussetzung der anteilrücknahme“). rücknahmeorders 
sind bei der verwahrstelle oder der gesellschaft selbst zu stellen. Die gesell
schaft ist verpflichtet, die anteile zu dem am abrechnungsstichtag gelten
den rücknahmepreis zurückzunehmen, der dem an diesem tag ermittelten 
anteilwert – ggf. abzüglich eines rücknahmeabschlages – entspricht. Die 
rücknahme kann auch durch die vermittlung Dritter erfolgen, hierbei können 
zusätzliche kosten entstehen.

abrechnung bei anteilausgabe und rücknahme
Die gesellschaft trägt dem grundsatz der anlegergleichbehandlung rechnung, 
indem sie sicherstellt, dass sich kein anleger durch den kauf oder verkauf 
von anteilen zu bereits bekannten anteilwerten vorteile verschaffen kann. sie 
setzt deshalb einen täglichen orderannahmeschluss fest. Die abrechnung von 
ausgabe und rücknahmeorders, die bis zum orderannahmeschluss bei der 
verwahrstelle oder der gesellschaft eingehen, erfolgt spätestens an dem auf 
den eingang der order folgenden wertermittlungstag (=abrechnungstag) zu 
dem dann ermittelten anteilwert. orders, die nach dem annahmeschluss bei 
der verwahrstelle oder bei der gesellschaft eingehen, werden erst am über
nächsten wertermittlungstag (=abrechnungstag) zu dem dann ermittelten 
anteilwert abgerechnet. Der orderannahmeschluss für diesen Fonds ist auf der 
homepage der gesellschaft unter www.lbbwam.de veröffentlicht. er kann 
von der gesellschaft jederzeit geändert werden.
Darüber hinaus können Dritte die anteilausgabe bzw. rücknahme vermitteln, 
z. b. die depotführende stelle. Dabei kann es zu längeren abrechnungszeiten 
kommen. auf die unterschiedlichen abrechnungsmodalitäten der depotführen
den stellen hat die gesellschaft keinen einfluss.

aussetzung der anteilrücknahme
Die gesellschaft kann die rücknahme der anteile zeitweilig aussetzen, sofern 
außergewöhnliche umstände vorliegen, die eine aussetzung unter berück
sichtigung der Interessen der anleger erforderlich erscheinen lassen. solche 

außergewöhnlichen umstände liegen etwa vor, wenn eine börse, an der ein 
wesentlicher teil der wertpapiere des Fonds gehandelt wird, außerplanmäßig 
geschlossen ist, oder wenn die vermögensgegenstände des Fonds nicht be
wertet werden können.
Der gesellschaft bleibt es vorbehalten, die anteile erst dann zu dem dann gül
tigen rücknahmepreis zurückzunehmen oder umzutauschen, wenn sie unver
züglich, jedoch unter wahrung der Interessen aller anleger, vermögensgegen
stände des Fonds veräußert hat.
Die gesellschaft unterrichtet die anleger durch bekanntmachung im bundes
anzeiger und darüber hinaus unter www.lbbwam.de über die aussetzung und 
die wiederaufnahme der rücknahme der anteile. außerdem werden die anleger 
über ihre depotführenden stellen per dauerhaftem Datenträger, etwa in pa
pierform oder elektronischer Form informiert.

lIquIDItÄtsmanagement
Die gesellschaft hat für den Fonds schriftliche grundsätze und verfahren fest
gelegt, die es ihr ermöglichen, die liquiditätsrisiken des Fonds zu überwachen 
und zu gewährleisten, dass sich das liquiditätsprofil der anlagen des Fonds 
mit den zugrundeliegenden verbindlichkeiten des Fonds deckt. 
Die gesellschaft überwacht die liquiditätsrisiken, die sich auf der ebene des 
Fonds oder der vermögensgegenstände ergeben können. Das risiko unterteilt 
sich hierbei in zwei aspekte: 
1. Die liquidierbarkeit der vermögensgegenstände des Fonds. 
2. Die unsicherheit im hinblick auf die möglichen anteilsscheinrückgaben der 

anleger. 
Die gesellschaft quantifiziert beide aspekte des risikos auf ebene des Fonds. 
Die liquidierbarkeit der vermögensgegenstände im Fonds wird mittels eines 
erweiterten Faktorenmodells ermittelt. Das anteilsscheinrückgabeverhalten 
der anleger wird mit hilfe historischer zeitreihen analysiert. verfügbare In
formationen über die anlegerstruktur und erfahrungswerte aus historischen 
anteilsscheinrückgaben bilden die grundlage für die prognose künftiger an
teilsscheinrückgaben. 
Die gesellschaft hat für den Fonds adäquate limits für die liquiditätsrisiken 
festgelegt. sie überwacht die einhaltung dieser limite und hat verfahren bei 
einer überschreitung oder möglichen überschreitung der limits festgelegt. Die 
von der gesellschaft eingerichteten verfahren gewährleisten eine konsistenz 
zwischen liquiditätsquote, den liquiditätsrisikolimits und den zu erwartenden 
nettomittelveränderungen. sowohl für die liquidierbarkeit der vermögens
gegenstände als auch für das anteilsscheinrückgabeverhalten der anleger 
werden monatlich stresstests durchgeführt.
Die rückgaberechte unter normalen und außergewöhnlichen umständen so
wie die aussetzung der rücknahme sind im abschnitt „anteile – ausgabe und 
rücknahme von anteilen – aussetzung der anteilrücknahme“ dargestellt. Die 
hiermit verbunden risiken sind unter „risikohinweise – risiko der Fonds anlage 
– aussetzung der anteilrücknahme“ sowie – „risiko der eingeschränkten li
quidität des Fonds (liquiditätsrisiko)“ erläutert.

börsen unD mÄrkte
Die anteile des Fonds sind nicht zum handel an börsen zugelassen. es kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die anteile ohne zustimmung der 
gesellschaft an märkten gehandelt werden. ein Dritter kann ohne zustimmung 
der gesellschaft veranlassen, dass die anteile in den Freiverkehr oder einen 
anderen außerbörslichen handel einbezogen werden.
Der dem börsenhandel oder handel an sonstigen märkten zugrundeliegende 
marktpreis wird nicht ausschließlich durch den wert der im Fonds gehalte
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nen vermögensgegenstände, sondern auch durch angebot und nachfrage be
stimmt. Daher kann dieser marktpreis von dem von der gesellschaft bzw. der 
verwahrstelle ermittelten anteilwert abweichen.

FaIre behanDlung Der anleger unD anteIlklassen
alle ausgegebenen anteile haben gleiche ausgestaltungsmerkmale. Die bil
dung von anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im ermessen der ge
sellschaft.
Gemäß	§	16	Abs.	2	der	„Allgemeinen	Anlagebedingungen“	des	Fonds	können	
jederzeit anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der ertragsver
wendung, des ausgabeaufschlags, der währung des anteilwertes einschließ
lich des einsatzes von währungskurssicherungsgeschäften, der verwaltungs
vergütung und der mindestanlagesumme von den bestehenden anteilklassen 
unterscheiden. eine kombination der ausgestaltungsmerkmale ist möglich. 
Die rechte der anleger, die anteile aus bestehenden anteilklassen erworben 
haben, bleiben davon jedoch unberührt.
Mit den Kosten, die anlässlich der Einführung einer neuen Anteilklasse 
anfallen, dürfen ausschließlich die Anleger dieser neuen Anteilklasse 
belastet werden.
Die gesellschaft hat die anleger des Fonds fair zu behandeln. sie darf im rah
men der steuerung des liquiditätsrisikos und der rücknahme von anteilen die 
Interessen eines anlegers oder einer gruppe von anlegern nicht über die Inter
essen eines anderen anlegers oder einer anderen anlegergruppe stellen. 
zu den verfahren, mit denen die gesellschaft die faire behandlung der anleger 
sicherstellt, siehe abschnitt „abrechnung bei anteilausgabe und rücknahme“ 
sowie „liquiditätsmanagement“.

ausgabe unD rücknahmepreIs
zur errechnung des ausgabepreises und des rücknahmepreises für die anteile 
ermittelt die gesellschaft unter kontrolle der verwahrstelle bewertungstäglich 
den wert der zum Fonds gehörenden vermögensgegenstände abzüglich der 
verbindlichkeiten (nettoinventarwert). Die teilung des so ermittelten netto
inventarwerts durch die anzahl der ausgegebenen anteile ergibt den wert je
des anteils („anteilwert“).
tage, an denen der wert für den anteilwert des Fonds ermittelt wird, sind alle 
börsentage. an gesetzlichen Feiertagen im geltungsbereich des kagb, die 
börsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden jahres können die ge
sellschaft und die verwahrstelle von einer ermittlung des wertes absehen. 

aussetzung Der errechnung Des ausgabe unD rücknahmepreIses
Die gesellschaft kann die errechnung des ausgabe und rücknahmepreises 
zeitweilig unter denselben voraussetzungen wie die anteilrücknahme aus
setzen. Diese sind im abschnitt „anteile – aussetzung der anteilrücknahme“ 
näher erläutert.

ausgabeauFschlag
bei Festsetzung des ausgabepreises wird dem anteilwert ein ausgabeauf
schlag hinzugerechnet. Der ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 % des anteil
wertes. zurzeit berechnet die gesellschaft einen ausgabeaufschlag von 5 % 
des anteilwertes. es steht der gesellschaft frei, einen niedrigeren ausgabe
aufschlag zu berechnen oder von der erhebung eines ausgabeaufschlages 
abzusehen. Der ausgabeaufschlag kann insbesondere bei kurzer anlagedauer 
die wertentwicklung des Fonds reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der 
aus gabeaufschlag stellt im wesentlichen eine vergütung für den vertrieb 
der anteile des Fonds dar. Die gesellschaft kann den ausgabeaufschlag zur 

abgeltung von vertriebsleistungen an etwaige vermittelnde stellen weiter
geben.

rücknahmeabschlag
ein rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

veröFFentlIchung Der ausgabe unD rücknahmepreIse
Die ausgabe und rücknahmepreise werden bei jeder ausgabe und rücknah
me in einer hinreichend verbreiteten tages und wirtschaftszeitung und unter 
www.lbbwam.de veröffentlicht.

KOSTEN

kosten beI ausgabe unD rücknahme Der anteIle
Die ausgabe und rücknahme der anteile durch die gesellschaft bzw. durch die 
verwahrstelle erfolgt zum ausgabepreis (anteilwert zzgl. ausgabeaufschlag) 
bzw. rücknahmepreis (anteilwert) ohne berechnung zusätzlicher kosten. 
erwirbt der anleger anteile durch vermittlung Dritter, können diese höhere 
kosten als den ausgabeaufschlag berechnen. gibt der anleger anteile über 
Dritte zurück, so können diese bei der rücknahme der anteile eigene kosten 
berechnen.

verwaltungs unD sonstIge kosten
Die gesellschaft erhält für die verwaltung des Fonds eine jährliche vergütung 
von bis zu 1,50 % des wertes des Fonds auf basis des bewertungstäglich 
ermittelten nettoinventarwertes. Dabei wird das Durchschnittsvolumen auf 
grundlage aller bewertungstage eines monats ermittelt. Der der gesellschaft 
zustehende vergütungssatz wird anhand der kalendertage eines jeden mo
nats zeitanteilig gewichtet. Die dann der gesellschaft zustehende vergütung 
errechnet sich aus dem produkt des Durchschnittsvolumens und des zeitan
teiligen vergütungssatzes. Die anteilige verwaltungsvergütung wird täglich 
abgegrenzt und kann dem Fonds jederzeit entnommen werden.
zurzeit berechnet die gesellschaft eine jährliche verwaltungsvergütung von 
1,26 %.
aus der verwaltungsvergütung, die die gesellschaft dem Fonds entnimmt, kön
nen vertriebs und vertriebsfolgeprovisionen an Dritte abgeführt werden. 
Die gesellschaft kann in den Fällen, in denen für den Fonds gerichtlich oder 
außergerichtlich streitige ansprüche durchgesetzt werden, eine vergütung von 
bis zu 15 % der für den Fonds – nach abzug und ausgleich der aus diesem 
verfahren für den Fonds entstandenen kosten – vereinnahmten beträge be
rechnen.
Die verwahrstelle erhält für ihre tätigkeit eine jährliche vergütung von bis zu 
0,20 % des wertes des Fonds auf basis des bewertungstäglich ermittelten 
nettoinventarwertes. Dabei wird das Durchschnittsvolumen auf grundlage al
ler bewertungstage eines monats ermittelt. Der der verwahrstelle zustehende 
vergütungssatz wird anhand der kalendertage eines jeden monats zeitanteilig 
gewichtet. Die dann der verwahrstelle zustehende vergütung errechnet sich 
aus dem produkt des Durchschnittsvolumens und des zeitanteiligen vergü
tungssatzes. Die anteilige verwahrstellenvergütung wird täglich abgegrenzt 
und kann dem Fonds jederzeit entnommen werden.
zusätzlich zu den der gesellschaft und der verwahrstelle zustehenden vergü
tungen gehen die folgenden aufwendungen zu lasten des Fonds:
•	 bankübliche	 Depot-	 und	 Kontogebühren,	 ggf.	 einschließlich	 der	 banküb-

lichen kosten für die verwahrung ausländischer vermögensgegenstände 
im ausland;
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•	 Kosten	für	den	Druck	und	Versand	der	für	die	Anleger	bestimmten	gesetz
lich vorgeschriebenen verkaufsunterlagen (jahres und halbjahresberich
te, verkaufsprospekt, wesentliche anlegerinformationen);

•	 Kosten	der	Bekanntmachung	der	Jahres-	und	Halbjahresberichte,	der	Aus
gabe und rücknahmepreise und ggf. der ausschüttungen oder thesaurie
rungen und des auflösungsberichtes;

•	 Kosten	für	die	Erstellung	und	Verwendung	eines	dauerhaften	Datenträgers,	
außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Infor
mationen über maßnahmen im zusammenhang mit anlagegrenzverletzun
gen oder berechnungsfehlern bei der anteilwertermittlung;

•	 Kosten	für	die	Prüfung	des	Fonds	durch	den	Abschlussprüfer	des	Fonds;
•	 Kosten	für	die	Bekanntmachung	der	Besteuerungsgrundlagen	und	der	Be

scheinigung, dass die steuerlichen angaben nach den regeln des deut
schen steuerrechts ermittelt wurden;

•	 Kosten	für	die	Geltendmachung	und	Durchsetzung	von	Rechtsansprüchen	
durch die gesellschaft für rechnung des Fonds sowie der abwehr von ge
gen die gesellschaft zu lasten des Fonds erhobenen ansprüchen;

•	 Gebühren	und	Kosten,	die	von	staatlichen	Stellen	in	Bezug	auf	den	Fonds	
erhoben werden;

•	 Kosten	für	Rechts-	und	Steuerberatung	im	Hinblick	auf	den	Fonds;
•	 Kosten	sowie	jegliche	Entgelte,	die	mit	dem	Erwerb	und/oder	der	Verwen

dung bzw. nennung eines vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen 
können;

•	 im	Zusammenhang	mit	den	an	die	Gesellschaft	und	die	Verwahrstelle	zu	
zahlenden vergütungen sowie den vorstehend genannten aufwendungen 
anfallende steuern einschließlich der im zusammenhang mit der verwal
tung und verwahrung entstehenden steuern.

neben den vorgenannten vergütungen und aufwendungen werden dem Fonds 
die in zusammenhang mit dem erwerb und der veräußerung von vermögens
gegenständen entstehenden kosten belastet.
Der gesellschaft können im zusammenhang mit geschäften für rechnung des 
Fonds geldwerte vorteile (broker research, Finanzanalysen, markt und kurs
informationssysteme) entstehen, die im Interesse der anleger bei den anlage
entscheidungen verwendet werden.
Der gesellschaft fließen keine rückvergütungen der aus dem Fonds an die ver
wahrstelle und an Dritte geleisteten vergütungen und aufwandserstattungen 
zu.
Die gesellschaft gewährt aus der von ihr vereinnahmten verwaltungsvergü
tung an vermittler, z. b. kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – ver
mittlungsentgelte als sog. „vermittlungsfolgeprovisionen“. Dies erfolgt zur 
abgeltung von vertriebsleistungen auf der grundlage vermittelter bestände. 
Dabei kann es sich auch um wesentliche teile handeln. Die gesellschaft kann 
nach ihrem freien ermessen mit einzelnen anlegern die teilweise rückzahlung 
von vereinnahmter verwaltungsvergütung an diese anleger vereinbaren. Dies 
kommt insbesondere dann in betracht, wenn institutionelle anleger direkt 
großbeträge langfristig investieren.

besonDerheIten beIm erwerb von InvestmentanteIlen
neben der vergütung zur verwaltung des Fonds wird eine verwaltungsvergü
tung für die im Fonds gehaltenen anteile an zielfonds berechnet.
Im jahres und halbjahresbericht werden die ausgabeaufschläge und rück
nahmeabschläge offen gelegt, die dem Fonds im berichtszeitraum für den 
erwerb und die rücknahme von anteilen an zielfonds berechnet worden sind. 
Ferner wird die vergütung offen gelegt, die dem Fonds von einer in oder 

ausländischen gesellschaft oder einer gesellschaft, mit der die gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare beteiligung verbunden 
ist, als verwaltungsvergütung für die im Fonds gehaltenen zielfondsanteile 
berechnet wurde.

gesamtkostenquote
Im jahresbericht werden die im geschäftsjahr zu lasten des Fonds angefal
lenen verwaltungskosten offengelegt und als quote des durchschnittlichen 
Fondsvolumens ausgewiesen (gesamtkostenquote). Die verwaltungskosten 
setzen sich zusammen aus der vergütung für die verwaltung des Fonds, der 
vergütung der verwahrstelle sowie den aufwendungen, die dem Fonds zusätz
lich belastet werden können (siehe abschnitt „kosten – verwaltungs und 
sonstige kosten“ sowie „– besonderheiten beim erwerb von Investment
anteilen“). Die gesamtkostenquote beinhaltet keine nebenkosten und kosten, 
die beim erwerb und der veräußerung von vermögensgegenständen entstehen 
(transaktionskosten). 
Die gesamtkostenquote wird in den wesentlichen anlegerinformationen als 
sog. „laufende kosten“ veröffentlicht. 

vergütungspolItIk
Die Gesellschaft unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften 
geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung 
ihres Vergütungssystems. Die Vergütungssysteme der Gesellschaft wer-
den mindestens einmal jährlich auf ihre Angemessenheit und die Einhal-
tung aller rechtlichen Vorgaben überprüft.
Das Vergütungssystem der Gesellschaft besteht aus fixen und variablen 
Vergütungselementen sowie aus monetären und nicht-monetären Ne-
benleistungen. Durch die Beachtung von Richtwerten für die Gesamtziel-
vergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von 
der variablen Vergütung besteht und dass ein angemessenes Verhältnis 
von variabler zu fixer Vergütung besteht. Die Richtwerte variieren in Ab-
hängigkeit von der Vergütungshöhe und werden grundsätzlich auf ihre 
Marktüblichkeit und Angemessenheit überprüft.
Für die Geschäftsführung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren Tätig-
keiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Sonderver-
mögen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter („risikorelevante 
Mitarbeiter“) gelten besondere Regelungen. So wird für risikorelevante 
Mitarbeiter zwingend ein Anteil von mindestens 40 % und bis zu 60 % 
der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jah-
ren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während 
dieses Zeitraums risikoabhängig, d. h. er kann im Fall von negativen Er-
folgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Gesellschaft bzw. der von dieser 
verwalteten Sondervermögen insgesamt gekürzt werden oder gänzlich 
entfallen. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufge-
schobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und jeweils zum Zah-
lungstermin ausgezahlt.
weitere einzelheiten zur aktuellen vergütungspolitik der gesellschaft sind im 
Internet unter https://www.lbbwam.de/service/bekanntmachungen/news
detailbekanntmachungen/article/verguetungsbericht.html veröffentlicht. 
hierzu zählen eine beschreibung der berechnungsmethoden für vergütungen 
und zuwendungen an bestimmte mitarbeitergruppen, sowie die angabe der für 
die zuteilung zuständigen personen. auf verlangen werden die Informationen 
von der gesellschaft kostenlos in papierform zur verfügung gestellt. 



26 Genius Strategie    Verkaufsprospekt Stand 2. Mai 2016

WERTENTWICKLUNG, ERMITTLUNG UND VERWENDUNG DER ERTRÄGE, 
GESCHÄFTSJAHR

wertentwIcklung
BVI-Wertentwicklung  in %
5 jahre 24,42
3 jahre 19,88
1 jahr –14,62
stand: 31. märz 2016
quelle: lbbw asset management/eigene berechnungen
bvIwertentwicklung: ohne berücksichtigung des ausgabeaufschlags
Die historische wertentwicklung des Fonds ermöglicht keine prognose für die 
zukünftige wertentwicklung.

ermIttlung Der ertrÄge, ertragsausgleIchsverFahren
Der Fonds erzielt erträge aus den während des geschäftsjahres angefallenen 
und nicht zur kostendeckung verwendeten zinsen, Dividenden und erträgen 
aus Investmentanteilen. hinzu kommen entgelte aus Darlehens und pensi
onsgeschäften. weitere erträge können aus der veräußerung von für rechnung 
des Fonds gehaltenen vermögensgegenständen resultieren.
Die gesellschaft wendet für den Fonds ein sog. ertragsausgleichsverfahren an. 
Das bedeutet, dass die während des geschäftsjahres angefallenen anteiligen 
erträge, die der anteilerwerber als teil des ausgabepreises bezahlen muss und 
die der verkäufer von anteilscheinen als teil des rücknahmepreises vergütet 
erhält, fortlaufend verrechnet werden. bei der berechnung des ertragsaus
gleichs werden die angefallenen aufwendungen berücksichtigt.
Das ertragsausgleichsverfahren dient dazu, schwankungen im verhältnis 
zwischen erträgen und sonstigen vermögensgegenständen auszugleichen, die 
durch nettomittelzuflüsse oder nettomittelabflüsse aufgrund von anteilausga
ben oder rückgaben verursacht werden. jeder nettomittelzufluss liquider mit
tel würde andernfalls den anteil der erträge am nettoinventarwert des Fonds 
verringern, jeder abfluss ihn vermehren.
bei ausschüttenden Fonds führt das ertragsausgleichsverfahren im ergebnis 
dazu, dass der ausschüttungsbetrag je anteil nicht durch die unvorhersehbare 
entwicklung des Fonds bzw. des anteilumlaufs beeinflusst wird. Dabei wird 
in kauf genommen, dass anleger, die beispielsweise kurz vor dem ausschüt
tungstermin anteile erwerben, den auf erträge entfallenden teil des ausgabe
preises in Form einer ausschüttung zurückerhalten, obwohl ihr eingezahltes 
kapital an dem entstehen der erträge nicht mitgewirkt hat.
bei thesaurierenden Fonds führt das ertragsausgleichverfahren im ergebnis 
dazu, dass der im jahresbericht ausgewiesene ertrag je anteil nicht durch die 
anzahl der umlaufenden anteile beeinflusst wird.

ertragsverwenDung unD geschÄFtsjahr
bei dem Fonds werden die erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Fonds wie
derangelegt (thesaurierung).
Das geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. juli und endet am 30. juni.

AUFLÖSUNG, ÜBERTRAGUNG UND VERSCHMELZUNG DES FONDS

voraussetzungen Für DIe auFlösung Des FonDs
Die anleger sind nicht berechtigt, die auflösung des Fonds zu verlangen. Die 
gesellschaft kann ihr recht zur verwaltung des Fonds kündigen unter einhal
tung einer kündigungsfrist von mindestens sechs monaten durch bekanntgabe 
im bundesanzeiger und darüber hinaus im jahresbericht oder halbjahresbe

richt. über die kündigung werden die anleger außerdem über ihre depotfüh
renden stellen per dauerhaftem Datenträger in papierform oder elektronischer 
Form informiert. mit dem wirksamwerden der kündigung erlischt das recht der 
gesellschaft, den Fonds zu verwalten.
Des weiteren endet das verwaltungsrecht der gesellschaft, wenn das Insol
venzverfahren über ihr vermögen eröffnet wird oder mit der rechtskraft des 
gerichtsbeschlusses, durch den der antrag auf die eröffnung des Insolvenz
verfahrens mangels masse abgewiesen wird. 
mit erlöschen des verwaltungsrechts der gesellschaft geht das verfügungs
recht über den Fonds auf die verwahrstelle über, die den Fonds abwickelt und 
den erlös an die anleger verteilt, oder mit genehmigung der baFin einer ande
ren kapitalverwaltungsgesellschaft die verwaltung überträgt.

verFahren beI auFlösung Des FonDs 
mit dem übergang des verfügungsrechts über den Fonds auf die verwahrstelle 
wird die ausgabe und rücknahme von anteilen eingestellt und der Fonds ab
gewickelt.
Der erlös aus der veräußerung der vermögenswerte des Fonds abzüglich der 
noch durch den Fonds zu tragenden kosten und der durch die auflösung ver
ursachten kosten werden an die anleger verteilt, wobei diese in höhe ihrer 
jeweiligen anteile am Fonds ansprüche auf auszahlung des liquidationserlö
ses haben.
Die gesellschaft erstellt auf den tag, an dem ihr verwaltungsrecht erlischt, 
einen auflösungsbericht, der den anforderungen an einen jahresbericht ent
spricht. spätestens drei monate nach dem stichtag der auflösung des Fonds 
wird der auflösungsbericht im bundesanzeiger bekannt gemacht. während die 
verwahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie jährlich sowie auf den tag, an 
dem die abwicklung beendet ist, einen bericht, der den anforderungen an ei
nen jahresbericht entspricht. Diese berichte sind ebenfalls spätestens drei 
monate nach dem stichtag im bundesanzeiger bekannt zu machen.

übertragung Des FonDs
Die gesellschaft kann das verwaltungs und verfügungsrecht über das son
dervermögen auf eine andere kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die 
übertragung bedarf der vorherigen genehmigung durch die baFin. Die geneh
migte übertragung wird im bundesanzeiger und darüber hinaus im jahresbe
richt oder halbjahresbericht des Fonds bekannt gemacht. über die geplante 
übertragung werden die anleger außerdem über ihre depotführenden stellen 
per dauerhaften Datenträger, etwa in papierform oder elektronischer Form 
informiert. Der zeitpunkt, zu dem die übertragung wirksam wird, bestimmt 
sich nach den vertraglichen vereinbarungen zwischen der gesellschaft und der 
aufnehmenden kapitalverwaltungsgesellschaft. Die übertragung darf jedoch 
frühestens drei monate nach ihrer bekanntmachung im bundesanzeiger wirk
sam werden. sämtliche rechte und pflichten der gesellschaft in bezug auf den 
Fonds gehen dann auf die aufnehmende kapitalverwaltungsgesellschaft über. 

voraussetzungen Für DIe verschmelzung Des FonDs 
alle vermögensgegenstände dieses Fonds dürfen mit genehmigung der baFin 
auf ein anderes bestehendes oder durch die verschmelzung neu gegründetes 
Investmentvermögen übertragen werden, welches die anforderungen an einen 
ogaw erfüllen muss, der in Deutschland oder in einem anderen eu oder ewr
staat aufgelegt wurde. sämtliche vermögensgegenstände des Fonds dürfen 
auch auf eine bestehende oder durch die verschmelzung neu gegründete inlän
dische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem kapital übertragen 
werden.
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Die übertragung wird zum geschäftsjahresende des übertragenden Fonds 
(übertragungsstichtag) wirksam, sofern kein anderer übertragungsstichtag 
bestimmt wird.

rechte Der anleger beI Der verschmelzung Des FonDs
Die depotführenden stellen der anleger des Fonds übermitteln diesen spätes
tens 37 tage vor dem geplanten übertragungsstichtag in papierform oder in 
elektronischer Form Informationen zu den gründen für die verschmelzung, den 
potentiellen auswirkungen für die anleger, deren rechte in zusammenhang mit 
der verschmelzung sowie zu maßgeblichen verfahrensaspekten. Die anleger 
erhalten weiterhin die wesentlichen anlegerinformationen für den Investment
fonds, auf den die vermögensgegenstände des Fonds übertragen werden.
Die anleger haben bis fünf arbeitstage vor dem geplanten übertragungsstich
tag entweder die möglichkeit, ihre anteile ohne weitere kosten, mit ausnahme 
der kosten zur Deckung der auflösung des Fonds, zurückzugeben, oder ihre 
anteile gegen anteile eines anderen offenen publikumsInvestmentvermögens 
umzutauschen, das ebenfalls von der gesellschaft oder einem unternehmen 
desselben konzerns verwaltet wird und dessen anlagegrundsätze mit denen 
des Fonds vergleichbar sind. 
am übertragungsstichtag werden die nettoinventarwerte des Fonds und des 
übernehmenden Investmentvermögens berechnet, das umtauschverhältnis 
wird festgelegt und der gesamte umtauschvorgang wird vom abschlussprü
fer geprüft. Das umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem verhältnis der 
nettoinventarwerte je anteil des Fonds und des übernehmenden Investment
vermögens zum zeitpunkt der übernahme. Der anleger erhält die anzahl von 
anteilen an dem übernehmenden Investmentvermögen, die dem wert seiner 
anteile an dem Fonds entspricht. 
sofern die anleger von ihrem rückgabe oder umtauschrecht keinen gebrauch 
machen, werden sie am übertragungsstichtag anleger des übernehmenden 
Investmentvermögens. Die gesellschaft kann ggf. auch mit der verwaltungs
gesellschaft des übernehmenden Investmentvermögens festlegen, dass den 
anlegern des Fonds bis zu 10 % des wertes ihrer anteile in bar ausgezahlt wer
den. mit der übertragung aller vermögenswerte erlischt der Fonds. Findet die 
übertragung während des laufenden geschäftsjahres des Fonds statt, muss 
die gesellschaft auf den übertragungsstichtag einen bericht erstellen, der den 
anforderungen an einen jahresbericht entspricht. 
Die gesellschaft macht im bundesanzeiger und darüber hinaus unter 
www.lbbwam.de bekannt, wenn der Fonds auf ein anderes von der gesell
schaft verwaltetes Investmentvermögen verschmolzen wurde und die ver
schmelzung wirksam geworden ist. sollte der Fonds auf ein Investmentver
mögen verschmolzen werden, das nicht von der gesellschaft verwaltet wird, 
so übernimmt die verwaltungsgesellschaft die bekanntmachung des wirk
samwerdens der verschmelzung, die das aufnehmende oder neu gegründete 
Investmentvermögen verwaltet.

AUSLAGERUNG
Die gesellschaft hat die folgenden tätigkeiten aus gelagert:
•	 Kursversorgung	in	Xentis,	Externe	Bewertung	und	Ereignisverarbeitung:
 lrI Invest s. a., munsbach/luxembourg
•	 Personalverwaltung	und	-administration:	
 landesbank badenwürttemberg, stuttgart
•	 Interne	Revision:
 pricewaterhousecoopers aktiengesellschaft, wirtschaftsprüfungsgesell

schaft, stuttgart

INTERESSENKONFLIKTE
Interessenkonflikte können insbesondere in folgenden konstellationen auftre
ten:
1. zwischen den anlegern bzw. kunden und

a) der gesellschaft,
b) anderen unternehmen der lbbwgruppe (einschließlich der mutter

gesellschaft lbbw),
c) den in der gesellschaft beschäftigten oder mit diesen verbundenen re

levanten personen bzw. mitarbeitern, inklusive der geschäftsleitung,
d) personen, die durch kontrolle mit der gesellschaft verbunden und
e) anderen anlegern bzw. kunden;

2. im rahmen der kollektiven vermögensverwaltung sowie bei folgenden 
wertpapierdienstleistungen oder nebendienstleistungen:
a) verwaltung einzelner oder mehrerer in Finanzinstrumenten angelegter 

vermögen für andere mit entscheidungsspielraum einschließlich der 
portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen (Finanzportfolio
verwaltung),

b) anlageberatung;
3. insbesondere

a) aus persönlichen beziehungen relevanter personen (geschäftsleiter 
oder mitarbeiter oder mit diesen verbundene personen) 
– der gesellschaft mit emittenten von Finanzinstrumenten, z. b. über 

die mitwirkung in aufsichts oder beiräten bzw.
– von emittenten von Finanzinstrumenten mit der gesellschaft (z. b. 

anleger bzw. kunden der gesellschaft);
b) bei konstellationen, in denen der gesellschaft oder einzelnen relevan

ten personen bzw. mitarbeitern der gesellschaft Informationen vorlie
gen, die zum zeitpunkt eines kundengeschäfts noch nicht öffentlich 
bekannt sind;

c) bei erhalt oder gewähr von zuwendungen (z. b. platzierungs oder ver
triebsfolgeprovisionen, geldwerte vorteile) von Dritten oder an Dritte, 
auch vermittlern, im zusammenhang mit kollektiver vermögensverwal
tung oder wertpapierdienstleistungen für den anleger bzw. kunden;

d) durch anreizsysteme bzw. durch erfolgsbezogene vergütung von rele
vanten personen bzw. mitarbeitern und vermittlern;

e) bei geschäften bzw. transaktionen unserer relevanten personen bzw. 
mitarbeiter, die von ihnen für eigene oder für rechnung nahestehender 
Dritter ausgeführt werden;

f) bei geschäften zwischen der gesellschaft und den von ihr verwalteten 
sondervermögen oder Individualportfolios;

g) beim erwerb eigener zielfonds;
h) bei Interessenkonflikten zwischen verschiedenen anlegern (late tra

ding, market timing, frequent trading);
i) bei wahrung des kundeninteresses bei der orderausführung (best exe

cution, cross trades, eingeschränkte zuteilung bei Ipo);
j) bei Interessenkonflikten aus zugehörigkeit zum lbbwkonzern z. b. 

– unabhängigkeit der portfoliomanager
– kontrahent lbbw (transaktionskosten)
– kauf von lbbw anleihen für den Fonds
– otcgeschäfte mit der lbbw;

k) bei Devisentermingeschäften mit der verwahrstelle;
l) beim handel über den asset manager;
m) bei stimmrechtsausübung.

Im einzelnen ergreift die gesellschaft u. a. folgende maßnahmen:
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•	 Schaffung	 organisatorischer	 Verfahren	 zur	 Wahrung	 des	 Anleger-	 bzw.	
kundeninteresses im portfoliomanagement;

•	 Ausführung	von	Aufträgen	entsprechend	den	Ausführungsgrundsätzen	der	
gesellschaft;

•	 Regelungen	 über	 die	 Annahme	 und	 Gewährung	 von	 Zuwendungen	 sowie	
deren offenlegung;

•	 Schaffung	von	Vertraulichkeitsbereichen	durch	Errichtung	von	 Informati
onsbarrieren, die trennung von verantwortlichkeiten und/oder räumliche 
trennung der relevanten personen bzw. mitarbeiter, die aufgrund ihrer tä
tigkeit zugang zu Insiderinformationen erlangen können;

•	 Führung	einer	Insider-	bzw.	Beobachtungsliste	(watch	list),	die	der	Über
wachung des sensiblen Informationsaufkommens sowie der verhinderung 
eines missbrauchs von Insiderinformationen dient;

•	 Führung	 einer	 Sperrliste	 (restricted	 list),	 die	 unter	 anderem	 dazu	 dient,	
möglichen Interessenkonflikten durch geschäftsverbote zu begegnen; 

•	 Überwachung	und	Verpflichtung	zur	Offenlegung	von	Wertpapiergeschäf
ten solcher relevanten personen bzw. mitarbeiter, bei denen im rahmen 
ihrer tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können;

•	 Regelungen	für	relevante	Personen	bzw.	Mitarbeiter	zum	Umgang	mit	ver
traulichen Informationen;

•	 Regelungen	für	relevante	Personen	bzw.	Mitarbeiter	zur	Annahme	von	Ne
bentätigkeiten.

In Fällen, in denen Interessenkonflikte in besonderem maße entstehen oder 
trotz der oben aufgeführten maßnahmen nicht eingeschränkt werden können, 
wird die gesellschaft dies gegenüber den betroffenen anlegern bzw. kunden 
zusätzlich offen legen.
Die vorgenannten Interessenkonflikte und die verfahren zu ihrer vermeidung 
werden jährlich überprüft. Für etwaige Fragen zu einzelnen Interessenkon
flikten und deren vermeidung steht die gesellschaft den anlegern gerne zur 
verfügung.

KURZANGABEN ÜBER STEUERRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die 
in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Dem ausländischen 
Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem 
Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit seinem Steuerberater in 
Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem 
Anteilserwerb in seinem Heimatland individuell zu klären.
Der Fonds ist als zweckvermögen von der körperschaft und gewerbesteuer 
befreit. Die steuerpflichtigen erträge des Fonds werden jedoch beim privatan
leger als einkünfte aus kapitalvermögen der einkommensteuer unterworfen, 
soweit diese zusammen mit sonstigen kapitalerträgen den aktuell geltenden 
sparerpauschbetrag 1) übersteigen.
einkünfte aus kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem steuerabzug 
von 25 % (zzgl. solidaritätszuschlag und ggf. kirchensteuer). zu den einkünf
ten aus kapitalvermögen gehören auch die vom Fonds ausgeschütteten erträ
ge, die ausschüttungsgleichen erträge, der zwischengewinn sowie der gewinn 
aus dem an und verkauf von Fondsanteilen, wenn diese nach dem 31. Dezem
ber 2008 erworben wurden bzw. werden. 2)

Der steuerabzug hat für den privatanleger grundsätzlich abgeltungswirkung 
(sog. abgeltungsteuer), so dass die einkünfte aus kapitalvermögen regel

1) Der sparerpauschbetrag beträgt seit dem jahr 2009 bei einzelveranlagung 
801,– euro und bei zusammenveranlagung 1.602,– euro.

2) gewinne aus dem verkauf von vor dem 1. januar 2009 erworbenen Fondsanteilen 
sind beim privatanleger steuerfrei.

mäßig nicht in der einkommensteuererklärung anzugeben sind. bei der vor
nahme des steuerabzugs werden durch die depotführende stelle grundsätzlich 
bereits verlustverrechnungen vorgenommen und ausländische quellensteuern 
angerechnet.
Der steuerabzug hat u. a. aber dann keine abgeltungswirkung, wenn der per
sönliche steuersatz geringer ist als der abgeltungssatz von 25 %. In diesem 
Fall können die einkünfte aus kapitalvermögen in der einkommensteuererklä
rung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönli
chen steuersatz an und rechnet auf die persönliche steuerschuld den vorge
nommenen steuerabzug an (sog. günstigerprüfung).
sofern einkünfte aus kapitalvermögen keinem steuerabzug unterlegen haben 
(weil z. b. ein gewinn aus der veräußerung von Fondsanteilen in einem auslän
dischen Depot erzielt wird), sind diese in der steuererklärung anzugeben. Im 
rahmen der veranlagung unterliegen die einkünfte aus kapitalvermögen dann 
ebenfalls dem abgeltungssatz von 25 % oder dem niedrigeren persönlichen 
steuersatz.
sofern sich die anteile im betriebsvermögen befinden, werden die erträge als 
betriebseinnahmen steuerlich erfasst. Die steuerliche gesetzgebung erfordert 
zur ermittlung der steuerpflichtigen bzw. der kapitalertragsteuerpflichtigen 
erträge eine differenzierte betrachtung der ertragsbestandteile. 

anteIle Im prIvatvermögen (steuerInlÄnDer)

gewinne aus der veräußerung von wertpapieren, gewinne aus termingeschäf
ten und erträge aus stillhalterprämien
gewinne aus der veräußerung von aktien, eigenkapitalähnlichen genussrech
ten, gewinne aus termingeschäften sowie erträge aus stillhalterprämien, die 
auf der ebene des Fonds erzielt werden, werden beim anleger nicht erfasst, 
solange sie nicht ausgeschüttet werden. gleiches gilt für die veräußerung von 
anteilen an anderen Investmentvermögen. zudem werden die gewinne aus der 
veräußerung der folgenden kapitalforderungen beim anleger nicht erfasst, 
wenn sie nicht ausgeschüttet werden:
a) kapitalforderungen, die eine emissionsrendite haben, 
b) „normale“ anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem kupon sowie 

Downratinganleihen, Floater und reverseFloater, 
c) risikozertifikate, die den kurs einer aktie oder eines veröffentlichten Index 

für eine mehrzahl von aktien im verhältnis 1:1 abbilden, 
d) aktienanleihen, umtauschanleihen und wandelanleihen,
e) ohne gesonderten stückzinsausweis (flat) gehandelte gewinnobligationen 

und Fremdkapitalgenussrechte und
f) „cum“erworbene optionsanleihen. 
werden gewinne aus der veräußerung der o. g. wertpapiere/kapitalforderungen, 
gewinne aus termingeschäften sowie erträge aus stillhalterprämien ausge
schüttet, sind sie grundsätzlich steuerpflichtig und unterliegen bei verwahrung 
der anteile im Inland dem steuerabzug von 25 % (zzgl. solidaritäts zuschlag 
und ggf. kirchensteuer). ausgeschüttete gewinne aus der veräußerung von 
wertpapieren und gewinne aus termingeschäften sind jedoch steuerfrei, wenn 
die wertpapiere auf ebene des Fonds vor dem 1. januar 2009 erworben bzw. 
die termingeschäfte vor dem 1. januar 2009 eingegangen wurden.
ergebnisse aus der veräußerung von kapitalforderungen, die nicht in der o. g. 
aufzählung enthalten sind, sind steuerlich wie zinsen zu behandeln (s. u.).

zinsen, Dividenden und sonstige erträge 
zinsen, Dividenden und sonstige erträge sind beim anleger grundsätzlich 
steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob diese erträge thesauriert oder 
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ausgeschüttet werden. sie unterliegen i. d. r. dem steuerabzug von 25 % (zzgl. 
solidaritätszuschlag und ggf. kirchensteuer). 
vom steuerabzug kann abstand genommen werden, wenn der anleger steuer
inländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen 
ertragsteile 801,– euro bei einzelveranlagung bzw. 1.602,– euro bei zusam
menveranlagung von ehegatten nicht übersteigen.
entsprechendes gilt auch bei vorlage einer bescheinigung für personen, die 
voraussichtlich nicht zur einkommenssteuer veranlagt werden (sog. nichtver
anlagungsbescheinigung, nachfolgend „nvbescheinigung“).
verwahrt der inländische anleger die anteile eines steuerrechtlich ausschüt
tenden sondervermögens in einem inländischen Depot bei der gesellschaft 
oder einem kreditinstitut (Depotfall), so nimmt die depotführende stelle als 
zahlstelle vom steuerabzug abstand, wenn ihr vor dem festgelegten ausschüt
tungstermin ein in ausreichender höhe ausgestellter Freistellungsauftrag 
nach amtlichem muster oder eine nvbescheinigung, die vom Finanzamt für 
die Dauer von maximal drei jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall 
erhält der anleger die gesamte ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.
Für den steuerabzug eines sondervermögens, das seine erträge nicht ausschüt
tet, stellt der Fonds den depotführenden stellen die kapitalertragsteuer nebst 
den maximal anfallenden zuschlagsteuern (solidaritätszuschlag und kirchen
steuer) zur verfügung. Die depotführenden stellen nehmen den steuerabzug 
wie im ausschüttungsfall unter berücksichtigung der persönlichen verhältnisse 
der anleger vor, so dass insbesondere ggf. die kirchensteuer abgeführt werden 
kann. soweit der Fonds den depotführenden stellen beträge zur verfügung ge
stellt hat, die nicht abgeführt werden müssen, erfolgt eine erstattung.
befinden sich die anteile im Depot bei einem inländischen kreditinstitut oder 
einer inländischen kapitalverwaltungsgesellschaft, so erhält der anleger, der 
seiner depotführenden stelle einen in ausreichender höhe ausgestellten Frei
stellungsauftrag oder eine nvbescheinigung vor ablauf des geschäftsjahres 
des Fonds vorlegt, den der depotführenden stelle zur verfügung gestellten be
trag auf seinem konto gutgeschrieben. 
sofern der Freistellungsauftrag oder die nvbescheinigung nicht bzw. nicht 
rechtzeitig vorgelegt wird, erhält der anleger auf antrag von der depotführen
den stelle eine steuerbescheinigung über den einbehaltenen und abgeführten 
steuerabzug und den solidaritätszuschlag. Der anleger hat dann die möglich
keit, den steuerabzug im rahmen seiner einkommensteuerveranlagung auf 
seine persönliche steuerschuld anrechnen zu lassen. 
werden anteile ausschüttender sondervermögen nicht in einem Depot verwahrt 
und ertragsscheine einem inländischen kreditinstitut vorgelegt (eigenverwah
rung), wird der steuerabzug in höhe von 25 % zzgl. des solidaritätszuschlags 
vorgenommen. 

negative steuerliche erträge
verbleiben negative erträge nach verrechnung mit gleichartigen positiven er
trägen auf der ebene des Fonds, werden diese auf ebene des Fonds steuerlich 
vorgetragen. Diese können auf ebene des Fonds mit künftigen gleichartigen 
positiven steuerpflichtigen erträgen der Folgejahre verrechnet werden. eine di
rekte zurechnung der negativen steuerlichen erträge auf den anleger ist nicht 
möglich. Damit wirken sich diese negativen beträge beim anleger bei der ein
kommensteuer erst in dem veranlagungszeitraum (steuerjahr) aus, in dem das 
geschäftsjahr des Fonds endet bzw. die ausschüttung für das geschäftsjahr 
des Fonds erfolgt, für das die negativen steuerlichen erträge auf ebene des 
Fonds verrechnet werden. eine frühere geltendmachung bei der einkommen
steuer des anlegers ist nicht möglich. 

substanzauskehrungen
substanzauskehrungen unterliegen nicht der besteuerung. substanzauskeh
rungen, die der anleger während seiner besitzzeit erhalten hat, sind allerdings 
dem steuerlichen ergebnis aus der veräußerung der Fondsanteile hinzuzurech
nen, d. h. sie erhöhen den steuerlichen gewinn.
veräußerungsgewinne auf anlegerebene
werden anteile an dem Fonds, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben 
wurden, von einem privatanleger veräußert, unterliegt der veräußerungsge
winn dem abgeltungssatz von 25 %. sofern die anteile in einem inländischen 
Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende stelle den steuerabzug vor. 
Der steuerabzug von 25 % (zzgl. solidaritätszuschlag und ggf. kirchensteuer) 
kann durch die vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer 
nvbescheinigung vermieden werden. werden solche anteile von einem pri
vatanleger mit verlust veräußert, dann ist der verlust mit anderen positiven 
einkünften aus kapitalvermögen verrechenbar. sofern die anteile in einem 
inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden stelle 
im selben kalenderjahr positive einkünfte aus kapitalvermögen erzielt wurden, 
nimmt die depotführende stelle die verlustverrechnung vor.
bei einer veräußerung der vor dem 1. januar 2009 erworbenen Fondsanteile ist 
der gewinn bei privatanlegern steuerfrei. 
bei der ermittlung des veräußerungsgewinns sind die anschaffungskosten um 
den zwischengewinn im zeitpunkt der anschaffung und der veräußerungspreis 
um den zwischengewinn im zeitpunkt der veräußerung zu kürzen, damit es 
nicht zu einer doppelten einkommensteuerlichen erfassung von zwischenge
winnen (s. u.) kommen kann. zudem ist der veräußerungspreis um die thesau
rierten erträge zu kürzen, die der anleger bereits versteuert hat, damit es auch 
insoweit nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt.
Der gewinn aus der veräußerung nach dem 31. Dezember 2008 erworbener 
Fondanteile ist insoweit steuerfrei, als er auf die während der besitzzeit im 
Fonds entstandenen, noch nicht auf der anlegerebene erfassten, nach Doppel
besteuerungsabkommen (nachfolgend „Dba“) steuerfreien erträge zurückzu
führen ist (sog. besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn).
Die gesellschaft veröffentlicht den Immobiliengewinn bewertungstäglich als 
prozentsatz des anteilwertes des Fonds. 

anteIle Im betrIebsvermögen (steuerInlÄnDer)

gewinne aus der veräußerung von wertpapieren, gewinne aus  
termingeschäften und erträge aus stillhalterprämien
gewinne aus der veräußerung von aktien, eigenkapitalähnlichen genussrech
ten und anteilen an Investmentvermögen, gewinne aus termingeschäften so
wie erträge aus stillhalterprämien, die auf der ebene des Fonds erzielt werden, 
werden beim anleger nicht erfasst, solange sie nicht ausgeschüttet werden. 
zudem werden die gewinne aus der veräußerung der folgenden kapitalforde
rungen beim anleger nicht erfasst 3), wenn sie nicht ausgeschüttet werden:
hierunter fallen folgende kapitalforderungen (nachfolgend: „gute kapitalfor
derungen“):
a) kapitalforderungen, die eine emissionsrendite haben, 
b) „normale“ anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem kupon sowie 

Downratinganleihen, Floater und reverseFloater,
c) risikozertifikate, die den kurs einer aktie oder eines veröffentlichten Index 

für eine mehrzahl von aktien im verhältnis 1:1 abbilden,

3)	 §	1	Abs.	3	Satz	3	Nr.	1	Buchstaben	a)	bis	f)	InvStG
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d) aktienanleihen, umtauschanleihen und wandelanleihen,
e) ohne gesonderten stückzinsausweis (flat) gehandelte gewinnobligationen 

und Fremdkapitalgenussrechte und
f) „cum“erworbene optionsanleihen. 
werden diese gewinne ausgeschüttet, so sind sie steuerlich auf anlegerebene 
zu berücksichtigen. Dabei sind veräußerungsgewinne aus aktien ganz 4) (bei 
anlegern, die körperschaften sind) oder zu 40 % (bei sonstigen betriebli
chen anlegern, z. b. einzelunternehmern) steuerfrei (teileinkünfteverfahren). 
veräußerungsgewinne aus renten/kapitalforderungen, gewinne aus termin
geschäften und erträge aus stillhalterprämien sind hingegen in voller höhe 
steuerpflichtig.
ergebnisse aus der veräußerung von kapitalforderungen, die nicht in der o. g. 
aufzählung enthalten sind, sind steuerlich wie zinsen zu behandeln (s. u.).
ausgeschüttete wertpapierveräußerungsgewinne, ausgeschüttete termin
geschäftsgewinne sowie ausgeschüttete erträge aus stillhalterprämien un
terliegen grundsätzlich dem steuerabzug (kapitalertragsteuer 25 % zzgl. 
solidaritätszuschlag). Dies gilt nicht für gewinne aus der veräußerung von 
vor dem 1. januar 2009 erworbenen wertpapieren und gewinne aus vor dem 
1. januar 2009 eingegangenen termingeschäften. Die auszahlende stelle 
nimmt jedoch insbesondere dann keinen steuerabzug vor, wenn der anleger 
eine unbeschränkt steuerpflichtige körperschaft ist oder diese kapitalerträge 
betriebseinnahmen eines inländischen betriebs sind und dies der auszahlen
den stelle vom gläubiger der kapitalerträge nach amtlich vorgeschriebenen 
vordruck erklärt wird.

zinsen und zinsähnliche erträge
zinsen und zinsähnliche erträge sind beim anleger grundsätzlich steuerpflich
tig 5). Dies gilt unabhängig davon, ob diese erträge thesauriert oder ausge
schüttet werden.
Die depotführende stelle nimmt nur bei vorlage einer entsprechenden nv
bescheinigung vom steuerabzug abstand oder vergütet diesen. Im übrigen 
erhält der anleger eine steuerbescheinigung über die vornahme des steuer
abzugs.

In und ausländische Dividenden
vor dem 1. märz 2013 dem Fonds zugeflossene oder als zugeflossen geltende 
Dividenden in und ausländischer aktiengesellschaften, die auf anteile im be
triebsvermögen ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind mit ausnahme 
von Dividenden nach dem gesetz über deutsche Immobilienaktiengesell
schaften mit börsennotierten anteilen (nachfolgend „reItg“) bei körperschaf
ten grundsätzlich steuerfrei 6). aufgrund der neuregelung zur besteuerung von 
streubesitzdividenden sind nach dem 28. Februar 2013 dem Fonds aus der 
Direktanlage zugeflossene oder als zugeflossen geltende Dividenden in und 
ausländischer aktiengesellschaften bei körperschaften steuerpflichtig. von 
einzelunternehmern sind Dividenden – mit ausnahme der Dividenden nach 
dem reItg – zu 60 % zu versteuern (teileinkünfteverfahren).
Inländische Dividenden unterliegen dem steuerabzug (kapitalertragsteuer 
25 % zzgl. solidaritätszuschlag). 
ausländische Dividenden unterliegen grundsätzlich dem steuerabzug (ka
pitalertragsteuer 25 % zzgl. solidaritätszuschlag). Die auszahlende stelle 

4) 5 % der veräußerungsgewinne aus aktien gelten bei körperschaften als nicht
abzugsfähige betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.

5)	 Die	zu	versteuernden	Zinsen	sind	gem.	§	2	Abs.	2	a	InvStG	im	Rahmen	der	Zins
schrankenregelung	nach	§	4	h	EStG	zu	berücksichtigen.

6) 5 % der Dividenden gelten bei körperschaften als nichtabzugsfähige betriebs
ausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.

nimmt jedoch insbesondere dann keinen steuerabzug vor, wenn der anleger 
eine unbeschränkt steuerpflichtige körperschaft ist oder die ausländischen 
Dividenden betriebseinnahmen eines inländischen betriebs sind und dies 
der auszahlenden stelle vom gläubiger der kapitalerträge nach amtlich vor
geschriebenen vordruck erklärt wird. von bestimmten körperschaften 7) muss 
der auszahlenden stelle für den nachweis der unbeschränkten steuerpflicht 
eine bescheinigung des für sie zuständigen Finanzamtes vorliegen. Dies sind 
nichtrechtsfähige vereine, anstalten, stiftungen und andere zweckvermögen 
des privaten rechts sowie juristische personen des privaten rechts, die keine 
kapitalgesellschaften, keine genossenschaften oder versicherungs und pen
sionsfondsvereine auf gegenseitigkeit sind.
bei gewerbesteuerpflichtigen anlegern sind die zum teil einkommensteuerfrei
en bzw. körperschaftsteuerfreien Dividendenerträge für zwecke der ermittlung 
des gewerbeertrags wieder hinzuzurechnen, nicht aber wieder zu kürzen. nach 
auffassung der Finanzverwaltung können Dividenden von ausländischen kapi
talgesellschaften als sog. schachteldividenden nur dann steuerfrei sein, wenn 
der anleger eine (kapital) gesellschaft i. s. d. Dbas ist und auf ihn durchge
rechnet eine genügend hohe (schachtel) beteiligung entfällt.

negative steuerliche erträge
verbleiben negative erträge nach verrechnung mit gleichartigen positiven er
trägen auf der ebene des Fonds, werden diese steuerlich auf ebene des Fonds 
vorgetragen. Diese können auf ebene des Fonds mit künftigen gleichartigen 
positiven steuerpflichtigen erträgen der Folgejahre verrechnet werden. eine 
direkte zurechnung der negativen steuerlichen erträge auf den anleger ist 
nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen beträge beim anleger bei 
der einkommensteuer bzw. körperschaftsteuer erst in dem veranlagungszeit
raum (steuerjahr) aus, in dem das geschäftsjahr des Fonds endet, bzw. die 
ausschüttung für das geschäftsjahr des Fonds erfolgt, für das die negativen 
steuerlichen erträge auf ebene des Fonds verrechnet werden. eine frühere gel
tendmachung bei der einkommensteuer bzw. körperschaftsteuer des anlegers 
ist nicht möglich. 

substanzauskehrungen
substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Dies bedeutet für einen bilan
zierenden anleger, dass die substanzauskehrungen in der handelsbilanz er
tragswirksam zu vereinnahmen sind, in der steuerbilanz aufwandswirksam ein 
passiver ausgleichsposten zu bilden ist und damit technisch die historischen 
anschaffungskosten steuerneutral gemindert werden. alternativ können die 
fortgeführten anschaffungskosten um den anteiligen betrag der substanzaus
schüttung vermindert werden.

veräußerungsgewinne auf anlegerebene
gewinne aus der veräußerung von anteilen im betriebsvermögen sind für kör
perschaften grundsätzlich steuerfrei 8), soweit die gewinne aus noch nicht 
zugeflossenen oder noch nicht als zugeflossen geltenden Dividenden und aus 
realisierten und nicht realisierten gewinnen des Fonds aus in und ausländi
schen aktien herrühren und soweit diese Dividenden und gewinne bei zurech
nung an den anleger steuerfrei sind (sog. aktiengewinn). von einzelunterneh
mern sind diese veräußerungsgewinne zu 60 % zu versteuern. Die gesellschaft 
veröffentlicht den aktiengewinn (seit 1. märz 2013 aufgrund der oben erwähn
ten gesetzesänderung zwei aktiengewinne getrennt für körperschaften und 

7)	 §	1	Abs.	1	Nr.	4	und	5	KStG
8) 5 % des steuerfreien veräußerungsgewinns gelten bei körperschaften als nicht

abzugsfähige betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.
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einzelunternehmer – ggf. erfolgt die getrennte veröffentlichung erst nachträg
lich) bewertungstäglich als prozentsatz des anteilwertes des Fonds. 
Der gewinn aus der veräußerung der anteile ist zudem insoweit steuerfrei, 
als er auf die während der besitzzeit im Fonds entstandenen, noch nicht auf 
der anlegerebene erfassten, nach Dba steuerfreien erträge zurückzuführen ist 
(sog. besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn).
Die gesellschaft veröffentlicht den Immobiliengewinn bewertungstäglich als 
prozentsatz des anteilwertes des Fonds.

steuerauslÄnDer
verwahrt ein steuerausländer anteile an ausschüttenden sondervermögen im 
Depot bei einer inländischen depotführenden stelle, wird vom steuerabzug 
auf zinsen, zinsähnliche erträge, wertpapierveräußerungsgewinne, terminge
schäftsgewinne und ausländische Dividenden abstand genommen, sofern er 
seine steuerliche ausländereigenschaft nachweist. sofern die ausländereigen
schaft der depotführenden stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nach
gewiesen wird, ist der ausländische anleger gezwungen, die erstattung des 
steuerabzugs entsprechend der abgabenordnung 9) zu beantragen. zuständig 
ist das für die depotführende stelle zuständige Finanzamt.
hat ein ausländischer anleger anteile thesaurierender sondervermögen im 
Depot bei einer inländischen depotführenden stelle, wird ihm bei nachweis 
seiner steuerlichen ausländereigenschaft keine steuer einbehalten, soweit es 
sich nicht um inländische Dividenden handelt. erfolgt der nachweis verspätet, 
kann – wie bei verspätetem nachweis der ausländereigenschaft bei ausschüt
tenden Fonds – eine erstattung entsprechend der abgabenordnung 10) auch 
nach dem thesaurierungszeitpunkt beantragt werden.
Inwieweit eine anrechnung oder erstattung des steuerabzugs auf inländische 
Dividenden für den ausländischen anleger möglich ist, hängt von dem zwi
schen dem sitzstaat des anlegers und der bundesrepublik Deutschland beste
henden Dba ab. eine Dbaerstattung der kapitalertragsteuer auf inländische 
Dividenden erfolgt über das bundeszentralamt für steuern (bzst) in bonn.

solIDarItÄtszuschlag
auf den bei ausschüttungen oder thesaurierungen abzuführenden steuerabzug 
ist ein solidaritätszuschlag in höhe von 5,5 % zu erheben. Der solidaritätszu
schlag ist bei der einkommensteuer und körperschaftsteuer anrechenbar.
Fällt kein steuerabzug an bzw. erfolgt bei thesaurierung die vergütung des 
steuerabzugs, ist kein solidaritätszuschlag abzuführen bzw. wird bei einer 
thesaurierung der einbehaltene solidaritätszuschlag vergütet.

kIrchensteuer
soweit die einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden 
stelle (abzugsverpflichteter) durch den steuerabzug erhoben wird, wird die 
darauf entfallende kirchensteuer nach dem kirchensteuersatz der religions
gemeinschaft, der der kirchensteuerpflichtige angehört, als zuschlag zum 
steuerabzug erhoben. zu diesem zweck hat der kirchensteuerpflichtige dem 
abzugsverpflichteten in einem schriftlichen antrag seine religionsangehörig
keit zu benennen. ehegatten haben in dem antrag zudem zu erklären, in wel
chem verhältnis der auf jeden ehegatten entfallende anteil der kapitalerträge 
zu den gesamten kapitalerträgen der ehegatten steht, damit die kirchensteuer 
entsprechend diesem verhältnis aufgeteilt, einbehalten und abgeführt werden 
kann. wird kein aufteilungsverhältnis angegeben, erfolgt eine aufteilung nach 
köpfen.

9)	 §	37	Abs.	2	AO
10)	 §	37	Abs.	2	AO

Die abzugsfähigkeit der kirchensteuer als sonderausgabe wird bereits beim 
steuerabzug mindernd berücksichtigt.

auslÄnDIsche quellensteuer
auf die ausländischen erträge des Fonds wird teilweise in den herkunftslän
dern quellensteuer einbehalten. Die gesellschaft kann die anrechenbare quel
lensteuer auf der ebene des Fonds wie werbungskosten abziehen. In diesem 
Fall ist die ausländische quellensteuer auf anlegerebene weder anrechenbar 
noch abzugsfähig. übt die gesellschaft ihr wahlrecht zum abzug der auslän
dischen quellensteuer auf Fondsebene nicht aus, dann wird die anrechenbare 
quellensteuer bereits beim steuerabzug mindernd berücksichtigt.

ertragsausgleIch
auf erträge entfallende teile des ausgabepreises für ausgegebene anteile, die 
zur ausschüttung herangezogen werden können (ertragsausgleichsverfahren), 
sind steuerlich so zu behandeln wie die erträge, auf die diese teile des aus
gabepreises entfallen.

gesonDerte Feststellung, aussenprüFung
Die besteuerungsgrundlagen, die auf ebene des Fonds ermittelt werden, 
sind gesondert festzustellen. hierzu hat die gesellschaft beim zuständigen 
Finanzamt eine Feststellungserklärung abzugeben. Änderungen der Fest
stellungserklärungen, z. b. anlässlich einer außenprüfung 11) der Finanz
verwaltung, werden für das geschäftsjahr wirksam, in dem die geänderte 
Feststellung unanfechtbar geworden ist. Die steuerliche zurechnung dieser 
geänderten Feststellung beim anleger erfolgt dann zum ende dieses ge
schäftsjahres bzw. am ausschüttungstag bei der ausschüttung für dieses 
geschäftsjahr.
Damit treffen die bereinigungen von Fehlern wirtschaftlich die anleger, die 
zum zeitpunkt der Fehlerbereinigung an dem Fonds beteiligt sind. Die steuerli
chen auswirkungen können entweder positiv oder negativ sein.

zwIschengewInnbesteuerung
zwischengewinne sind die im ausgabe oder rücknahmepreis enthaltenen 
entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene zinsen sowie gewinne aus der 
veräußerung von nicht guten kapitalforderungen, die vom Fonds noch nicht 
ausgeschüttet oder thesauriert und infolgedessen beim anleger noch nicht 
steuerpflichtig wurden (etwa mit stückzinsen aus festverzinslichen wertpa
pieren vergleichbar). Der vom Fonds erwirtschaftete zwischengewinn ist bei 
rückgabe oder verkauf der anteile durch steuerinländer einkommensteuer
pflichtig. Der steuerabzug auf den zwischengewinn beträgt 25 % (zzgl. soli
daritätszuschlag und ggf. kirchensteuer). 
Der bei erwerb von anteilen gezahlte zwischengewinn kann im jahr der zah
lung beim privatanleger einkommensteuerlich als negative einnahme abge
setzt werden, wenn ein ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird und 
sowohl bei der veröffentlichung des zwischengewinns als auch im rahmen der 
von den berufsträgern zu bescheinigenden steuerdaten hierauf hingewiesen 
wird. er wird bereits beim steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. wird 
der zwischengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 % des entgelts für 
die rückgabe oder veräußerung des Investmentanteils als zwischengewinn 
anzusetzen. bei betrieblichen anlegern ist der gezahlte zwischengewinn un
selbständiger teil der anschaffungskosten, die nicht zu korrigieren sind. bei 
rückgabe oder veräußerung des Fondsanteils bildet der erhaltene zwischen

11)	 §	11	Abs.	3	InvStG
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gewinn einen unselbständigen teil des veräußerungserlöses. eine korrektur ist 
nicht vorzunehmen.
Die zwischengewinne können regelmäßig auch den abrechnungen sowie den 
erträgnisaufstellungen der banken entnommen werden.

Folgen Der verschmelzung von sonDervermögen
In den Fällen der verschmelzung eines inländischen sondervermögens in ein 
anderes inländisches sondervermögen kommt es weder auf der ebene der an
leger noch auf der ebene der beteiligten sondervermögen zu einer aufdeckung 
von stillen reserven, d. h. dieser vorgang ist steuerneutral. Das gleiche gilt 
für die übertragung aller vermögensgegenstände eines inländischen sonder
vermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränder
lichem kapital oder ein teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Invest
mentaktiengesellschaft mit veränderlichem kapital. erhalten die anleger des 
übertragenden sondervermögens eine im verschmelzungsplan vorgesehene 
barzahlung 12), ist diese wie eine ausschüttung eines sonstigen ertrags zu be
handeln. vom übertragenden sondervermögen erwirtschaftete und noch nicht 
ausgeschüttete erträge werden den anlegern zum übertragungsstichtag als 
sog. ausschüttungsgleiche erträge steuerlich zugewiesen.

transparente, semItransparente unD Intransparente  
besteuerung als InvestmentFonDs
Die o. g. besteuerungsgrundsätze (sog. transparente besteuerung für Invest
mentfonds im sinne des Investmentsteuergesetzes (nachfolgend „Invstg“)) 
gelten nur, wenn der Fonds unter die bestandsschutzregelung des Invstg 13) 
fällt. Dafür muss der Fonds vor dem 24. Dezember 2013 aufgelegt worden sein 
und die anlagebestimmungen und kreditaufnahmegrenzen nach dem ehema
ligen Investmentgesetz erfüllen. alternativ bzw. spätestens nach ablauf der 
bestandsschutzzeit muss der Fonds die steuerlichen anlagebestimmungen 
nach dem Invstg – dies sind die grundsätze nach denen der Fonds inves
tieren darf, um steuerlich als Investmentfonds behandelt zu werden – erfül
len. In beiden Fällen müssen zudem sämtliche besteuerungsgrundlagen nach 
der	steuerlichen	Bekanntmachungspflicht	entsprechend	den	Vorgaben	in	§	5	
abs. 1 Invstg bekannt gemacht werden 14). hat der Fonds anteile an anderen 
Investmentvermögen erworben 15), so gelten die o. g. besteuerungsgrundsätze 
ebenfalls nur, wenn 
•	 der	jeweilige	Zielfonds	entweder	unter	die	Bestandsschutzregelungen	des	

Invstg fällt oder die steuerlichen anlagebestimmungen nach dem Invstg 
erfüllt und 

•	 die	Verwaltungsgesellschaft	für	diese	Zielfonds	den	steuerlichen	Bekannt
machungspflichten nachkommt.

Die gesellschaft ist bestrebt, die steuerlichen anlagebestimmungen bzw. im 
Falle des bestandsschutzes die anlagebestimmungen und kreditaufnahme
grenzen nach dem ehemaligen Investmentgesetz zu erfüllen und sämtliche 
besteuerungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, bekannt zu machen. Die 
erforderliche bekanntmachung kann jedoch nicht garantiert werden, insbe
sondere soweit der Fonds anteile an Investmentvermögen erworben hat und 
die jeweilige verwaltungsgesellschaft für diese den steuerlichen bekanntma
chungspflichten nicht nachkommt. In diesem Fall werden die ausschüttungen 
und der zwischengewinn sowie 70 % der wertsteigerung im letzten kalender
jahr bezogen auf die jeweiligen anteile am Investmentvermögen (mindestens 

12)	 §	190	Abs.	2	Nr.	2	KAGB
13)	 §	22	Abs.	2	InvStG
14)	 §	5	Abs.	1	InvStG
15)	 §	10	InvStG

jedoch 6 % des rücknahmepreises) als steuerpflichtiger ertrag auf der ebene 
des Fonds angesetzt 16). Der eugh hat allerdings mit urteil vom 9. oktober 
2014 in der rs. 326/12 entschieden, dass diese pauschalbesteuerung euro
parechtswidrig ist. Im rahmen einer europarechtskonformen auslegung soll
te danach der nachweis über die tatsächliche höhe der einkünfte durch den 
anleger geführt werden können. Die gesellschaft ist zudem bestrebt, andere 
Besteuerungsgrundlagen	außerhalb	der	Anforderungen	des	§	5	Abs.	1	InvStG	
(insbesondere den aktiengewinn, den Immobiliengewinn und den zwischenge
winn) bekannt zu machen.
sofern die anlagebestimmungen und kreditaufnahmegrenzen nach dem ehe
maligen Investmentgesetz bzw. die steuerlichen anlagebestimmungen nach 
dem Invstg nicht eingehalten werden, ist der Fonds als Investitionsgesell
schaft zu behandeln. Die besteuerung richtet sich nach den grundsätzen für 
Investitionsgesellschaften. 17)

euzInsrIchtlInIe/zInsInFormatIonsverorDnung
Die zinsinformationsverordnung (nachfolgend „zIv“), mit der die richtlinie im 
bereich der besteuerung von zinserträgen 18) umgesetzt wird, soll grenzüber
schreitend die effektive besteuerung von zinserträgen natürlicher personen 
im gebiet der eu sicherstellen. mit einigen Drittstaaten (insbesondere mit der 
schweiz, liechtenstein, channel Islands, monaco und andorra) hat die eu ab
kommen abgeschlossen, die der euzinsrichtlinie weitgehend entsprechen.
Dazu werden grundsätzlich zinserträge, die eine im europäischen ausland oder 
bestimmten Drittstaaten ansässige natürliche person von einem deutschen 
kreditinstitut (das insoweit als zahlstelle handelt) gutgeschrieben erhält, von 
dem deutschen kreditinstitut an das bundeszentralamt für steuern und von 
dort aus letztlich an die ausländischen wohnsitzfinanzämter gemeldet. 
entsprechend werden grundsätzlich zinserträge, die eine natürliche person in 
Deutschland von einem ausländischen kreditinstitut im europäischen ausland 
oder in bestimmten Drittstaaten erhält, von der ausländischen bank letztlich 
an das deutsche wohnsitzfinanzamt gemeldet. alternativ behalten einige aus
ländische staaten quellensteuern ein, die in Deutschland anrechenbar sind.
konkret betroffen sind folglich die innerhalb der eu bzw. in den beigetretenen 
Drittstaaten ansässigen privatanleger, die grenzüberschreitend in einem an
deren euland ihr Depot oder konto führen und zinserträge erwirtschaften. 
unter anderem luxemburg und die schweiz haben sich verpflichtet, von den 
zinserträgen eine quellensteuer in höhe von 35 % einzubehalten. Der anleger 
erhält im rahmen der steuerlichen Dokumentation eine bescheinigung, mit der 
er sich die abgezogenen quellensteuern im rahmen seiner einkommensteuer
erklärung anrechnen lassen kann. 
alternativ hat der privatanleger die möglichkeit, sich vom steuerabzug im 
ausland befreien zu lassen, indem er eine ermächtigung zur freiwilligen of
fenlegung seiner zinserträge gegenüber der ausländischen bank abgibt, die es 
dem Institut gestattet, auf den steuerabzug zu verzichten und stattdessen die 
erträge an die gesetzlich vorgegebenen Finanzbehörden zu melden.
nach der zIv ist von der gesellschaft für jedes in und ausländische Invest
mentvermögen anzugeben, ob es der zIv unterliegt (in scope) oder nicht (out of 
scope). Für diese beurteilung enthält die zIv zwei wesentliche anlagegrenzen. 
•	 Wenn	das	Vermögen	eines	Investmentvermögens	aus	höchstens	15	%	For

derungen im sinne der zIv besteht, haben die zahlstellen, die letztlich auf 
die von der gesellschaft gemeldeten Daten zurückgreifen, keine meldungen 
an das bundeszentralamt für steuern zu versenden. ansonsten löst die 

16)	 §	6	InvStG
17) §	18	bzw.	§	19	InvStG
18) 2003/48/eg des rates vom 3. juni 2003, abl. eu nr. l 157 s. 38
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überschreitung der 15 %grenze eine meldepflicht der zahlstellen an das 
bundeszentralamt für steuern über den in der ausschüttung enthaltenen 
zinsanteil aus. 

•	 Bei	Überschreiten	der	25	%-Grenze	 ist	der	 in	der	Rückgabe	 oder	Veräu
ßerung der Fondsanteile enthaltene zinsanteil zu melden. handelt es sich 
um ein ausschüttendes Investmentvermögen, so ist zusätzlich im Falle der 
ausschüttung der darin enthaltene zinsanteil an das bundeszentralamt für 
steuern zu melden. handelt es sich um ein thesaurierendes Investmentver
mögen, erfolgt eine meldung konsequenterweise nur im Falle der rückgabe 
oder veräußerung des Fondsanteils.

InvestmentsteuerreForm
Der entwurf für ein Investmentsteuerreformgesetz sieht grundsätzlich vor, 
dass ab 2018 bei Fonds bestimmte inländische erträge (Dividenden / mieten /  
veräußerungsgewinne aus Immobilien) bereits auf ebene des Fonds besteu
ert werden sollen. sollte der entwurf in dieser Form als gesetz verabschiedet 
werden, sollen auf ebene des anlegers ausschüttungen, vorabpauschalen und 
gewinne aus dem verkauf von Fondsanteilen unter berücksichtigung von teil
freistellungen grundsätzlich steuerpflichtig sein. 
Die teilfreistellungen sollen ein ausgleich für die vorbelastung auf der Fonds
ebene sein, sodass anleger unter bestimmten voraussetzungen einen pau
schalen teil der vom Fonds erwirtschafteten erträge steuerfrei erhalten. Die
ser mechanismus gewährleistet allerdings nicht, dass in jedem einzelfall ein 
vollständiger ausgleich geschaffen wird.
zum 31.12.2017 soll unabhängig vom tatsächlichen geschäftsjahresende des 
Fonds für steuerliche zwecke ein (rumpf)geschäftsjahr als beendet gelten. 
hierdurch können ausschüttungsgleiche erträge zum 31.12.2017 als zuge
flossen gelten. zu diesem zeitpunkt sollen auch die Fondsanteile der anleger 
als veräußert, und am 1.1.2018 als wieder angeschafft gelten. ein gewinn im 
sinne des gesetzesentwurfes aus dem fiktiven verkauf der anteile soll jedoch 
erst im zeitpunkt der tatsächlichen veräußerung der anteile bei den anlegern 
als zugeflossen gelten. 

WIRTSCHAFTSPRÜFER
mit der prüfung des Fonds und des jahresberichts ist die wirtschaftsprü
fungsgesellschaft kpmg ag wirtschaftsprüfungsgesellschaft, the squaire, 
am Flughafen, 60549 Frankfurt am main beauftragt.
Der wirtschaftsprüfer prüft den jahresbericht des Fonds. Das ergebnis der 
prüfung hat der wirtschaftsprüfer in einem besonderen vermerk zusammen
zufassen; der vermerk ist in vollem wortlaut im jahresbericht wiederzugeben. 
bei der prüfung hat der wirtschaftsprüfer auch festzustellen, ob bei der ver
waltung des Fonds die vorschriften des kagb sowie die bestimmungen der an
lagebedingungen beachtet worden sind. Der wirtschaftsprüfer hat den bericht 
über die prüfung des Fonds bei der baFin einzureichen.

DIENSTLEISTER
aufgaben, welche die gesellschaft ausgelagert hat, sind unter gliederungs
punkt Auslagerung dargestellt. Darüber hinaus hat die gesellschaft folgende 
Dienstleister beauftragt:
•	 Vertriebsstelle:	Wüstenrot	Bank	AG	Pfandbriefbank, 

wüstenrotstraße 1, 71638 ludwigsburg
•	 BHF-Bank	AG,	60323	Frankfurt	am	Main	(Art	der	Leistung:	EDV-technische	

leistungen als hilfsfunktion im bereich der marktrisikomessung)

Durch die beauftragung der jeweiligen Dienstleister werden rechtliche bezie
hungen zwischen den anlegern des Fonds und dem jeweiligen Dienstleister 
nicht begründet. 

ZAHLUNGEN AN DIE ANLEGER/VERBREITUNG DER BERICHTE  
UND SONSTIGE INFORMATIONEN
Durch die beauftragung der verwahrstelle ist sichergestellt, dass die anle
ger die ausschüttungen erhalten und dass anteile zurückgenommen werden. 
Die in diesem verkaufsprospekt erwähnten anlegerinformationen können auf 
dem im abschnitt „grundlagen – verkaufsunterlagen und offenlegung von In
formationen“ angegebenen wege bezogen werden. Darüber hinaus sind diese 
unterlagen auch bei der verwahrstelle zu erhalten.

WEITERE VON DER GESELLSCHAFT VERWALTETE INVESTMENTVERMÖGEN
von der gesellschaft werden noch folgende publikumsInvestmentvermögen 
verwaltet, die nicht Inhalt dieses verkaufsprospekts sind:

Investmentvermögen nach Der ogawrIchtlInIe

geldmarktfonds
•	 der	LBBW	Geldmarktfonds
rentenfonds
•	 der	LBBW	Nachhaltigkeit	Renten
•	 der	LBBW	RentaMax
•	 der	LBBW	Renten	Euro	Flex
•	 der	LBBW	Unternehmensanleihen	Euro	Offensiv
•	 der	LBBW	Unternehmensanleihen	Euro	Select
•	 der	RW	Rentenstrategie
•	 der	W&W	Euroland-Renditefonds
•	 der	W&W	Internationaler	Rentenfonds
aktienfonds
•	 der	LBBW	Aktien	Deutschland
•	 der	LBBW	Aktien	Europa
•	 der	LBBW	Aktien	Minimum	Varianz
•	 der	LBBW	Dividenden	Strategie	Euroland
•	 der	LBBW	Dividenden	Strategie	Europa
•	 der	LBBW	Dividenden	Strategie	Small	&	MidCaps
•	 der	LBBW	Global	Warming
•	 der	LBBW	Konsum	Dynamik	Global
•	 der	LBBW	Nachhaltigkeit	Aktien
•	 der	LBBW	Zyklus	Strategie
•	 der	W&W	Quality	Select	Aktien	Europa
•	 der	W&W	Quality	Select	Aktien	Welt
mischfonds
•	 der	LBBW	Multi	Global
•	 der	W&W	Europa-Fonds
•	 der	W&W	Global-Fonds
•	 der	W&W	SachInvest
•	 der	W&W	Vermögensverwaltende	Strategie
Dachfonds
•	 der	LBBW	FondsPortfolio	Kontinuität
•	 der	LBBW	FondsPortfolio	Rendite
•	 der	LBBW	FondsPortfolio	Wachstum
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•	 der	LBBW	Rohstoffe	&	Ressourcen
•	 der	W&W	Dachfonds	GlobalPlus
währungsfonds
•	 der	LBBW	Devisen	1
rohstofffonds
•	 der	LBBW	Rohstoffe	1
•	 der	LBBW	Rohstoffe	2	LS
absolut returnFonds
•	 der	LBBW	Pro-Fund	Absolute	Return	Rates

alternatIve Investmentvermögen (aIF)

gemischte sondervermögen
•	 der	H	&	A	Fonds-Select	Total	Return	Strategie	
•	 der	W&W	Dachfonds	Basis

Die gesellschaft verwaltet zudem 124 spezialInvestmentvermögen.

RECHT DES KÄUFERS ZUM WIDERRUF

wIDerruFsbelehrung

widerrufsrecht
kommt der kauf von anteilen an offenen Investmentvermögen aufgrund 
mündlicher verhandlungen außerhalb der ständigen geschäftsräume desjeni
gen zustande, der die anteile verkauft oder den verkauf vermittelt hat, so ist 
der käufer berechtigt, seine kauferklärung schriftlich und ohne angabe von 
gründen innerhalb einer Frist von zwei wochen zu widerrufen (z. b. brief, Fax, 
email). Das widerrufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die anteile 
verkauft oder den verkauf vermittelt, keine ständigen geschäftsräume hat. 
Die Frist zum widerruf beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des an
trags auf vertragsschluss dem käufer ausgehändigt oder ihm eine kaufab
rechnung übersandt worden ist und darin eine belehrung über das widerrufs
recht	enthalten	ist,	die	den	Anforderungen	des	§	360	Absatz	1	BGB	genügt.	
zur wahrung der Frist genügt die rechtzeitige absendung des widerrufs. Ist 
der Fristbeginn streitig, trifft die beweislast den verkäufer. Der widerruf ist 
schriftlich unter angabe der person des erklärenden einschließlich dessen un
terschrift zu erklären, wobei eine begründung nicht erforderlich ist.
Der widerruf ist zu richten an 

lbbw asset management Investmentgesellschaft mbh
postfach 100351
70003 stuttgart
telefax: 0711 229109098
email: info@lbbwam.de

ein widerrufsrecht besteht nicht, wenn der verkäufer nachweist, dass entwe
der	der	Käufer	kein	Verbraucher	im	Sinne	des	§	13	BGB	ist	oder	er	den	Käufer	
zu den verhandlungen, die zum kauf der anteile geführt haben, aufgrund vor
hergehender	Bestellung	gem.	§	55	Absatz	1	der	Gewerbeordnung	aufgesucht	
hat.

widerrufsfolgen
Ist der widerruf wirksam erfolgt und hat der käufer bereits zahlungen geleis
tet, so sind ihm von der gesellschaft ggf. zug um zug gegen rückübertragung 
der erworbenen anteile, die bezahlten kosten und ein betrag auszuzahlen, der 

dem wert der bezahlten anteile am tage nach dem eingang der widerrufserklä
rung entspricht. auf das recht zum widerruf kann nicht verzichtet werden. 
Die vorstehenden ausführungen gelten entsprechend beim verkauf der anteile 
durch den anleger.

enDe Der wIDerruFsbelehrung
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ALLGEMEINE ANLAGEBEDINGUNGEN

allgemeine anlagebedingungen zur regelung des rechtsverhältnisses zwi
schen den anlegern und der lbbw asset management Investmentgesellschaft 
mbh, stuttgart, (nachstehend „gesellschaft“ genannt) für die von der gesell
schaft verwalteten ogawsondervermögen, die nur in verbindung mit den für 
das jeweilige sondervermögen aufgestellten „besonderen anlagebedingun
gen“ gelten.

§ 1 Grundlagen
1. Die gesellschaft ist eine ogawkapitalverwaltungsgesellschaft und unter

liegt den vorschriften des kapitalanlagegesetzbuchs (kagb).
2. Die gesellschaft legt das bei ihr eingelegte geld im eigenen namen für 

gemeinschaftliche rechnung der anleger nach dem grundsatz der risiko
mischung in den nach dem kagb zugelassenen vermögensgegenständen 
gesondert vom eigenen vermögen in Form eines ogawsondervermögens 
an. über die sich hieraus ergebenden rechte der anleger werden urkunden 
(anteilscheine) ausgestellt.

3. Das rechtsverhältnis zwischen der gesellschaft und dem anleger richtet 
sich nach den allgemeinen anlagebedingungen (aaben) und besonderen 
anlagebedingungen (baben) des ogawsonder vermögens und dem kagb.

§ 2 Verwahrstelle
1. Die gesellschaft bestellt für das ogawsondervermögen ein kreditinstitut 

als verwahrstelle; die verwahrstelle handelt unabhängig von der gesell
schaft und ausschließlich im Interesse der anleger.

2. Die aufgaben und pflichten der verwahrstelle richten sich nach dem mit 
der gesellschaft geschlossenen verwahrstellenvertrag, nach dem kagb 
und den aaben und baben. 

3.	 Die	 Verwahrstelle	 kann	 Verwahraufgaben	 nach	 Maßgabe	 des	 §	73	KAGB	
auf ein anderes unternehmen (unterverwahrer) auslagern. näheres hierzu 
enthält der verkaufsprospekt.

4. Die verwahrstelle haftet gegenüber dem ogawsondervermögen oder ge
genüber den anlegern für das abhandenkommen eines verwahrten Finanz
instrumentes durch die verwahrstelle oder durch einen unterverwahrer, 
dem	 die	 Verwahrung	 von	 Finanzinstrumenten	 nach	 §	73	 Absatz	 1	KAGB	
übertragen wurde. Die verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen 
kann, dass das abhandenkommen auf äußere ereignisse zurückzuführen 
ist, deren konsequenzen trotz aller angemessenen gegenmaßnahmen un
abwendbar waren. weitergehende ansprüche, die sich aus den vorschriften 
des bürgerlichen rechts auf grund von verträgen oder unerlaubten hand
lungen ergeben, bleiben unberührt. Die verwahrstelle haftet auch gegen
über dem ogawsondervermögen oder den anlegern für sämtliche sonsti
gen verluste, die diese dadurch erleiden, dass die verwahrstelle fahrlässig 
oder vorsätzlich ihre verpflichtungen nach den vorschriften des kagb nicht 
erfüllt. Die haftung der verwahrstelle bleibt von einer etwaigen übertra
gung der verwahraufgaben nach absatz 3 satz 1 unberührt. 

§ 3 Fondsverwaltung
1. Die gesellschaft erwirbt und verwaltet die vermögensgegenstände im eige

nen namen für gemeinschaftliche rechnung der anleger mit der gebotenen 
sachkenntnis, redlichkeit, sorgfalt und gewissenhaftigkeit. sie handelt 
bei der wahrnehmung ihrer aufgaben unabhängig von der verwahrstelle 
und ausschließlich im Interesse der anleger.

2. Die gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den anlegern eingelegten geld 
die vermögensgegenstände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und 
den erlös anderweitig anzulegen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus 
der verwaltung der vermögensgegenstände ergebenden sonstigen rechts
handlungen vorzunehmen.

3. Die gesellschaft darf für gemeinschaftliche rechnung der anleger weder 
gelddarlehen gewähren noch verpflichtungen aus einem bürgschafts oder 
einem garantievertrag eingehen; sie darf keine vermögensgegenstände 
nach	Maßgabe	der	§§	193,	194	und	196	KAGB	verkaufen,	die	im	Zeitpunkt	
des geschäftsabschlusses nicht zum ogawsondervermögen gehören. 
§	197	KAGB	bleibt	unberührt.

§ 4 Anlagegrundsätze
Die gesellschaft soll für das ogawsondervermögen nur solche vermögens
gegenstände erwerben, die ertrag und/oder wachstum erwarten lassen. sie 
bestimmt in den baben, welche vermögensgegenstände für das ogawson
dervermögen erworben werden dürfen.

§ 5 Wertpapiere
sofern die baben keine weiteren einschränkungen vorsehen, darf die gesell
schaft	vorbehaltlich	des	§	198	KAGB	für	Rechnung	des	OGAW-Sondervermö
gens wertpapiere nur erwerben, wenn
a) sie an einer börse in einem mitgliedstaat der europäischen union oder 

in einem anderen vertragsstaat des abkommens über den europäischen 
wirtschaftsraum zum handel zugelassen oder in einem dieser staaten an 
einem anderen organisierten markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind,

b) sie ausschließlich an einer börse außerhalb der mitgliedstaaten der euro
päischen union oder außer halb der anderen vertragsstaaten des abkom
mens über den europäischen wirtschaftsraum zum handel zugelassen oder 
in einem dieser staaten an einem anderen organisierten markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, sofern die wahl dieser börse oder dieses 
organisierten marktes von der bundesanstalt für Finanzdienstleistungs
aufsicht (bundesanstalt) zugelassen ist 1),

c) ihre zulassung an einer börse in einem mitgliedstaat der europäischen 
union oder in einem anderen vertragsstaat des abkommens über den eu
ropäischen wirtschaftsraum zum handel oder ihre zulassung an einem 
organisierten markt oder ihre einbeziehung in diesen markt in einem mit
gliedstaat der europäischen union oder in einem anderen vertragsstaaten 
des abkommens über den europäischen wirtschaftsraum nach den ausga
bebedingungen zu beantragen ist, sofern die zulassung oder einbeziehung 
dieser wertpapiere innerhalb eines jahres nach ihrer ausgabe erfolgt,

d) ihre zulassung an einer börse zum handel oder ihre zulassung an einem 
organisierten markt oder die einbeziehung in diesen markt außerhalb der 
mitgliedstaaten der europäischen union oder außerhalb der anderen ver
tragsstaaten des abkommens über den europäischen wirtschaftsraum 
nach den ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die wahl dieser 
börse oder dieses organisierten marktes von der bundesanstalt zugelassen 
ist und die zulassung oder einbeziehung dieser wertpapiere innerhalb ei
nes jahres nach ihrer ausgabe erfolgt,

e) sie aktien sind, die dem ogawsondervermögen bei einer kapitalerhöhung 
aus gesellschaftsmitteln zustehen,
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f) sie in ausübung von bezugsrechten, die zum ogawsondervermögen gehö
ren, erworben werden,

g)	 sie	Anteile	an	geschlossenen	Fonds	sind,	die	die	in	§	193	Absatz	1	Satz	1	
nummer 7 kagb genannten kriterien erfüllen, 

h)	 sie	 Finanzinstrumente	 sind,	 die	 die	 in	 §	193	 Absatz	 1	 Satz	 1	 Nummer	8	
kagb genannten kriterien erfüllen.

Der erwerb von wertpapieren nach satz 1 buchstaben a) bis d) darf nur erfol
gen,	wenn	zusätzlich	die	Voraussetzungen	des	§	193	Absatz	1	Satz	2	KAGB	er
füllt sind. erwerbbar sind auch bezugsrechte, die aus wertpapieren herrühren, 
welche	ihrerseits	nach	diesem	§	5	erwerbbar	sind.

§ 6 Geldmarktinstrumente
1. sofern die baben keine weiteren einschränkungen vorsehen, darf die 

Gesellschaft	 vorbehaltlich	 des	 §	198	 KAGB	 für	 Rechnung	 des	 OGAW-
sondervermögens Instrumente, die üblicherweise auf dem geldmarkt ge
handelt werden, sowie verzinsliche wertpapiere, die zum zeitpunkt ihres 
erwerbs für das ogawsondervermögen eine restliche laufzeit von höchs
tens 397 tagen haben, deren verzinsung nach den ausgabebedingungen 
während ihrer gesamten laufzeit regelmäßig, mindestens aber einmal in 
397 tagen, marktgerecht angepasst wird oder deren risikoprofil dem risi
koprofil solcher wertpapiere entspricht (geldmarktinstrumente), erwerben. 
geldmarkt instrumente dürfen für das ogawsondervermögen nur erwor
ben werden, wenn sie 
a) an einer börse in einem mitgliedstaat der europäischen union oder in 

einem anderen vertragsstaat des abkommens über den europäischen 
wirtschaftsraum zum handel zugelassen oder dort an einem anderen 
organisierten markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

b) ausschließlich an einer börse außerhalb der mitgliedstaaten der eu
ropäischen union oder außerhalb der anderen vertragsstaaten des 
abkommens über den europäischen wirtschaftsraum zum handel zuge
lassen oder dort an einem anderen organisierten markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind, sofern die wahl dieser börse oder dieses 
organisierten marktes von der bundesanstalt zugelassen ist 2),

c) von der europäischen union, dem bund, einem sondervermögen des 
bundes, einem land, einem anderen mitgliedstaat oder einer anderen 
zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen gebietskörperschaft oder 
der zentralbank eines mitgliedstaates der europäischen union, der eu
ropäischen zentralbank oder der europäischen Investitionsbank, einem 
Drittstaat oder, sofern dieser ein bundesstaat ist, einem gliedstaat 
dieses bundesstaates oder von einer internationalen öffentlichrecht
lichen einrichtung, der mindestens ein mitgliedstaat der europäischen 
union angehört, begeben oder garantiert werden, 

d) von einem unternehmen begeben werden, dessen wertpapiere auf den 
unter den buchstaben a) und b) bezeichneten märkten gehandelt wer
den, 

e) von einem kreditinstitut, das nach den im recht der europäischen 
union festgelegten kriterien einer aufsicht unterstellt ist, oder einem 
kreditinstitut, das aufsichtsbestimmungen, die nach auffassung der 
bundesanstalt denjenigen des rechts der europäischen union gleich
wertig sind, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert wer
den, oder

f) von anderen emittenten begeben werden und diese den anforderungen 
des	§	194	Absatz	1	Satz	1	Nummer	6	KAGB	entsprechen.	

2. geldmarktinstrumente im sinne des absatzes 1 dürfen nur erworben wer
den,	 wenn	 sie	 die	 jeweiligen	 Voraussetzungen	 des	 §	194	 Absatz	 2	 und	
3 kagb erfüllen.

§ 7 Bankguthaben
Die gesellschaft darf für rechnung des ogawsondervermögens bankgut
haben halten, die eine laufzeit von höchstens zwölf monaten haben. Die auf 
sperrkonten zu führenden guthaben können bei einem kreditinstitut mit sitz in 
einem mitgliedstaat der europäischen union oder einem anderen vertragsstaat 
des abkommens über den europäischen wirtschaftsraum unterhalten werden; 
die guthaben können auch bei einem kreditinstitut mit sitz in einem Drittstaat, 
dessen aufsichtsbestimmungen nach auffassung der bundesanstalt denjeni
gen des rechts der europäischen union gleichwertig sind, gehalten werden. 
sofern in den baben nichts anderes bestimmt ist, können die bankguthaben 
auch auf Fremdwährung lauten.

§ 8 Investmentanteile
1. sofern in den baben nichts anderweitiges bestimmt ist, kann die gesell

schaft für rechnung des ogawsondervermögens anteile an Investment
vermögen gemäß der richtlinie 2009/65/eg (ogaw) erwerben. anteile an 
anderen inländischen sondervermögen und Investmentaktiengesellschaf
ten mit veränderlichem kapital sowie anteile an offenen euaIF und aus
ländischen offenen aIF, können erworben werden, sofern sie die anforde
rungen	des	§	196	Absatz	1	Satz	2	KAGB	erfüllen.

2. anteile an inländischen sondervermögen und Investmentaktiengesell
schaften mit veränderlichem kapital, an euogaw, an offenen euaIF und 
an ausländischen offenen aIF, darf die gesellschaft nur erwerben, wenn 
nach den anlagebedingungen oder der satzung der kapitalverwaltungs
gesellschaft, der Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem kapi
tal, des euInvestmentvermögens, der euverwaltungsgesellschaft, des 
ausländischen aIF oder der ausländischen aIFverwaltungsgesellschaft 
insgesamt höchstens 10 % des wertes ihres vermögens in anteilen an an
deren inländischen sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften mit 
veränderlichem kapital, offenen euInvestmentvermögen oder ausländi
schen offenen aIF angelegt werden dürfen.

§ 9 Derivate
1. sofern in den baben nichts anderweitiges bestimmt ist, kann die gesell

schaft im rahmen der verwaltung des ogawsondervermögens Derivate 
gemäß	§	197	Absatz	1	Satz	1	KAGB	und	Finanzinstrumente	mit	derivativer	
Komponente	gemäß	§	197	Absatz	1	Satz	2	KAGB	einsetzen.	Sie	darf	–	der	
art und dem umfang der eingesetzten Derivate und Finanzinstrumente mit 
derivativer komponente entsprechend – zur ermittlung der auslastung der 
nach	§	197	Absatz	2	KAGB	 festgesetzten	Marktrisikogrenze	 für	den	Ein
satz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer komponente 
entweder den einfachen oder den qualifizierten ansatz im sinne der gemäß 
§	197	Absatz	3	KAGB	erlassenen	„Verordnung	über	Risikomanagement	und	
risikomessung beim einsatz von Derivaten, wertpapierDarlehen und pen
sionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem kapitalanlagegesetz
buch“ („Derivatev“) nutzen; das nähere regelt der verkaufsprospekt. 

2. sofern die gesellschaft den einfachen ansatz nutzt, darf sie regelmäßig 
nur grundformen von Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer kom
ponente oder kombinationen aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit 
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derivativer	 Komponente	 oder	 Kombinationen	 aus	 gemäß	 §	197	 Absatz	 1	
satz 1 kagb zulässigen basiswerten im ogawsondervermögen einsetzen. 
Komplexe	Derivate	aus	gemäß	§	197	Absatz	1	Satz	1	KAGB	zulässigen	Ba
siswerten dürfen nur zu einem vernachlässigbaren anteil eingesetzt wer
den.	Der	nach	Maßgabe	von	§	16	DerivateV	zu	ermittelnde	Anrechnungs
betrag des ogawsondervermögens für das marktrisiko darf zu keinem 
zeitpunkt den wert des sondervermögens übersteigen.

 grundformen von Derivaten sind:
a)	 Terminkontrakte	auf	die	Basiswerte	nach	§	197	Absatz	1	KAGB	mit	der	

Ausnahme	von	Investmentanteilen	nach	§	196	KAGB;
b)	 Optionen	oder	Optionsscheine	auf	die	Basiswerte	nach	§	197	Absatz	1	

KAGB	mit	der	Ausnahme	von	Investmentanteilen	nach	§	196	KAGB	und	
auf terminkontrakte nach buchstabe a), wenn sie die folgenden eigen
schaften aufweisen:
aa) eine ausübung ist entweder während der gesamten laufzeit oder 

zum ende der laufzeit möglich und
bb) der optionswert hängt zum ausübungszeitpunkt linear von der po

sitiven oder negativen Differenz zwischen basispreis und markt
preis des basiswerts ab und wird null, wenn die Differenz das 
andere vorzeichen hat;

c) zinsswaps, währungsswaps oder zinswährungsswaps;
d) optionen auf swaps nach buchstabe c), sofern sie die in buchstabe b) 

unter buchstaben aa) und bb) beschriebenen eigenschaften aufweisen 
(swaptions);

e) credit Default swaps, die sich auf einen einzelnen basiswert beziehen 
(single name credit Default swaps).

3. sofern die gesellschaft den qualifizierten ansatz nutzt, darf sie – vorbe
haltlich eines geeigneten risikomanagementsystems – in jegliche Finanz
instrumente mit derivativer komponente oder Derivate investieren, die von 
einem	gemäß	§	197	Absatz	1	Satz	1	KAGB	zulässigen	Basiswert	abgeleitet	
sind. 

 hierbei darf der dem ogawsondervermögen zuzuordnende potenzielle ri
sikobetrag für das marktrisiko („risikobetrag“) zu keinem zeitpunkt das 
zweifache des potenziellen risikobetrags für das marktrisiko des zugehöri
gen	Vergleichsvermögens	gemäß	§	9	der	DerivateV	übersteigen.	Alternativ	
darf der risikobetrag zu keinem zeitpunkt 20 % des wertes des ogaw
sondervermögens übersteigen.

4. unter keinen umständen darf die gesellschaft bei diesen geschäften von 
den in den aaben oder baben oder von den im verkaufsprospekt genannten 
anlagegrundsätzen und grenzen abweichen. 

5. Die gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer kom
ponente zum zwecke der absicherung, der effizienten portfoliosteuerung 
und der erzielung von zusatzerträgen einsetzen, wenn und soweit sie dies 
im Interesse der anleger für geboten hält.

6. bei der ermittlung der marktrisikogrenze für den einsatz von Derivaten und 
Finanzinstrumenten mit derivativer komponente darf die gesellschaft je
derzeit	gemäß	§	6	Satz	3	der	DerivateV	zwischen	dem	einfachen	und	dem	
qualifizierten ansatz wechseln. Der wechsel bedarf nicht der genehmigung 
durch die bundesanstalt, die gesellschaft hat den wechsel jedoch unver
züglich der bundesanstalt anzuzeigen und im nächstfolgenden halbjahres 
oder jahres bericht bekannt zu machen.

7. beim einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer kom
ponente wird die gesellschaft die Derivatev beachten.

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente
sofern in den baben nichts anderweitiges bestimmt ist, kann die gesell
schaft für rechnung des ogawsondervermögens bis zu 10 % des wertes des 
OGAW-Sondervermögens	 in	 Sonstige	 Anlageinstrumente	 gemäß	 §	198	 KAGB	
anlegen.

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen 
1. bei der verwaltung hat die gesellschaft die im kagb, der Derivatev und die 

in den anlagebedingungen festgelegten grenzen und beschränkungen zu 
beachten.

2. Die gesellschaft darf in wertpapiere und geldmarktinstrumente einschließ
lich der in pension genommenen wertpapiere und geldmarktinstrumente 
desselben emittenten bis zu 5 % des wertes des ogawsondervermögens 
anlegen. Diese grenze darf für einzelne emittenten auf 10 % angehoben 
werden. Der gesamtwert der wertpapiere und geldmarktinstrumente aller 
emittenten, bei denen davon gebrauch gemacht wird, darf 40 % des wer
tes des ogawsondervermögens nicht übersteigen.

3. Die gesellschaft darf in schuldverschreibungen, schuldscheindarlehen 
und geldmarktinstrumente, die vom bund, einem land, der europäischen 
union, einem mitgliedstaat der europäischen union oder seinen gebiets
körperschaften, einem anderen vertragsstaat des abkommens über den 
europä ischen wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer interna
tionalen organisation, der mindestens ein mitgliedstaat der europäischen 
union angehört, ausgegeben oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 
35 % des wertes des ogawsondervermögens anlegen. 

4. In pfandbriefen und kommunalschuldverschreibungen sowie schuldver
schreibungen, die von kreditinstituten mit sitz in einem mitgliedstaat der 
europäischen union oder in einem anderen vertragsstaat des abkommens 
über den europäischen wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf die 
gesellschaft jeweils bis zu 25 % des wertes des ogawsondervermögens 
anlegen, wenn die kreditinstitute aufgrund gesetzlicher vorschriften zum 
schutz der Inhaber dieser schuldverschreibungen einer besonderen öffent
lichen aufsicht unterliegen und die mit der ausgabe der schuldverschrei
bungen aufgenommenen mittel nach den gesetzlichen vorschriften in ver
mögenswerten angelegt werden, die während der gesamten laufzeit der 
schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergebenden verbindlichkeiten 
ausreichend decken und die bei einem ausfall des emittenten vorrangig für 
die fällig werdenden rückzahlungen und die zahlung der zinsen bestimmt 
sind. legt die gesellschaft mehr als 5 % des wertes des ogawsonderver
mögens in schuldverschreibungen desselben emittenten nach satz 1 an, 
so darf der gesamtwert dieser schuldverschreibungen 80 % des wertes 
des ogawsondervermögens nicht übersteigen.

5. Die grenze in absatz 3 darf für wertpapiere und geldmarktinstrumente 
desselben	 Emittenten	 nach	 Maßgabe	 von	 §	206	 Absatz	 2	 KAGB	 über
schritten werden, sofern die baben dies unter angabe der betreffenden 
emittenten vorsehen. In diesen Fällen müssen die für rechnung des ogaw
sondervermögens gehaltenen wertpapiere und geldmarktinstrumente aus 
mindestens sechs verschiedenen emissionen stammen, wobei nicht mehr 
als 30 % des wertes des ogawsondervermögens in einer emission gehal
ten werden dürfen.

6. Die gesellschaft darf nur bis zu 20 % des wertes des ogawsonderver
mögens	in	Bankguthaben	nach	Maßgabe	des	§	195	KAGB	bei	demselben	
kreditinstitut anlegen.
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7. Die gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine kombination aus:
a) wertpapieren und geldmarktinstrumenten, die von ein und derselben 

einrichtung begeben werden,
b) einlagen bei dieser einrichtung,
c) anrechnungsbeträgen für das kontrahentenrisiko der mit dieser ein

richtung eingegangenen geschäfte, 
 20 % des wertes des ogawsondervermögens nicht übersteigt. satz 1 gilt 

für die in absatz 3 und 4 genannten emittenten und garantiegeber mit der 
maßgabe, dass die gesellschaft sicherzustellen hat, dass eine kombination 
der in satz 1 genannten vermögensgegenstände und anrechnungsbeträge 
35 % des wertes des ogawsondervermögens nicht übersteigt. Die jewei
ligen einzelobergrenzen bleiben in beiden Fällen unberührt.

8. Die in absatz 3 und 4 genannten schuldverschreibungen, schuldschein
darlehen und geldmarktinstrumente werden bei der anwendung der in 
absatz 2 genannten grenzen von 40 % nicht berücksichtigt. Die in den ab
sätzen 2 bis 4 und absätzen 6 bis 7 genannten grenzen dürfen abweichend 
von der regelung in absatz 7 nicht kumuliert werden.

9. Die gesellschaft darf in anteilen an einem einzigen Investmentvermögen 
nach	Maßgabe	des	§	196	Absatz	1	KAGB	nur	bis	zu	20	%	des	Wertes	des	
ogawsondervermögens anlegen. In anteilen an Investmentvermögen nach 
Maßgabe	des	§	196	Absatz	1	Satz	2	KAGB	darf	die	Gesellschaft	insgesamt	
nur bis zu 30 % des wertes des ogawsondervermögens anlegen. Die ge
sellschaft darf für rechnung des ogawsondervermögens nicht mehr als 
25 % der ausgegebenen anteile eines anderen offenen inländischen, eu 
oder ausländischen Investmentvermögens, das nach dem grundsatz der 
Risikomischung	 in	 Vermögensgegenstände	 im	 Sinne	 der	 §§	192	 bis	 198	
kagb angelegt ist, erwerben.

§ 12 Verschmelzung
1.	 Die	Gesellschaft	darf	nach	Maßgabe	der	§§	181	bis	191	KAGB

a) sämtliche vermögensgegenstände und verbindlichkeiten dieses ogaw
sondervermögens auf ein anderes bestehendes oder ein neues, dadurch 
gegründetes sondervermögen, oder einen euogaw oder eine ogaw
Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem kapital übertragen; 

b) sämtliche vermögensgegenstände und verbindlichkeiten eines anderen 
offenen Investmentvermögens, eines euogaw oder einer Investment
aktiengesellschaft mit veränderlichem kapital in dieses ogawsonder
vermögen aufnehmen. 

2. Die verschmelzung bedarf der genehmigung der jeweils zuständigen 
aufsichtsbehörde. Die einzelheiten des verfahrens ergeben sich aus den 
§§	182	bis	191	KAGB.

3. Das ogawsondervermögen darf nur mit einem Investmentvermögen ver
schmolzen werden, das kein ogaw ist, wenn das übernehmende oder neu
gegründete Investmentvermögen weiterhin ein ogaw ist. verschmelzungen 
eines euogaw auf das ogawsondervermögen können darüber hinaus 
gemäß den vorgaben des artikels 2 absatz 1 buchstabe p ziffer iii der 
richtlinie 2009/65/eg erfolgen.

§ 13 Wertpapier-Darlehen
1. Die gesellschaft darf für rechnung des ogawsondervermögens einem 

wertpapierDarlehensnehmer gegen ein marktgerechtes entgelt nach 
Übertragung	 ausreichender	 Sicherheiten	 gemäß	 §	200	 Absatz	 2	 KAGB	
ein jederzeit kündbares wertpapierDarlehen gewähren. Der kurswert 
der zu übertragenden wertpapiere darf zusammen mit dem kurswert der 

für rechnung des ogawsondervermögens demselben wertpapierDarle
hensnehmer einschließlich konzernangehöriger unternehmen im sinne des 
§	290	 Handelsgesetzbuch	 bereits	 als	 Wertpapier-Darlehen	 übertragenen	
wertpapiere 10 % des wertes des ogawsondervermögens nicht überstei
gen. 

2. werden die sicherheiten für die übertragenen wertpapiere vom wertpapier
Darlehensnehmer in guthaben erbracht, müssen die guthaben auf sperr
konten	gemäß	§	200	Absatz	2	Satz	3	Nummer	1	KAGB	unterhalten	werden.	
alternativ darf die gesellschaft von der möglichkeit gebrauch machen, 
diese guthaben in der währung des guthabens in folgende vermögensge
genstände anzulegen:
a) in schuldverschreibungen, die eine hohe qualität aufweisen und die 

vom bund, von einem land, der europäischen union, einem mitglied
staat der europäischen union oder seinen gebietskörperschaften, ei
nem anderen vertragsstaat des abkommens über den europäischen 
wirtschaftsraum oder einem Drittstaat ausgegeben worden sind,

b) in geldmarktfonds mit kurzer laufzeitstruktur entsprechend von der 
Bundesanstalt	auf	Grundlage	von	§	4	Absatz	2	KAGB	erlassenen	Richt-
linien oder

c) im wege eines pensionsgeschäftes mit einem kreditinstitut, das die je
derzeitige rückforderung des aufgelaufenen guthabens gewährleistet.

 Die erträge aus der anlage der sicherheiten stehen dem ogawsonderver
mögen zu.

3. Die gesellschaft kann sich auch eines von einer wertpapiersammelbank 
oder von einem anderen in den baben genannten unternehmen, dessen 
unternehmensgegenstand die abwicklung von grenzüberschreitenden ef
fektengeschäften für andere ist, organisierten systems zur vermittlung und 
abwicklung der wertpapierDarlehen bedienen, welches von den anforde
rungen	der	§§	200	und	201	KAGB	abweicht,	wenn	durch	die	Bedingungen	
dieses systems die wahrung der Interessen der anleger gewährleistet ist 
und von dem jederzeitigen kündigungsrecht nach absatz 1 nicht abgewi
chen wird.

4. sofern in den baben nichts anderweitiges bestimmt ist, darf die gesell
schaft wertpapierDarlehen auch in bezug auf geldmarktinstrumente und 
Investmentanteile gewähren, sofern diese vermögensgegenstände für das 
ogawsondervermögen erwerbbar sind. Die regelungen der absätze 1 bis 
3 gelten hierfür sinngemäß.

§ 14 Pensionsgeschäfte
1. Die gesellschaft darf für rechnung des ogawsondervermögens jeder

zeit	kündbare	Wertpapier-Pensionsgeschäfte	im	Sinne	von	§	340	b	Abs.	2	
handelsgesetzbuch gegen entgelt mit kreditinstituten oder Finanzdienst
leistungsinstituten auf der grundlage standardisierter rahmenverträge 
abschließen.

2. Die pensionsgeschäfte müssen wertpapiere zum gegenstand haben, die 
nach den anlagebedingungen für das ogawsondervermögen erworben 
werden dürfen.

3. Die pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine laufzeit von 12 monaten ha
ben.

4. sofern in den baben nichts anderweitiges bestimmt ist, darf die gesell
schaft pensionsgeschäfte auch in bezug auf geldmarktinstrumente und 
Investmentanteile gewähren, sofern diese vermögensgegenstände für das 
ogawsondervermögen erwerbbar sind. Die regelungen der absätze 1 bis 
3 gelten hierfür sinngemäß.



39Genius Strategie    Verkaufsprospekt Stand 2. Mai 2016

§ 15 Kreditaufnahme
Die gesellschaft darf für gemeinschaftliche rechnung der anleger kurzfristige 
kredite bis zur höhe von 10 % des wertes des ogawsondervermögens auf
nehmen, wenn die bedingungen der kreditaufnahme markt üblich sind und die 
verwahrstelle der kreditaufnahme zustimmt. 

§ 16 Anteilscheine
1. Die anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über einen anteil oder 

eine mehrzahl von anteilen ausgestellt.
2. Die anteile können verschiedene ausgestaltungsmerkmale, insbesondere 

hinsichtlich der ertragsverwendung, des ausgabeaufschlages, des rück
nahmeabschlages, der währung des anteilwertes, der verwaltungsvergü
tung, der mindestanlagesumme oder einer kombination dieser merkmale 
(anteilklassen) haben. Die einzelheiten sind in den baben festgelegt. 

3. Die anteilscheine tragen mindestens die handschriftlichen oder vervielfäl
tigten unterschriften der gesellschaft und der verwahrstelle. 

4. Die anteile sind übertragbar. mit der übertragung eines anteilscheines ge
hen die in ihm verbrieften rechte über. Der gesellschaft gegenüber gilt in 
jedem Falle der Inhaber des anteilscheines als der berechtigte.

5. Die rechte der anleger bzw. die rechte der anleger einer anteilklasse wer
den in einer globalurkunde verbrieft. Der anspruch auf einzelverbriefung 
ist ausgeschlossen. sofern für das ogawsondervermögen in der vergan
genheit effektive stücke ausgegeben wurden und diese sich mit ablauf 
des	31.	Dezember	2016	nicht	in	Sammelverwahrung	bei	einer	der	in	§	97	
absatz 1 satz 2 kagb genannten stellen befinden, werden diese effektiven 
stücke mit ablauf des 31. Dezember 2016 kraftlos. Die anteile der anleger 
werden stattdessen in einer globalurkunde verbrieft und auf einem geson
derten Depot der verwahrstelle gutgeschrieben. mit der einreichung eines 
kraftlosen effektiven stücks bei der verwahrstelle kann der einreicher die 
gutschrift eines entsprechenden anteils auf ein von ihm zu benennendes 
und für ihn geführtes Depotkonto verlangen. effektive stücke, die sich mit 
Ablauf	des	31.	Dezember	2016	in	Sammelverwahrung	bei	einer	der	in	§	97	
absatz 1 satz 2 kagb genannten stellen befinden, können jederzeit in eine 
global urkunde überführt werden.

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen,  
Rücknahmeaussetzung

1. Die anzahl der ausgegebenen anteile und entsprechenden anteilscheine 
ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die gesellschaft behält sich vor, die 
ausgabe von anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

2. Die anteile können bei der gesellschaft, der verwahrstelle oder durch ver
mittlung Dritter erworben werden.

3. Die anleger können von der gesellschaft die rücknahme der anteile ver
langen. Die gesellschaft ist verpflichtet, die anteile zum jeweils geltenden 
rücknahmepreis für rechnung des ogawsondervermögens zurückzuneh
men. rücknahmestelle ist die verwahrstelle.

4. Der gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die rücknahme der anteile ge
mäß	§	98	Absatz	2	KAGB	auszusetzen,	wenn	außergewöhnliche	Umstände	
vorliegen, die eine aussetzung unter berücksichtigung der Interessen der 
anleger erforderlich erscheinen lassen. 

5. Die gesellschaft hat die anleger durch eine bekanntmachung im bundes
anzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten wirtschafts 
oder tageszeitung oder in den in dem verkaufsprospekt bezeichneten elek
tronischen Informationsmedien über die aussetzung gemäß absatz 4 und 

die wiederaufnahme der rücknahme zu unterrichten. Die anleger sind über 
die aussetzung und wiederaufnahme der rücknahme der anteile unverzüg
lich nach der bekanntmachung im bundesanzeiger mittels eines dauerhaf
ten Datenträgers zu unterrichten.

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise
1. zur errechnung des ausgabe und rücknahmepreises der anteile werden 

die verkehrswerte der zu dem ogawsondervermögen gehörenden vermö
gensgegenstände abzüglich der aufgenommenen kredite und sonstigen 
verbindlichkeiten (netto inventarwert) ermittelt und durch die zahl der 
umlaufenden	 Anteile	 geteilt	 (Anteilwert).	 Werden	 gemäß	 §	16	 Absatz	 2	
unterschiedliche anteilklassen für das ogawsondervermögen eingeführt, 
ist der anteilwert sowie der ausgabe und rücknahmepreis für jede anteil
klasse gesondert zu ermitteln. 

	 Die	Bewertung	der	Vermögensgegenstände	erfolgt	gemäß	§§	168	und	169	
kagb und der kapitalanlagerechnungslegungs und bewertungsverord
nung (karbv).

2. Der ausgabepreis entspricht dem anteilwert am ogawsondervermögen, 
gegebenenfalls zuzüglich eines in den baben festzusetzenden ausgabe
aufschlags	gemäß	§	165	Absatz	2	Nummer	8	KAGB.	Der	Rücknahmepreis	
entspricht dem anteilwert am ogawsondervermögen, gegebenenfalls ab
züglich eines in den baben festzusetzenden rücknahmeabschlags gemäß 
§	165	Absatz	2	Nummer	8	KAGB.	

3. Der abrechnungsstichtag für anteilabrufe und rücknahmeaufträge ist 
spätestens der auf den eingang des anteilsabrufs bzw. rücknahmeauf
trags folgende wertermittlungstag, soweit in den baben nichts anderes 
bestimmt ist.

4. Die ausgabe und rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt. so
weit in den baben nichts weiteres bestimmt ist, können die gesellschaft 
und die verwahrstelle an gesetzlichen Feiertagen, die börsentage sind, so
wie am 24. und 31. Dezember jedes jahres von einer ermittlung des wertes 
ab sehen; das nähere regelt der verkaufsprospekt.

§ 19 Kosten
In den baben werden die aufwendungen und die der gesellschaft, der verwahr
stelle und Dritten zustehenden vergütungen, die dem ogawsondervermögen 
belastet werden können, genannt. Für vergütungen im sinne von satz 1 ist in 
den baben darüber hinaus anzugeben, nach welcher methode, in welcher höhe 
und aufgrund welcher berechnung sie zu leisten sind. 

§ 20 Rechnungslegung
1. spätestens vier monate nach ablauf des geschäftsjahres des ogawson

dervermögens macht die gesellschaft einen jahresbericht einschließlich 
Ertrags-	 und	 Aufwandsrechnung	 gemäß	 §	101	 Absatz	 1,	 2	 und	 4	 KAGB	
bekannt.

2. spätestens zwei monate nach der mitte des geschäftsjahres macht die 
Gesellschaft	einen	Halb	jahresbericht	gemäß	§	103	KAGB	bekannt.

3. wird das recht zur verwaltung des ogawsondervermögens während des 
geschäftsjahres auf eine andere kapitalverwaltungsgesellschaft übertra
gen oder das ogawsondervermögen während des geschäftsjahres auf 
ein anderes sondervermögen oder einen euogaw verschmolzen, so hat 
die gesellschaft auf den übertragungsstichtag einen zwischenbericht zu 
erstellen, der den anforderungen an einen jahresbericht gemäß absatz 1 
entspricht.
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4. wird das ogawsondervermögen abgewickelt, hat die verwahrstelle jähr
lich sowie auf den tag, an dem die abwicklung beendet ist, einen abwick
lungsbericht zu erstellen, der den anforderungen an einen jahresbericht 
gemäß absatz 1 entspricht.

5. Die berichte sind bei der gesellschaft und der verwahrstelle und weite
ren stellen, die im verkaufsprospekt und in den wesentlichen anleger
informationen anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner im bundesan
zeiger bekannt gemacht. 

§ 21 Kündigung und Abwicklung des OGAW-Sondervermögens
1. Die gesellschaft kann die verwaltung des ogawsondervermögens mit 

einer Frist von mindestens sechs monaten durch bekanntmachung im 
bundesanzeiger und darüber hinaus im jahresbericht oder halbjahresbe
richt kündigen. Die anleger sind über eine nach satz 1 bekannt gemachte 
kündigung mittels eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unter
richten.

2. mit dem wirksamwerden der kündigung erlischt das recht der gesell
schaft, das ogawsondervermögen zu verwalten. In diesem Falle geht 
das ogawsondervermögen bzw. das verfügungsrecht über das ogaw
sondervermögen auf die verwahrstelle über, die es abzuwickeln und an die 
anleger zu verteilen hat. Für die zeit der abwicklung hat die verwahrstelle 
einen anspruch auf vergütung ihrer abwicklungstätigkeit sowie auf ersatz 
ihrer aufwendungen, die für die abwicklung erforderlich sind. mit geneh
migung der bundesanstalt kann die verwahrstelle von der abwicklung und 
verteilung absehen und einer anderen kapitalverwaltungs gesellschaft die 
verwaltung des ogawsondervermögens nach maßgabe der bisherigen an
lagebedingungen übertragen. 

3. Die gesellschaft hat auf den tag, an dem ihr verwaltungsrecht nach maß
gabe	des	§	99	KAGB	erlischt,	einen	Auflösungsbericht	zu	erstellen,	der	den	
Anforderungen	an	einen	Jahresbericht	nach	§	20	Absatz	1	entspricht.

§ 22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft  
und der Verwahrstelle

1. Die gesellschaft kann das verwaltungs und verfügungsrecht über das 
sondervermögen auf eine andere kapitalverwaltungsgesellschaft übertra
gen. Die übertragung bedarf der vorherigen genehmigung durch die bun
desanstalt.

2. Die genehmigte übertragung wird im bundesanzeiger und darüber hinaus 
im jahresbericht oder halbjahresbericht bekannt gemacht. Die anleger sind 
über eine nach satz 1 bekannt gemachte übertragung unverzüglich mit
tels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten. Die übertragung wird 
frühestens drei monate nach ihrer bekannt machung im bundesanzeiger 
wirksam.

3. Die gesellschaft kann die verwahrstelle für das sondervermögen wechseln. 
Der wechsel bedarf der genehmigung der bundesanstalt.

§ 23 Änderungen der Anlagebedingungen
1. Die gesellschaft kann die anlagebedingungen ändern.
2. Änderungen der anlagebedingungen bedürfen der vorherigen genehmigung 

durch die bundesanstalt. soweit die Änderungen nach satz 1 anlagegrund
sätze des ogawsondervermögens betreffen, bedürfen sie der vorherigen 
zustimmung des aufsichtsrates der gesellschaft.

3. sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im bundesanzeiger und dar
über hinaus in einer hinreichend verbreiteten wirtschafts oder tageszei

tung oder in den im verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Infor
mationsmedien bekannt gemacht. In einer veröffentlichung nach satz 1 
ist auf die vorgesehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. 
Im	Falle	von	Kostenänderungen	im	Sinne	des	§	162	Absatz	2	Nummer	11	
kagb, Änderungen der anlagegrundsätze des ogawsondervermögens im 
Sinne	 des	 §	163	 Absatz	 3	 KAGB	 oder	 Änderungen	 in	 Bezug	 auf	 wesent-
liche anlegerrechte sind den anlegern zeitgleich mit der bekanntmachung 
nach satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehenen Änderungen der 
anlage bedingungen und ihre hintergründe sowie eine Information über ihre 
Rechte	nach	§	163	Absatz	3	KAGB	in	einer	verständlichen	Art	und	Weise	
mittels	 eines	dauerhaften	Datenträgers	gemäß	§	163	Absatz	4	KAGB	 zu	
übermitteln. 

4. Die Änderungen treten frühestens am tag nach ihrer bekanntmachung 
im bundesanzeiger in kraft, im Falle von Änderungen der kosten und der 
anlage grundsätze jedoch nicht vor ablauf von drei monaten nach der ent
sprechenden bekannt machung. 

§ 24 Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. erfüllungsort ist der sitz der gesellschaft.
2. hat der anleger im Inland keinen allgemeinen gerichtsstand, so ist nicht 

ausschließlicher gerichtsstand der sitz der gesellschaft.

1) Die börsenliste wird auf der homepage der bundesanstalt veröffentlicht. www.bafin.de
2) siehe Fußnote 1)
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BESONDERE ANLAGEBEDINGUNGEN

besondere anlagebedingungen zur regelung des rechtsverhältnisses zwischen 
den anlegern und der lbbw asset management Investmentgesellschaft mbh, 
stuttgart, (nachstehend „gesellschaft“ genannt) für das von der gesellschaft 
verwaltete ogawsondervermögen 

Genius Strategie,

die nur in verbindung mit den für dieses sondervermögen von der gesellschaft 
aufgestellten „allgemeinen anlagebedingungen“ (aaben) gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände
Die gesellschaft darf für das ogawsondervermögen folgende vermögens
gegenstände erwerben:
1.	 Wertpapiere	gemäß	§	5	der	AABen,	die	zum	Zeitpunkt	des	Erwerbs	in	einem	

anerkannten internationalen aktienindex vertreten sind,
2.	 Geldmarktinstrumente	gemäß	§	6	der	AABen,
3.	 Bankguthaben	gemäß	§	7	der	AABen,
4.	 Investmentanteile	gemäß	§	8	der	AABen,
5.	 Derivate	gemäß	§	9	der	AABen,
6.	 Sonstige	Anlageinstrumente	gemäß	§	10	der	AABen.

§ 2 Anlagegrenzen 
1. Das Fondsvermögen soll nach dem grundsatz der risikostreuung bis zu 

100 % in wertpapiere investiert werden. hierbei wird eine wertsicherung 
durch die geniusstrategie eingebaut. nähere Informationen hierzu sind im 
verkaufsprospekt enthalten. Die in pension genommenen wertpapiere sind 
auf	die	Anlagegrenzen	des	§	206	Absatz	1	bis	3	KAGB	anzurechnen.

2. Die gesellschaft führt dem ogawsondervermögen geldmarktinstrumente 
nach	Maßgabe	von	§	6	Absatz	1	und	2	der	AABen	zu.	Die	Geldmarktinst
rumente dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Der anteil der geldmarkt
instrumente darf maximal 49 % des wertes des ogawsondervermögens 
betragen. hierbei sind die für das ogawsondervermögen gehaltenen 
bankguthaben anzurechnen. Die in pension genommenen geldmarktinst
rumente	sind	auf	die	Anlagegrenzen	des	§	206	Absatz	1	bis	3	KAGB	anzu
rechnen.

3. bis zu 49 % des wertes des ogawsondervermögens dürfen in bankgutha
ben	nach	Maßgabe	des	§	7	Satz	1	der	AABen	gehalten	werden.	Die	Bank
guthaben dürfen auch auf Fremdwährung lauten. hierbei sind die für das 
ogawsondervermögen erworbenen geldmarktinstrumente anzurechnen.

4. bis zu 10 % des wertes des ogawsondervermögens dürfen in Investment
anteilen	nach	Maßgabe	des	§	8	der	AABen	angelegt	werden,	die	laut	der	
verkaufsprospekte oder der halbjahres oder jahresberichte überwiegend 
in	die	 in	§	1	Absätze	1,	2,	5	und	6	aufgezählten	Vermögensgegenstände	
investieren. hierbei sind die in pension genommenen Investmentanteile 
auf	die	Anlagegrenzen	der	§§	207	und	210	Absatz	3	KAGB	anzurechnen.	
Die auswahl der Investmentanteile, die für das sondervermögen erworben 
werden dürfen, obliegt, im rahmen der anlagegrenzen, dem Fondsmanage
ment.

§ 3 Anlageausschuss
Die gesellschaft kann sich bei der auswahl der für das ogawsondervermögen 
anzuschaffenden oder zu veräußernden vermögensgegenstände des rates ei
nes anlageausschusses bedienen.

ANTEILKLASSEN

§ 4 Anteilklassen
1.	 Für	 das	OGAW-Sondervermögen	 können	Anteilklassen	 im	Sinne	 von	§	16	

absatz 2 der aaben gebildet werden, die sich hinsichtlich der ertragsver
wendung, des ausgabeaufschlags, des rücknahmeabschlags, der währung 
des anteilwertes einschließlich des einsatzes von währungssicherungs
geschäften, der verwaltungsvergütung, mindestanlagesumme oder einer 
kombination dieser merkmale unterscheiden. Die bildung von anteilklassen 
ist jederzeit zulässig und liegt im ermessen der gesellschaft.

2. Der abschluss von währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zu
gunsten einer einzigen währungsanteilklasse ist zulässig. Für währungs
anteilklassen mit einer währungsabsicherung zugunsten der währung 
dieser anteilklasse (referenzwährung) darf die gesellschaft auch unab
hängig	von	§	9	der	AABen	Derivate	im	Sinne	des	§	197	Absatz	1	KAGB	auf	
wechselkurse oder währungen mit dem ziel einsetzen, anteilwertverluste 
durch wechselkursverluste von nicht auf die referenzwährung der anteil
klasse lautenden vermögensgegenständen des ogawsondervermögens zu 
vermeiden.

3. Der anteilwert wird für jede anteilklasse gesondert errechnet, indem die 
kosten der auflegung neuer anteilklassen, die ausschüttungen (einschließ
lich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden steuern), die ver
waltungsvergütung und die ergebnisse aus währungskurssicherungsge
schäften, die auf eine bestimmte anteilklasse entfallen, ggf. einschließlich 
ertragsausgleich, ausschließlich dieser anteilklasse zugeordnet werden.

4. Die bestehenden anteilklassen werden sowohl im verkaufsprospekt als 
auch im jahres und halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die anteilklas
sen kennzeichnenden ausgestaltungsmerkmale (ertragsverwendung, aus
gabeaufschlag, rücknahmeabschlag, währung des anteilwertes, verwal
tungsvergütung, der mindestanlagesumme oder eine kombination dieser 
merkmale) werden im verkaufsprospekt und im jahres und halbjahres
bericht im einzelnen beschrieben.

AUSGABEPREIS,RÜCKNAHMEPREIS,  
RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 5 Anteilscheine
Die anleger sind an den jeweiligen vermögensgegenständen des ogaw
sondervermögens in höhe ihrer anteile als miteigentümer nach bruchteilen 
beteiligt.

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis
1. Der ausgabeaufschlag beträgt bei jeder anteilklasse 5 % des nettoinven

tarwertes des anteils. es steht der gesellschaft frei, für eine oder mehrere 
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anteilklassen einen niedrigeren ausgabeaufschlag zu berechnen. Die ge
sellschaft gibt für jede anteilklasse im verkaufsprospekt, den wesentlichen 
anlegerinformationen und im jahres und halbjahresbericht die erhobenen 
ausgabeaufschläge an.

2. ein rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

§ 7 Kosten
1. Die gesellschaft gibt für jede anteilsklasse im verkaufsprospekt sowie im 

jahres und im halbjahresbericht die erhobene verwaltungsvergütung an. 
Die gesellschaft erhält für die verwaltung des ogawsondervermögens eine 
jährliche vergütung von bis zu 1,50 % des wertes des ogawsonderver
mögens auf basis des bewertungstäglich ermittelten nettoinventarwertes. 
Dabei wird das Durchschnittsvolumen auf grundlage aller bewertungstage 
eines monats ermittelt. Der der gesellschaft zustehende vergütungssatz 
wird anhand der kalendertage eines jeden monats zeitanteilig gewichtet. 
Die dann der gesellschaft zustehende vergütung errechnet sich aus dem 
produkt des Durchschnittsvolumens und des zeitanteiligen vergütungssat
zes. Die anteilige verwaltungsvergütung wird täglich abgegrenzt und kann 
dem ogawsondervermögen jederzeit entnommen werden. 

 Die gesellschaft kann in den Fällen, in denen für das ogawsonderver
mögen gerichtlich oder außergerichtlich streitige ansprüche durchgesetzt 
werden, eine vergütung von bis zu 15 % der für das ogawsondervermögen 
– nach abzug und ausgleich der aus diesem verfahren für das ogawson
dervermögen entstandenen kosten – vereinnahmten beträge berechnen.

2. Die verwahrstelle erhält für ihre tätigkeit eine jährliche vergütung von 
bis zu 0,20 % des wertes des ogawsondervermögens auf basis des 
bewertungstäglich ermittelten nettoinventarwertes. Dabei wird das 
Durchschnittsvolumen auf grundlage aller bewertungstage eines monats 
ermittelt. Der der verwahrstelle zustehende vergütungssatz wird anhand 
der kalendertage eines jeden monats zeitanteilig gewichtet. Die dann der 
verwahrstelle zustehende vergütung errechnet sich aus dem produkt des 
Durchschnittsvolumens und des zeitanteiligen vergütungssatzes. Die an
teilige verwahrstellenvergütung wird täglich abgegrenzt und kann dem 
ogawsondervermögen jederzeit entnommen werden.

3. neben den vorgenannten vergütungen gehen die folgenden aufwendungen 
zu lasten des ogawsondervermögens:
a) bankübliche Depot und kontogebühren, ggf. einschließlich der bank

üblichen kosten für die verwahrung ausländischer vermögensgegen
stände im ausland;

b) kosten für den Druck und versand der für die anleger bestimmten ge
setzlich vorgeschriebenen verkaufsunterlagen (jahres und halbjah
resberichte, verkaufsprospekt, wesentliche anlegerinformationen);

c) kosten der bekanntmachung der jahres und halbjahresberichte, der 
ausgabe und rücknahmepreise und ggf. der ausschüttungen oder 
thesaurierungen und des auflösungsberichtes;

d) kosten für die erstellung und verwendung eines dauerhaften Daten
trägers, außer im Fall der Informationen über Fondsverschmelzungen 
und der Informationen über maßnahmen im zusammenhang mit an
lagegrenzverletzungen oder berechnungsfehlern bei der anteilwert
ermittlung;

e) kosten für die prüfung des ogawsondervermögens durch den ab
schlussprüfer des ogawsondervermögens;

f) kosten für die bekanntmachung der besteuerungsgrundlagen und der 
bescheinigung, dass die steuerlichen angaben nach den regeln des 
deutschen steuerrechts ermittelt wurden;

g) kosten für die geltendmachung und Durchsetzung von rechtsansprü
chen durch die gesellschaft für rechnung des ogawsondervermögens 
sowie der abwehr von gegen die gesellschaft zu lasten des ogaw
sondervermögens erhobenen ansprüchen;

h) gebühren und kosten, die von staatlichen stellen in bezug auf das 
ogawsondervermögen erhoben werden;

i) kosten für rechts und steuerberatung im hinblick auf das ogaw
sondervermögen;

j) kosten sowie jegliche entgelte, die mit dem erwerb und/oder der ver
wendung bzw. nennung eines vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes 
anfallen können;

k) im zusammenhang mit den an die gesellschaft und die verwahrstelle 
zu zahlenden vergütungen sowie den vorstehend genannten aufwen
dungen anfallende steuern einschließlich der im zusammenhang mit 
der verwaltung und verwahrung entstehenden steuern.

4. neben den vorgenannten vergütungen und aufwendungen werden dem 
ogawsondervermögen die in zusammenhang mit dem erwerb und der 
veräußerung von vermögensgegenständen entstehenden kosten belastet.

5. Die gesellschaft hat im jahresbericht und im halbjahresbericht den betrag 
der ausgabeaufschläge und rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem 
ogawsondervermögen im berichtszeitraum für den erwerb und die rück
nahme	von	Anteilen	im	Sinne	des	§	196	KAGB	berechnet	worden	sind.	Beim	
erwerb von anteilen, die direkt oder indirekt von der gesellschaft selbst 
oder einer anderen gesellschaft verwaltet werden, mit der die gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare beteiligung verbun
den ist, darf die gesellschaft oder die andere gesellschaft für den erwerb 
und die rücknahme keine ausgabeaufschläge und rücknahmeabschläge 
berechnen. Die gesellschaft hat im jahresbericht und im halbjahresbe
richt die vergütung offen zu legen, die dem ogawsondervermögen von 
der gesellschaft selbst, von einer anderen kapitalverwaltungsgesellschaft, 
einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem kapital oder einer 
anderen gesellschaft, mit der die gesellschaft durch eine wesentliche 
unmittelbare oder mittelbare beteiligung verbunden ist oder einer eu
verwaltungsgesellschaft oder ausländischen aIFverwaltungsgesellschaft 
als verwaltungsvergütung für die im ogawsondervermögen gehaltenen 
anteile berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 8 Ausschüttung
1. Für die ausschüttenden anteilklassen schüttet die gesellschaft grundsätz

lich die während des geschäftsjahres für rechnung des ogawsonderver
mögens angefallenen und nicht zur kostendeckung verwendeten anteiligen 
zinsen, Dividenden und erträge aus Investmentanteilen sowie entgelte aus 
wertpapierDarlehens und pensionsgeschäften – unter berücksichtigung 
des zugehörigen ertragsausgleichs – aus. realisierte veräußerungsge
winne und sonstige erträge – unter berücksichtigung des zugehörigen 
ertragsausgleichs – können anteilig ebenfalls zur ausschüttung herange
zogen werden.
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2. ausschüttbare anteilige erträge gemäß absatz 1 können zur ausschüttung 
in späteren geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die summe 
der vorgetragenen erträge 15 % des jeweiligen wertes des ogawsonder
vermögens zum ende des geschäftsjahres nicht übersteigt. erträge aus 
rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden.

3. Im Interesse der substanzerhaltung können anteilige erträge teilweise, in 
sonderfällen auch vollständig zur wiederanlage im ogawsondervermögen 
bestimmt werden.

4. Die ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier monaten nach schluss 
des geschäftsjahres.

§ 9 Thesaurierung der Erträge
Für die thesaurierenden anteilklassen legt die gesellschaft die während des 
geschäftsjahres für rechnung des ogawsondervermögens angefallenen und 
nicht zur kostendeckung verwendeten zinsen, Dividenden und sonstige erträge 
– unter berücksichtigung des zugehörigen ertragsausgleichs – sowie die re
alisierten veräußerungsgewinne der thesaurierenden anteilklassen im ogaw
sondervermögen anteilig wieder an.

§ 10 Geschäftsjahr
Das geschäftsjahr des ogawsondervermögens beginnt am 1. juli und endet 
am 30. juni.
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LISTE DER UNTERVERWAHRER

Country /  
Land

Intermediate Sub-Custodian /  
Zwischen-Unterverwahrer  

Sub-Custodian /  
Unterverwahrer

Relationship with HSBC /  
Gesellschaftsrechtliche Beziehung 
zu HSBC

argentIna via hsbc bank plc. hsbc bank argentIna sa affiliate / 99.99 % indirectly owned by 
hsbc holdings plc

australIa local hsbc bank australIa lImIteD whollyowned subsidiary / Indirect 
whollyowned subsidiary of hsbc 
holdings plc

austrIa local erste group bank ag none

austrIa local oesterreIchIsche kontrollbank ag none

bahraIn via hsbc bank plc. hsbc bank mIDDle east lImIteD bahraIn branch affiliate / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

banglaDesh via hsbc bank plc. the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD * branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

belgIum via euroclear euroclear, brussels none

bermuDa via hsbc bank plc. hsbc bank bermuDa lImIteD * affiliate / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

brazIl local hsbc corretora De tItulos e valores mobIlIarIos s.a. affiliate / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

bosnIa anD herzegovIna via hsbc bank plc. unIcreDIt bank D.D. none

botswana via hsbc bank plc. stanDarD chartereD bank botswana ltD none

bulgarIa via hsbc bank plc. unIcreDIt bank bulgarIa none

canaDa via brown brothers harriman roYal bank oF canaDa none

chIle via hsbc bank plc. banco santanDer chIle none

chIna / shanghaI bshares local hsbc bank (chIna) company ltd. whollyowned subsidiary / Indirect 
whollyowned subsidiary of hsbc 
holdings plc

chIna / shenzhen bshares local hsbc bank (chIna) company ltd. whollyowned subsidiary / Indirect 
whollyowned subsidiary of hsbc 
holdings plc

colombIa via hsbc bank plc. corpbanca Investment trust colombIa s.a. none

croatIa via hsbc bank plc. prIvreDna banka zagreb none

cYprus local hsbc bank plc, athens affiliate / whollyowned subsidiary of 
hsbc holdings plc

czech republIc via clearstream cItIbank europe plc organIzacnÍ sloŽka none

Denmark local skanDInavIska enskIlDa banken none

egYpt via hsbc bank plc. hsbc bank egYpt sae affiliate / Indirect majority (94.53 %) – 
owned subsidiary of hsbc holdings plc

estonIa local as seb eestI uhIspank none

FInlanD local skanDInavIska enskIlDa banken none

France via euroclear euroclear, brussels none

ghana via hsbc bank plc. stanDarD chartereD bank ghana ltD none

greece local hsbc bank plc affiliate / whollyowned subsidiary of 
hsbc holdings plc

hong kong local the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

hungarY via clearstream keler ltD. none

InDIa local the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc



45Genius Strategie    Verkaufsprospekt Stand 2. Mai 2016

Country /  
Land

Intermediate Sub-Custodian /  
Zwischen-Unterverwahrer  

Sub-Custodian /  
Unterverwahrer

Relationship with HSBC /  
Gesellschaftsrechtliche Beziehung 
zu HSBC

InDonesIa local the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

Israel via hsbc bank plc. bank leumI leIsrael bm none

ItalY local bnp parIbas securItIes servIces none

japan local the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

kazakhstan via hsbc bank plc. cjsc cItIbank kazakhstan none

kenYa via hsbc bank plc. stanDarD chartereD bank kenYa ltD none

kuwaIt via hsbc bank plc. hsbc bank mIDDle east lImIteD * affiliate / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

latvIa via as seb eesti uhispank as seb eestI uhIspank none

lebanon via hsbc bank plc. hsbc bank mIDDle east lImIteD * affiliate / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

lIthuanIa via as seb eesti uhispank as seb eestI uhIspank none

LUXEMBOURG local HSBC	BANK	PLC.,	LUXEMBOURG	BRANCH none

malaYsIa local hsbc bank malaYsIa berhaD whollyowned subsidiary / Indirect 
whollyowned subsidiary of hsbc 
holdings plc

malta via clearstream clearstream bankIng ag none

maurItIus via hsbc bank plc. the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

MEXICO local HSBC	MEXICO,	S.A. affiliate / Indirect majority owned  
subsidiary of hsbc holdings plc

morocco via hsbc bank plc. cItIbank morocco none

netherlanDs via euroclear euroclear, brussels none

new zealanD local the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

norwaY local skanDInavIska enskIlDa banken none

oman via hsbc bank plc. hsbc bank oman s.a.o.g. affiliate / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

pakIstan via hsbc bank plc. cItIbank na none

palestIne via hsbc bank plc. hsbc bank mIDDle east lImIteD affiliate / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

peru via hsbc bank plc. cItIbank Del peru none

phIlIppInes local the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

polanD via hsbc bank plc. bank polska kasa opIekI spolka none

portugal via clearstream bnp parIbas securItIes servIces none

qatar via hsbc bank plc. hsbc bank mIDDle east lImIteD, qatar branch affiliate / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

romanIa via hsbc bank plc. cItIbank europe plc DublIn romanIa none

russIa local joInt companY commercIal bank cItIbank (ao cItIbank) none

sauDI arabIa via hsbc bank plc. hsbc sauDI arabIa lImIteD affiliate / Indirectly owned subsidiary  
of hsbc holdings plc
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Country /  
Land

Intermediate Sub-Custodian /  
Zwischen-Unterverwahrer  

Sub-Custodian /  
Unterverwahrer

Relationship with HSBC /  
Gesellschaftsrechtliche Beziehung 
zu HSBC

serbIa via hsbc bank plc. unIcreDIt bank serbIa jsc none

sIngapore local the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

slovakIa via clearstream ceskoslovenska obchoDnI banka a.s. none

slovenIa via hsbc bank plc. unIcreDIt banka slovenIja DD none

south aFrIca local stanDarD bank oF south aFrIca none

south korea local the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

spaIn local bnp parIbas securItIes servIces none

srI lanka via hsbc bank plc. the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

sweDen local skanDInavIska enskIlDa banken none

swItzerlanD local creDIt suIsse ag none

swItzerlanD local SIX	SIS none

taIwan local hsbc bank (taIwan) lImIteD whollyowned subsidiary / Indirect 
whollyowned subsidiary of hsbc 
holdings plc

thaIlanD local the hongkong & shanghaI bankIng corporatIon lImIteD branch / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

turkeY local hsbc bank as affiliate / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

unIteD arab emIrates via hsbc bank plc. hsbc bank mIDDle east lImIteD affiliate / Indirect whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

unIteD kIngDom & IrelanD local hsbc bank plc affiliate / Direct whollyowned  
subsidiary of hsbc holdings plc

unIteD states oF amerIca local brown brothers harrIman & co none

vIetnam local hsbc (vIetnam) ltD * Direct whollyowned subsidiary /  
Indirect whollyowned subsidiary of 
hsbc holdings plc

clearstream local clearstream bankIng sa none

euroclear local euroclear, brussels none

FunDsettle via euroclear euroclear, brussels none

Die folgenden Funktionen sind auf den verwahrer übertragen: 
•	 Verwahrung	von	Wertpapieren	
•	 Kapitalmaßnahmen	
•	 Ausschüttungen/Thesaurierungen	
•	 Abwicklung	und	Abrechnung	von	Wertpapiergeschäften
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